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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

in der Anlage übersende ich den o.g. Bericht und bitte, diesen dem 

Landtag zur Verfügung zu stellen. 

Mit der Vorlage kommt die Landesregierung der Berichtspflicht gemäß 

Artikel 3 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Schulstruktur in Nord

rhein-Westfalen (6. Schulrechtsänderungsgesetz) vom 25. Oktober 

2011 nach. 

Danach überprüft die Landesregierung die Auswirkungen der Einfüh

rung der Sekundarschule und der neuen Regelungen zur Gemeinde

grenzen überschreitenden Schulentwicklungsplanung gemäß § 80 

Schulgesetz NRW und unterrichtet den Landtag bis zum 31. Dezember 

2016 über das Ergebnis. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schu l rechtsänderungsgesetzes 

Vorbemerkung 
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Schu lstruktur in Nordrhein-Westfa len vom 

25. Oktober 2011 (6 .  Schu lrechtsänderungsgesetz) hat der Landesgesetzgeber die 

„Gemeinsamen Leit l in ien von CDU, SPD und Bündnis 90/DI E  G RÜ N EN für d ie Gestaltung des 

Schulsystems in Nordrhein-Westfalen" {Schu lpol itischer Konsens) vom 19. Ju l i  2011 umgesetzt. 

Durch d ie Gesetzesnovel le wurden insbesondere die Sekundarschule als neue Regelschulform 

verankert (§ 17a Schu lgesetz N RW) und die Bestimmungen zu interkommunalen 

Abstimmungsprozessen auf dem Gebiet der Sch ulentwick lungspla nung geändert (§  80 Absatz 2 

Schu lgesetz N RW).  Planende Schulträger sind verpflichtet, benachbarte Schu lträger bzw. 

Gemeinden rechtzeitig anzuhören, die durch die P lanungen in ihren Rechten betroffen sein  

können.  A ls  neues I nstrument zur Beilegung von Konfl ikten über die Schulentwicklungspla nung 

wurde das Moderationsverfahren gesetzlich etabl iert. 

Gemäß Artike l 3 des vorgenannten Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetzes überprüft die 

La ndesregierung die Auswirkungen der Einführung der Sekundarschule und der neuen 

Regelungen zur Gemeindegrenzen überschreitenden Schulentwicklungsplanung gemäß § 80 
[Schu lgesetz N RW] und unterrichtet den Landtag bis zum 31 .  Dezember 2016 über das Ergebnis. 

M it Vorlage des „Berichtes zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 

Schu lstruktur in Nordrhein-Westfalen" wird d ieser Berichtspflicht nun  entsprochen .  In Teilen ist 

der Berichtsauftrag inha ltl ich bereits durch die vorangegangene Berichterstattung erfü l lt: 

Auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fra ktion von B Ü N DN IS 90 / D I E  G R Ü N E N  vom 11. Jun i  

2013 (Drucksache 16/3224) hatte der Landtag d ie Landesregierung aufgefordert nach zwei 

Jahren Schulkonsens eine erste Bi lanz zu ziehen und dem Landtag einen Bericht über die 

Entwick lungen im Bereich der Sekundarstufe 1 vorzu legen .  Dem ist d ie Landesregierung mit 

Vorlage des Berichtes „Zwei Ja hre Schu lkonsens" (Vorlage 16/1884) am 7. Mai 2014 

nachgekommen.  

Bereits im Rahmen d ieses Berichtes wurde dargelegt, dass der „Schulpolitische Konsens" 

innerhalb weniger Jahre zu umfassenden und nachha ltigen Veränderungen in der nordrhein

westfä l ischen Sch u l landschaft geführt hat. Dazu wurden die strukture llen Veränderungen und 

die Entwicklung der Schulen des längeren gemeinsamen Lernens für d ie Schuljahre 2011/2012 

bis 2014/2015 {Prognose) umfassend ana lysiert. I nsbesondere die bis dahin erfolgten 

Sekundarschulerrichtungen wurden deta i l l iert z .B .  hinsichtlich Schu lgröße, Vertei lung auf die 

Regierungsbezirke und Organisationsform ausgewertet. E ine Darstel lung der Entwicklung der 

Sch ü lerzahlen und der Zah l  der (ausla ufenden) Schulen erfolgte ebenfalls für den angegebenen 

Zeitraum.  

Auf  Antrag der  Fraktion der CDU vom 11 .  Mai  2015 hat das  Min isterium für Schule und 

Weiterbi ldung auch noch einmal  gesondert zu dem „Sachstand zu den auslaufenden Schulen in 

Nordrhein-Westfa len" am 10. Jun i  2015 berichtet (Vorlage 16/3000). 
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Daher wird für die Entwicklungen bis einschl ießlich zum Schuljahr 2014/2015 auf die 

Darstel lungen in den vorgenannten Berichten verwiesen.  N ur soweit die Erfü l lung des 

Berichtsauftrags des Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetzes dies erfordert - und soweit es 

möglich ist - werden Teile dieser Berichte nachfolgend bis einsch ließl ich zum Schu ljahr 

2016/2017 fortgeschrieben. Zur Sicherstel lung der Kontinuität wird dabei auf den schon beim 

Bericht „Zwei Ja hre Schulkonsens" verwendeten methodischen Ansatz zur Auswertung und 

Da rstel lung der Daten zurückgegriffen .  

Der nachfolgende Bericht besteht aufgrund der Formul ierung der gesetzl ichen Berichtspflicht 

aus zwei Teilen :  

1 .  Darstel lung der Folgen der E inführung der Sekundarschule 

2 .  Eva luation der Gesetzesänderungen zu gemeindeübergreifenden Abstimmu ngsprozessen. 

Angesichts der Vielzah l  von Gesamtschulerrichtungen seit dem I nkrafttreten des Sechsten 

Schu l rechtsänderu ngsgesetzes ist es s innvoll, die Folgen der E inführung der Sekundarschule 

n icht isol iert zu betrachten, sondern wie schon im Bericht „Zwei Jahre Schulkonsens" eine 

Gesamtschau unter E inbezug der Entwicklungen bei den Gesamtschulen und den verbleibenden 

Schulen im Schulversuch „Längeres gemeinsames Lernen - Gemeinschaftsschule" als Schulen 

des längeren gemeinsamen Lernens vorzunehmen.1 

Die E rgebnisse des Berichtes „Zwei Jahre Schulkonsens" zur interkommunalen Zusammena rbeit 

auf dem Gebiet der Schulentwicklungsplanung und bei der E rrichtung und Fortführung von 

Sch ulen wurden intensiv, u .a .  in der Bi ldungskonferenz des Landes Nordrhein-Westfa len, 

diskutiert. Die Resu ltate dieser ab dem Jahr 2014 gestalteten Diskussionsprozesse sind Tei l  der 

hier vorgenommenen Eva luation der mit dem Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetz in § 80 

Schu lgesetz N RW vorgenommenen Änderungen. 

Die gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes bestehende weitere 

Berichtspflicht über die Arbeit der Gemeinschaftsschulen wird aufgrund der vornehm lich 

pädagogischen Schwerpunktsetzung gesondert erfü l lt. 

1 Schulen im Schulversuch P RIMUS sind nicht Gegenstand dieses Berichtes. 
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Erster Teil: Auswirkungen der Einführung der Sekundarschule 

E ine E inschätzung der Fo lgen der schu lstrukturellen Veränderungen seit dem Sechsten 

Schu lrechtsänderungsgesetz erfordert eine Gesamtbetrachtung der E ntwicklungen der 

Schul landschaft im Bereich der Sekundarstufe 1 in Nordrhein-Westfalen. Bei einem aufgrund des 

demografischen Wandels vielerorts s inkenden Schü leraufkommen bedeutet eine Ausweitung 

der Kapazitäten an Schulangeboten des längeren gemeinsamen Lernens spiegelbi ldl ich den 

Wegfa l l  von Schulplätzen bzw. Schu len des gegliederten Systems. Im Folgenden werden daher 

nach einer Darste l lung der Entwicklung der Schulen des längeren gemeinsamen Lernens die 

Folgewirkungen auf die Schul landschaft durch einen Abgleich mit der Entwicklung der 

öffentl ichen Sch ulen insgesamt - insbesondere der auslaufenden Schulen - und qer 

Schü lerzah lentwicklung erm ittelt. Eventuell gegen läufige zuwanderungsbedingte Effekte können 

im Rahmen des Berichtes noch n icht e.ingeschätzt werden. 

Datenquelle für d ie Ausführungen und Darstel lungen bis einschl ießlich zum Schuljahr 2015/2016 

sind, soweit n icht a nders angegeben, d ie Amtlichen Schuldaten .  Gesicherte Daten zum Schu ljahr 

2016/2017 werden der Landesregierung erst nach Auswertung der Amtlichen Schuldaten zu 

Beginn des Jahres 2017 vorl iegen .  Soweit nachfo lgend Aussagen hierzu getroffen werden, sind 

d iese daher a ls vorläufig zu verstehen.  D ie folgenden Ausführungen beziehen sich n ur dort auch 

auf Schulen in freier Trägerschaft ( Ersatzschulen), wo dies ausdrücklich ausgewiesen ist. 

1 Entwicklung der Schulen des längeren gemeinsamen Lernens 
Bereits im Rahmen des Berichtes „Zwei Jahre Schulkonsens" wurde dargestellt, dass sich die 

Anzah l  der öffentlichen und privaten Schu len des längeren gemeinsamen Lernens seit dem 

Schu lpol itischen Konsens im Jahr 2011 bis zum Schuljahr 2014/2015 stark erhöht, im Vergleich 

zum Stand des Schu ljahres 2003/2004 nahezu verdoppelt hatte. Die grundsätzliche Entwicklung 

hat sich bis zum Schuljahr 2016/2017, wenn  auch deutlich abgeschwächt, fortgesetzt. 
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Abbildung 1.1: Gesamtentwicklung Schulen des längeren gemeinsamen Lernens 
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Die Za hl  der Sekundarschulen hat sich in den letzten beiden Jahren nur  noch geringfügig erhöht. 

Dies ist neben der Rückläufigkeit bei den Errichtungen auch darauf zurückzuführen, dass die 

komm unalen Schu lträger bei insgesamt fünf öffentlichen Sekundarschulen zwischenzeitlich eine 

Änderung der Schulform in eine Gesamtschule besch lossen haben. Entsprechend ist die Anzahl 

an  Gesamtschulen etwas stärker angestiegen. Bei den Gemeinschaftsschulen ist im gleichen 

Zeitraum ein weiterer Rückgang um zwei Schu len (von ursprünglich 12 auf nun  8 Schulen) zu 

verze ichnen. Dies bedeutet, dass nach der Änderung von zwei Gemeinschaftsschu len in eine 

Gesamtschule im Jahr  2014 nun  zwei weitere Schu lträger n icht den durch das Sechste 

Schu lrechtsänderungsgesetz gewährten Bestandsschutz für diese Schulen im Schu lversuch 

ausgeschöpft, sondern vorzeitig die Änderung der Schu lform in eine Gesamt- oder 

Sekundarsch u le beschlossen haben (siehe ausführl ich Ziffer 1.4.2) .  Noch deutlicher erkennbar 

werden d ie beschriebenen Entwick lungen bei einer Konzentration des Betrachtungszeitraums 

auf die Schu ljahre nach dem Schu lpol itischen Konsens (2011) :  
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Abbildung 1.2: Gesamtentwicklung Schulen des längeren gemeinsamen Lernens ab 2010/2011 

Der Rückgang bei den Schulerrichtungen seit dem Schu ljahr 2014/2015 deutet darauf hin, dass 

sich der Handlungsdruck zu sch ulorgan isatorischen Veränderungen gegenwärtig bei den 

Schu lträgern vermindert hat. 

Möglicherweise ist durch die Vielzah l  an Neuerrichtungen seit dem Jahr 2011 ein erster 

schulentwicklungsplanerischer Sättigungseffekt eingetreten. Schu lträger, bei denen dringender 

Handlungsbedarf bestand, haben die erweiterten Möglichkeiten unverzüglich genutzt. 

Im Vergleich zu dem Zeitraum vor dem Schulpol itischen Konsens, in welchem die Zah l  der 

Schulen des längeren gemeinsamen Lernens ( h ier: Gesamtschulen) weitestgehend stagnierte, 
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besteht jedoch gegenwärtig immer noch ein kontinuierl icher jährl icher Zuwachs. Es b leibt 

abzuwarten, ob sich d iese Entwicklung in den Folgejahren fortsetzen wird .  

D ie nach Schu ljahren und Schulformen differenzierte Gesamtzahl  der Neuerrichtungen von 

öffentlichen Schulen und privaten E rsatzschu len des längeren gemeinsamen Lernens seit dem 

Schu lpo litischen Konsens ist in der nachfo lgenden Tabelle auf Basis der Beobachtung der 

E rrichtungsprozesse bis zum Schu ljahr 2016/2017 fortgeschrieben :  

Schulform errichtet Anzahl öffentliche Schulen und private Ersatzschulen 

2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sekundarschule - 42 84 109 114 117 
2012 - 42 42 42 41 40 
2013 - - 42 42 40 40 
2014 - - - 25 25 24 
2015 8 8 
2016 5 

Gemeinschaftsschule 12 12 12 10 10 8 
2011 12 12 12 10 10 8 

Gesamtschule 232 252 281 306 314 327 

bis 2011 232 232 231 231 231 231 
2012 - 20 20 20 20 20 
2013 - - 30 30 30 30 
2014 - - - 25 25 25  
2015 8 8 
2016 13 

Tabelle 1.1: Entwicklung der Schulen des längeren gemeinsamen Lernens 2011 - 2016 

Der Rückgang bei den 2012, 2013 und 2014 errichteten Sekundarschulen ist, wie vorstehend 

bereits erwähnt, auf Schu lformänderungen in eine Gesamtschule zurückzuführen .  Im Bereich 

der öffentlichen Schulen des gegliederten Systems wurden in den letzten beiden Jahren 

(2014/2015; 2015/2016) led iglich zwei Gymnasien errichtet. 

Die Auswertung der E rrichtungsprozesse für Schulen des längeren gemeinsamen Lernens im 

H inblick auf die Schu lträgerschaft für die Schu ljahre 2015/2016 und 2016/2017 bestätigt die 

E rgebnisse aus dem Bericht „Zwei Jahre Schu lkonsens": Die weit ü berwiegende Anzahl  der 

Schulen wird in  öffentlicher Trägerschaft geführt. 

Wie a us den nachfolgenden Ü bersichten für die Gesamtschule und die Sekundarschule 

ersichtlich, ist der Anteil von Schu len in  freier Trägerschaft ( E rsatzschulen) bei den Schulen des 

längeren gemeinsamen Lernens nur  geringfügig gestiegen .  Bei den Gesamtschulen beträgt der 

Anteil an Schulen in  freier Trägerschaft im Schu ljahr 2016/2017 voraussichtlich etwa 9,5 % 

(2014/2015: 8,8 %).  Bei den Sekundarschu len erhöht sich der Privatschulanteil prognostisch im 
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Schu ljahr 2016/2017 leicht auf 8,5 % {2014/2015:  8,3 %).  Angesichts der relativ geringen Zah l  an 

neuen Errichtungen sind diese Veränderungen jedoch wenig bedeutsam .  
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Abbildung 1.3: Schulträgereigenschaft Gesamtschulen 

Zu den Schu ljahren 2015/2016 und 2016/2017 wurde insgesamt lediglich eine weitere 

Sekundarschule in freier Trägerschaft im Regierungsbezirk Arnsberg errichtet. Im gleichen 

Zeitraum wurden insgesamt vier Gesamtschulen in freier Trägerschaft errichtet, je eine in den 

Regierungsbezirken Detmold, Düsseldorf, Köln und M ünster. 
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Abbildung 1.4: Schulträgereigenschaft Sekundarschulen 
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1.1 Schülerzahlentwicklung an Schulen des längeren gemeinsamen Lernens 

Die Fortschreibung der Ana lyse der Entwicklung der Schü lerzahlen in der Sekundarstufe 1 basiert 

auf den Amtlichen Sch uldaten. E ine Aussage für das Schu ljahr 2016/2017 kann  daher noch n icht 

getroffen werden.  Wie aufgrun d  der weiteren Schulerrichtungen und des - auch gegenwärtig 

noch n icht abgesch lossenen - jahrgangsweisen Aufwuchsprozesses der seit dem Schu ljahr 

2011/2012 errichteten Schulen zu erwarten, hat sich d ie Gesamtzah l  der Schü lerinnen und 

Schü ler, d ie eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens in  der Sekundarstufe 1 besuchen, 

auch in  den letzten beiden Schu ljahren erhöht. Die Schü lerzah lentwicklung (absolut) be i den 

weiterführenden a l lgemeinbildenden Schulen nach Schu lformen und Schu ljahren ist der 

untenstehenden Tabelle zu entnehmen.  Für eine stä rker ausd ifferenzierte Darstel lung nach 

Schü lerzahlen an öffentlichen und privaten Sch ulen siehe An lage 1. 

Schulform Schülerinnen/Schüler 
(öffentliche Schulen und Ersatzschulen, Sek. 1) 

insgesamt 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Hauptschule 175.349 159.118 139.597 119.192 103.475 
Realschule 308.860 298.907 281.947 . 263. 140 248.542 
Sekundarschule2 - S.342 15.951 29.192 38.831 

. Gemeinschaftsschule 1 . 154 2 .263 3 .384 3.855 4.779 
Gesamtschule 193.520 196.654 203 .972 214.672 227.194 
Gymnasium 339.790 334.404 331.493 326.581 324.937 
Gesamtergebnis 1.018.673 996.688 976.344 956.632 947.758 

im Jahrgang 5 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Hauptschule 19.096 14.088 10.638 7.984 7.891 
Realschule 48.760 40.909 37.177 32.877 34.284 
Sekundarschule - 4 .408 8.772 10. 198 10.529 
Gemeinschaftsschule 1.154 1.082 1.081 886 891 
Gesamtschule 32.717 34.838 39. 152 41.355 42.588 
Gymnasium 69.600 66.853 67.970 64.507 66.035 
Gesamtergebnis 171.327 162 . 178 164.790 157.807 162.218 

Tabelle 1.2: Schülerzahlentwicklung nach Schulformen Sekundarstufe 1 

Bei einer im Berichtszeitraum kontinu ierlich sinkenden Schülerza hl  insgesamt hat sich somit der 

Anteil der Schü lerinnen und Schüler an Schulen des längeren gemeinsamen Lernens vergrößert. 

Im Schu ljahr 2015/2016 besuchte bereits fast ein Viertel der Schülerinnen und Schü ler (24 %) 

eine Gesamtschule.  Diese Schulform liegt damit nahezu gleichauf m it der Realschule (26 %), 

2 Die ausgewiesene Schülerzahl bei den Sekundarsch ulen enthält auch die Schülerinnen und Schüler der 

ehemaligen organisatorischen Zusammenschlüsse von Schu len („Verbundschu len "), die nach der 

Änderung in eine Sekundarschule ihren begonnenen Bildu ngsgang der Haupt- oder Realschule beenden. 

Zur E ntwicklung der Verbu ndschulen siehe Ziffer 1.4 
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deren Schü lerza hl  aufgrund der Schu lauflösungen im Zusammenhang mit der Errichtung von 

Schulen des längeren gemeinsamen Lernens erwartungsgemäß weiter gesunken ist. Mit den 

Schü leranteilen der Sekundarschule und der Gemeinschaftsschule ( insgesamt 4,6 %) beträgt der 

Gesamtanteil der Schulen des längeren gemeinsamen Lernens an  der Schü lerzah l  nun 28,6 %. 

Die Zah l  der Schülerinnen und Schüler, die eine öffentliche oder private Hauptschule besuchen, 

hat sich seit dem Sch u ljahr 2013/2014 noch einmal signifikant verringert. Die Schü lerzahlen für 

die Sch u lform Gymnasium sind hingegen weitestgehend konstant geblieben.  Für das Schu ljahr 

2015/2016 sind die Antei le der Schu lformen an den Schü lerzahlen in nachfolgender Übersicht 

zusammenfassend dargeste l lt: 

Schülerzahlen nach Schulformen 2015/2016 
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Abbildung 1.5: Verteilung der Schülerinnen und Schüler insgesamt auf die Schulformen, Sek. 1 

Die Analyse der Vertei lung der Schülerinnen und Schüler auf die verschiedenen Schu lformen 

ausschließlich in den Klassen 5 (E ingangsklassen) des Schuljahres 2015/2016 ermöglicht eine 

genauere Einschätzu ng des gegenwärtigen Schu lwahlverha ltens. Auslaufende Schulen, die 

Eingangsklassen n icht mehr bilden, bleiben dabei ebenso außer Betracht wie der noch n icht 

vollständige Ausba ustand der neu errichteten Schulen. Die fü r das Schuljahr 2013/2014 im 

Bericht „Zwei Jahre Schulkonsens" (siehe dort Abbildung 3 .5 )  angegebenen Ü bergangsquoten 

fü r die einzelnen Schu lformen haben sich nur  geringfügig verändert, so dass das 

Ü bergangsverha lten gegenwärtig als weitestgehend stabil angesehen werden kann .  

Deutlich erkennbar ist auch weiterhin der Schü lerrückgang bei  der Schu lform Hauptschule. 

Während immerhin noch etwa 11 % der Schü lerinnen und Schüler insgesamt im Schu ljahr 

2015/2016 eine Hauptschule besuchten, verringert sich d ieser Antei l  bei Betrachtung nur der 

Eingangsklassen auf etwa 5 % {7 .891) .  Der Antei l  der Schü lerinnen und Schüler in 

E ingangsklassen der Realschulen bleibt m it 21 % (34.284) ebenfa l ls hinter dem Anteil d ieser 

Schu lform an den Sch ü lerzahlen insgesamt {26 %) zurück. 



Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schu lrechtsänderu ngsgesetzes 

Wie schon im Sch u ljahr 2013/2014 besuchen etwa 41 % des Jahrgangs (66.035) die 

E ingangsklassen der Gymnasien .  D ie Schulen des längeren gemeinsamen Lernens beschu len in 

den Eingangsklassen mittlerweile etwa ein Drittel des gesa mten Jahrgangs (2013/2014: 30 %). 
Von d ieser G ruppe besuchen 79 % eine Gesamtschu le. Die Vertei lung der Anteile zwischen den 

Schu lformen des längeren gemeinsamen Lernens hat sich damit im Vergleich zum Schu ljahr 

2013/2014 (Gesamtschule 80 %) n icht deutlich verändert. 

Schülerzahlen 2015/2016 - Klasse 5 
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Abbildung 1.6: Verteilung der Schülerinnen und Schüler der Eingangsklassen auf die Schulformen 

Die Aktual isierung der Schü lerzahlentwicklung um die Schu ljahre 2014/2015 und 2015/2016 

bestätigt weitgehend die bereits im Bericht „Zwei Jahre Schu lkonsens" getroffenen Aussagen .  Zu 

berücks ichtigen ist bei der Bewertung der folgenden Ausführungen, dass d ie Zahl der 

Sch ülerinnen und Schüler insgesamt in  den Eingangsklassen im Schu ljahr 2015/2016 gegenüber 

dem Vorjahr und dem a l lgemeinen Trend s inkender Schü lerzahlen etwas erhöht war.  

Die Zah l  der Fünftklässler in den Hauptschulen ist weiter abgesunken. S ie erreicht nur  noch etwa 

41 % des Wertes aus dem Schu ljah r  2011/2012, ist aber im Schu ljahr 2015/2016 gegenüber dem 

Vorjahr konstant gebl ieben.  D ies dürfte auf die insgesamt rückläufigen strukturellen 

Veränderungen der Schul landschaft und die höhere Zah l  der Schülerinnen und Schüler in  den 

E ingangsklassen insgesamt zurückzufüh ren sein.  

Im Schu ljahr 2014/2015 hat die Zahl der Schü lerinnen und Schüler in E ingangsklassen der neuen 

Schu lform Sekundarschule ( 10. 198) erstmals die Zah l  der Schülerinnen und Schüler in  den 

E ingangsklassen der Hauptschule (7 .984) ü berschritten.  Auch hier ergeben sich für das Schu ljahr  

2015/2016 gegenü ber dem Vorjahreswert keine deutlichen Veränderungen.  Die fü nften Klassen 

der 1 14 Sekundarsch ulen wurden durchschn ittlich von 92 Kindern pro Schule besucht. Das 

entspricht n icht ganz einer durchschnittlichen Vierzügigkeit. Die 189 Hauptschulen, die zum 

Schu ljahr 2015/2016 a ls n icht auslaufend geführt wurden, verfügten hingegen nur über jeweils 

durchschnittlich 42 Kinder in den fünften K lassen.  



Bericht zu den Auswirku ngen des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes -

Die Zahl der Fü nftklässler in den Schulen des längeren gemeinsamen Lernens insgesamt ist 

weiterhin deutlich (damit seit dem Schuljahr 2011/2012 um ca. 60 %) gestiegen.  Seit dem 

Schu ljahr 2013/2014 werden in den Eingangsklassen der Schu len des längeren gemeinsamen 

Lernens mehr Kinder beschult als in den Schu lformen Hauptschule und Realschule 

zusammengerechnet. Im Schu ljahr 2015/2016 übertraf die Anzah l  der Kinder in den 

Eingangsklassen der Gesamtschule a l leine (42.588) knapp die Anzahl  der Schülerinnen und 

Sch ü ler in den fünften Klassen der Hauptschu len und Realschulen (42 .175). Durchschnittlich 

wurden die E ingangsklassen der 314 Gesamtschu len von etwa 136 Kindern pro Schule besucht. 

Die Schü lerzah len in den Eingangsklassen der Schu lform Gymnasium sind seit dem Schu ljahr 

2011/2012 nur geringfügig gesunken.  Der u.a. aufgrund der Schulauflösungen bis zum Schu ljahr 

2014/2015 anhaltende deutliche Rückgang bei den Schü lerinnen und Schü lern in den fünften 

K lassen der Realschu len hat sich im Sch u ljahr 2015/2016 nicht fortgesetzt. Gegenüber dem 

Vorjahr lag sogar eine Steigerung der Schü lerzahlen in den Eingangsklassen der Rea lschulen vor. 

Dies ist sicherl ich teilweise auf die etwas erhöhte Schü lerzahl insgesamt in d iesem Jahrgang 

zurückzuführen, verdeutlicht aber auch eine weiterhin stabile Nachfrage nach den fortgefü hrten 

Realschulangeboten.  

Insgesamt hat  sich d ie Prognose aus dem Bericht „Zwei Jahre Schu lkonsens", dass sich aufgrund 

der Errichtung weiterer Gesamtsch ulen und Sekundarschulen bei gleichzeitigem Auslaufen von 

Hauptschu len und Realschulen die dort bis 2013/2014 skizzierte Tendenz in den nächsten Jahren 

fortsetzen wird, - wenn auch in abgeschwächter Form - bisher bestätigt. 
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Abbildung 1.7: Schülerzahlentwicklung Eingangsklassen nach Schulformen 



Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes 

1.2 Entwicklung der öffentlichen Sekundarschulen 

Die nachfolgende Darstel lung umfasst die Entwicklungen der mit dem Sechsten 

Sch u lrechtsänderungsgesetz eingeführten Schu lform Sekundarschule nach dem Schu ljahr 

2014/2015. Zusammen m it den Ausführu ngen im Bericht „Zwei Jahre Schulkonsens" ergibt sich 

somit ein E ntwicklungsbericht ü ber den gesamten Zeitraum (fünf Genehmigungsjahrgänge) seit 

dem Schulpolitischen Konsens 2011. 

Angesichts der rückläufigen Zahl von Errichtungen neuer Sekundarschulen werden die 

Entwicklungen bei den neuen Sch ulen zu den Schu ljahren 2015/2016 und 2016/2017 

zusa mmenfassend erläutert. Berücksichtigt als „neue Sekundarschulen" sind auch Änderungen 

der Schu lform von Verbundschulen oder Gemeinschaftsschulen in Sekundarschulen . 

Im Anschluss erfo lgt eine Auswertung der Daten aus a l len fünf Genehmigungsjahrgängen und 

eine zusammenfassende Darstel lung hinsichtlich der aktuellen Schu lgrößen ( Para l le lklassen pro 

Jahrgang) der Sekundarschu len, ihrer Vertei lung auf die Regierungsbezirke, der gewählten 

Organisationsformen sowie Standortmodelle und der E inrichtung Gemeinsamen Lernens .. Die 

Daten beruhen auf einer Abfrage bei den oberen Schulaufsichtsbehörden zum 1. Ju l i  2016. 

1.2.1 Genehmigung von Sekundarschulen zu den Schuljahren_ 2015/2016 und 2016/2017 

M it einer Gesamtzah l  von elf beantragten Genehmigungen für öffentliche Sekundarschulen ( 10 

E rrichtungen, eine Änderung der Sch ulform) war der Antragsstand zum Schu ljahr  2015/2016 

gegenüber dem Vorjahr (32 Anträge) bereits deutlich rückläufig. Drei der genehmigten Schulen 

konnten aufgrund von zu geringen Anmeldezahlen n icht errichtet werden. In  einem weiteren 

Fa l l  konnte das gewünschte Standortmodell  (zweizügiger vertikaler Teilstandort) wegen zu 

geringer Anmeldezah len für den Teilstandort n icht umgesetzt werden. 

D ie acht neuen Sekundarschulen zum Schu ljahr 2015/2016 werden a l le ohne Teilstandorte 

geführt. Sie verteilen sich wie folgt auf die Regierungsbezirke: M ünster (3), Arnsberg (2), Köln 

(2 ), Düsseldorf (1 ) .  Fünf Schu len verfügen ü ber eine genehmigte Schu lgröße von drei 

Para l lelklassen pro Jahrgang, drei Sch u len sind vierzügig genehmigt. Bis auf eine Ausnahme 

( integrierte Organisationsform) werden die Sekundarschu len ab der Klasse 7 in  teilintegrierter 

Orga nisationsform geführt. 

Zum Schu ljahr  2016/2017 hat sich der Antragsstand erneut verringert. Bei den vier Anträgen zur 

Genehm igung neuer öffentlicher Sekundarschulen handelte es sich lediglich in  einem Fall um 

eine N euerrichtung. Die ü brigen Fäl le betrafen die Änderung von Verbundschulen (2) und 

erstmal ig auch die Änderung einer Gemeinschaftsschule in  eine Sekundarschu le. Die Errichtung 

bzw. Änderung ist in a l len vier Fällen gelungen. Drei der neuen Schulen verfügen über einen 

Standort und werden in  teil integrierter Organisationsform ab Klasse 7 mit drei (2 )  bzw. vier (1) 

Zügen geführt. E ine der Schulen verfügt über einen vertikalen zweizügigen Teilstandort in einer 

Nachbargemeinde ( interkommunale Zusam menarbeit) .  Sie wird ab Klasse 7 in kooperativer 

Form m it zw�i Bi ldungsgängen geführt und hat eine Schu lgröße von insgesamt fünf 

Paral lelklassen pro Jahrgang. 



Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes -

Den 12 neuen öffentl ichen Sekundarschu len in den Schu ljahren 2015/2016 und 2016/2017 

stehen im gleichen Zeitraum folgende fü nf Änderungen der Schu lform von Sekundarschulen in  

Gesamtschulen gegenüber, durch welche sich die Gesamtzahl  der Sekundarschulen 

entsprechend verringert: 

Errichtungsjahr Schulträger Änderung zum 

2012 Gemeinde Jüchen 01.08.2016 
2012 Stadt Lohmar 01.08.2015 
2013 Stadt Düsseldorf 01.08.2015 
2013 Stadt Mec.hern ich 01.08.2015 
2014 Stadt Büren 01.08.2016 

Tabelle 1.3: Änderung der Schulform von Sekundarschulen 

1.2.2 Gesamtentwicklung öffentliche Sekundarschulen 2012 bis 2016 

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei der Errichtung von Sekundarschulen haben sich bei 

einer Betrachtung des gesamten Berichtszeitra ums vielfach nur geringfügige Veränderungen bei 

den im Rahmen des Berichtes „Zwei Jahre Schulkonsens" untersuchten Aspekten ergeben .  Die 

dortigen Übersichten zur landesweiten Vertei lung der Schu lform Sekundarschu le, zu den 

Standortmodellen, Schu lgrößen und der Vertei lung der Organisationsformen werden 

nachfolgend unter Berücksichtigung der Sch u lerrichtungen der letzten beiden Jahre mit dem 

Sachstand 1. J u li 2016 aktualisiert. 

Eventuell nach diesem Zeitpunkt vorgenommene schu lorganisatorische Maßnahmen (z .B.  

Zügigkeitsveränderungen) können in  der Darste l lung n icht berücksichtigt werden .  
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Abbildung 1.8; Verteilung Sekundarschulen insgesamt auf die Regierungsbezirke 2016/2017 

Gegenüber dem Sachsta nd 2014/2015 hat sich die Vertei lung der Schu lform Sekundarschule auf 

die Regierungsbezirke auch nach insgesamt fünf Genehmigungsja hrgängen n icht grundlegend 

geä ndert. Im Schu ljahr 2016/2017 befinden sich 50 % a l ler Sekundarschu len in den 



Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schulrechtsänderu ngsgesetzes 

Regierungsbezirken Arnsberg (31 Schulen) und M ünster (23 Schulen) .  Auf den Regierungsbezirk 

Köln entfä l lt weiterh in  m it 16 Schulen (2014/2015: 15 Schulen) der geringste Antei l .  Die Anzah l  

der Sekundarsch ulen im Regierungsbezirk Detmold ist gleich gebl ieben und im Regierungsbezirk 

Düsseldorf d urch Änderung der Schu lform um eine Schule gesunken. Dadurch hat sich der Anteil 

an der Gesamtvertei lung der Sekundarschulen insgesamt in  d iesen beiden Regierungsbezirken 

leicht verringert. Es kann  bei einer Gesamtschau weiterhin von einer landesweit im 

Wesentlichen gleichmäßigen Vertei lung der Sekundarschulen gesprochen werden. 

Die bisherige E inschätzung, dass sich die Sekundarschule als System mit drei bis vier 

Para l lelklassen pro Jahrgang etabliert hat, wird durch den E inbezug der Schulerrichtungen des 

gesamten Berichtszeitraums und vereinzelter schulorganisatorischer Maßnahmen der 

Schu lträger zur nachträglichen Änderung der Schulgröße bestätigt. Der Anteil der vierzügigen 

Schulen hat sich zulasten der dreizügigen und fünfzügigen Schulen leicht erhöht. Insgesamt 

werden im Schuljahr  2016/2017 nun  79 % der Sekundarschulen drei- oder vierzügig geführt. Die 

Bezirksregierungen haben berichtet, dass einige Schu lträger wegen einer mehrfachen U nter

oder Überschreitung bereits aufgefordert wurden, eine Anpassung der Schulgrößen 

vorzunehmen . Die fünfzügigen Schulen umfassen auch sechs Schulen mit einem vertikalen 

Teilsta ndort, so dass auch d iese Schulen lediglich über d ie fü r das gewählte Standortmodell 

erforderliche M indestgröße verfügen.  Weitere vier Schulen mit vertikalem Teilstandort werden 

sechszügig geführt. Eine Schulgröße von sechs Para l lelklassen pro Jahrgang bei nur einem 

Standort erreichen nur drei Schulen. 

Schulgröße Sekundarschulen gesamt 
7 

7% 

• D rei Paral lelklassen 
pro Jahrgang 

• Vier Parallelklassen 
pro Jahrgang 

• Fünf Para llelklassen 
pro Jahrgang 

• Sechs Parallelklassen 

pro Jahrgang 

Abbildung 1.9: Gesamtübersicht Schulgrößen Sekundarschulen 

Bei den Standortmodellen der öffentlichen Sekundarschulen ist der Schulbetrieb a n  nur einem 

Standort auch weiterhin der deutl ich überwiegende Regelfa l l  (81 %).  Der Antei l  der 

Sekundarschulen mit mehreren Standorten beträgt im Schu ljahr 2016/2017 insgesamt 19 % 



Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes -

(21  Schu len) .  Es handelt sich dabei ausnahmslos um Modelle mit zwei Sta ndorten, d ie entweder 

horizonta l ( 11) oder vertikal ( 10) gegliedert sind. 

Gegenüber dem Sachstand 2014/2015 (23 %) hat sich der Antei l  an  Sekundarschulen mit zwei 

Standorten leicht verringert. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass zwei Schu lträger die 

Änderung ihrer  Sekundarschu len mit zwei Standorten (eine Sch u le mit horizonta ler G l iederung, 

eine Schule mit vertika ler G liederung) in eine Gesamtsch ule beschlossen haben. Weitere drei 

Schu lträger haben ihr Raumkonzept auf ein Modell  mit nur  einem Standort geändert, wod urch 

bei d rei Schulen horizontale Teilstandorte entfa l len sind. Diesen Maßnahmen stehen nur eine 

Änderung des Sta ndortmodells auf zwei Standorte in horizontaler G liederung und die 

Genehmigung einer neuen Sekundarschule mit einem zweizügigen vertikalen Standort in einer 

Nachbarkomm une gegenüber. Die Anzahl der Schulen mit vertikalen Teilstandorten, durch die 

das schul ische Angebot der Sekundarstufe 1 in  einer Gemeinde gesichert wird ( interkommu nale 

Zusammenarbeit), hat sich somit insgesa mt n icht verändert. 
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Abbildung 1.10: Anzahl Standorte von Sekundarschulen 2016/2017 

Ebenfa l ls ke ine wesentl ichen Änderungen im Vergleich zum Schu ljahr 2014/2015 ergeben sich 

hinsichtlich der Vertei lung der Organisationsformen der öffentlichen Sekundarschu len.3 Auch 

weiterhin wird die teil integrierte Organisationsform mit 84 von 107 Schulen sehr deutlich 

bevorzugt. Dies gilt insbesondere auch für die Schulen, die in den Schuljahren 2015/2016 (7 von 

8) und 2016/2017 (3 von 4) neu ihren Betrieb aufgenommen haben. Die Zahl der auch ab Klasse 

7 integriert a rbeitenden Schulen ist trotz lediglich einer Neuerrichtung einer Sekundarschule mit 

integrierter Organisationsform jedoch seit dem Schuljahr  2014/2015 von 18 auf 22 gestiegen. 

Dies ist darauf zurückzufüh ren, dass bei insgesamt fünf bestehenden Sekundarschulen die 

3 zu den grundsätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten siehe den Bericht „Zwei Jahre Schulkonsens" Ziffer 4.1 
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O rganisationsform nachträgl ich von tei l integriert auf integriert geändert wurde.4 In vier Fä llen 

handelte es sich dabei um Schulen, die in Mindestzügigkeit geführt werden. Bei zwei der 

Sekundarschulen, die in eine Gesamtschule geändert wurden, handelte es sich um Schulen mit 

integrierter Organisationsform ab  K lasse 7 .  

Weiterhin bestätigt hat  sich auch die bisherige Einschätzung, dass die kooperativen 

Organisationsformen mit zwei oder drei Bi ldungsgängen im Wesentlichen n icht nachgefragt 

werden. In den letzten beiden Genehmigungsjahrgängen lag nur ein entsprechender Antrag vor. 

Bei den 2014/2015 noch bestehenden zwei Schu len mit kooperativer Organisationsform mit 

zwei Bildungsgä ngen erfolgte zum Schu ljahr  2015/2016 in einem Fal l  eine Änderung der 

Organisationsform zu tei l integriert, in dem anderen Fal l  eine Änderung der Schulform zu einer 

Gesamtschule.  Somit gab es zeitweise landesweit keine öffentl iche Sekundarschule mit 

kooperativer Organisationsform mehr. Dies hat sich zum Schu ljahr 2016/2017 m it Änderung 

einer bestehenden Gemeinschaftsschule in eine kooperative Sekundarschule mit zwei 

Bi ldungsgängen geändert. H intergrund der Wahl d ieser Organisationsform ist, dass aus Sicht der 

Schule bereits erfo lgreich erprobte Konzepte weitergeführt werden sollen und pädagogische 

Kontinu ität ermöglicht werden sol l  .. 
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Abbildung 1.11: Organisationsformen Sekundarschulen 2016/2017 

Zum Stichtag 1. Ju l i  2016 sind mit nur einer Ausnahme - eine Sekundarschu le in einem 

Bal lungsraum mit vielfä ltigem Schulangebot - a l le öffentl ichen Sekundarschulen Schulen des 

Gemeinsamen Lernens. 

4 E i ne weitere derartige Änderung der Organ isationsform wu rde bereits durch.einen Schulträger 

beschlossen, entfaltet jedoch erst zum Schuljahr 2017 /2018 Wirkung. 
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1.3 Entwicklung der öffentlichen Gesamtschulen 

Viele Schu lträger haben sich seit dem Jahr  2011 dafür  entschieden, anstatt oder sogar neben der 

E rrichtung von Sekundarschulen künftig Gesamtschulangebote für ihre gemeindeeigenen Kinder 

vorzuhalten oder diese auszuweiten . D ies entspricht dem schon im Bericht „Zwei Jahre 

Schu lkonsens" dargeste llten Trend, dass E ltern fü r I h re Kinder verstärkt Schu langebote wählen, 

die unmitte lbar den Erwerb der Al lgemeinen Hochschulreife ermöglichen. Eine 

Gesamtbewertung der Auswirku ngen der schu lstrukturel len Veränderungen seit dem 

Schu lpolitischen Konsens erfordert daher auch, die Entwicklungen bei den Gesamtschulen 

einzubeziehen. 

Ana log zur Darstel lung der Entwicklung bei den Sekundarschulen und unter Berücksichtigung 

der dort ana lysierten Parameter werden nachfolgend somit auch die Errichtungsprozesse bei 

den Gesa mtschulen zu den Sch u ljahren 2015/2016 und 2016/2017 ausgewertet. Im Anschluss 

erfolgt eine Gesamtdarstel lung für den Zeitraum seit 2011. Wo dies möglich ist, werden 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu bzw. m it der Entwicklung der Sekundarschulen 

herausgestel lt .  

1.3.1 Genehmigung von Gesamtschulen zu den Schuljahren 2015/2016 und 2016/2017 

Alle acht zum Schu ljahr 2015/2016 genehmigten öffentlichen Gesamtschulen, darunter fünf 

Neuerrichtungen und drei Änderungen der Schu lform einer Sekundarschu le, haben den 

Schu lbetrieb aufgenommen (Sekundarschu len:  ebenfa l ls 8). Wie bei den Errichtu ngsvorhaben 

für Sekundarschulen war d ie Anzah l  der Neuanträge im Vergleich zum Vorjahr, in  dem noch 20 

neue öffentliche Gesamtschulen den Betrieb aufgenommen hatten, erkennbar  rückläufig. 

Bis auf eine Ausnahme (Teilstandort in horizontaler G liederung) werden diese Schulen an einem 

Standort gefüh rt. In einem Fall konnte das bisherige Standortmodell der Sekundarschule mit 

vertika ler G liederung bei der Änderung in die Gesamtschule wegen zu geringer Anmeldungen 

für den Teilstandort n icht beibeha lten werden.  Die neuen Schulen befinden sich weitestgehend 

in den Regierungsbezirken Köln (4) und Düsseldorf (3). Lediglich eine Gesamtschule wurde im 

Regierungsbezirk Arnsberg errichtet. M it einer Schu lgröße von vier (6 Schulen) bzw. fünf (2 

Schulen)  Para l lelklassen pro Jahrga ng verfügen die neuen Gesamtschulen über eine für die 

Schu lform Gesamtschule eher unterdurchschn ittl iche Schulgröße. 

Entgegen der Entwicklung bei den Sekundarschulen ist die Zah l  der neuen Gesamtschulen zum 

Schu ljahr  2016/2017 n icht erneut gesunken.  Von den zehn genehmigten öffentlichen 

Gesamtschu len haben neun Schulen die für eine erfolgreiche Errichtung (bzw. 

Schu lformänderung) erforderl iche Mindestgröße im Anmeldeverfahren erreicht. Erstmal ig 

haben zu einem Schu ljahr damit mehr neue Gesamtschulen a ls neue Sekundarschulen den 

Betrieb aufgenommen.  Unter d iesen neun neuen Schulen befinden sich sechs Errichtungen und 

drei Änderungen der Schu lform (zwei Sekundarschu len, eine Gemeinschaftsschule), 

Bei der Vertei lung auf d ie Regierungsbezirke ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr  

heterogeneres B i ld .  D ie meisten Schulen wurden in  den Regierungsbezirk Arnsberg (3 )  und 

Düsseldorf (3)  errichtet, zwei Schulen im Regierungsbezirk M ünster und eine im 

Regierungsbezirk Detmold. 
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Sieben der Sch ulen werden an einem Standort und zwei an zwei Standorten (je e inmal  

horizontale und vertikale G liederung) gefüh rt. D ie Schule mit  einem Sta ndortmodell in vertikaler 

G liederung verfügt über einen. zweizügigen Sta ndort in einer Nachbargemeinde und sichert dort 

ein wohnortnahes Schulangebot der Sekundarstufe 1. Im Rahmen der Errichtung d ieses 

Teilstandortes wurde dort die bisherige Verbundschule aufgelöst. Von den neuen 

Gesamtschulen zum Schu ljahr 2016/2017 wurden sieben in Mindestzügigkeit (vier 

Paral lelklassen pro Jahrgang) genehmigt. E ine Schule wird fünfzügig und eine sechszügig (Modell 

4+2) geführt. Auch insoweit bestätigt sich d ie Tendenz zu eher kleinen Schulstandorten. 

1.3.2 Gesamtentwicklung öffentliche Gesamtschulen 2012 bis 2016 

M it 84 neuen öffentl ichen Gesamtschulen hat sich die Zahl der Gesamtschulen seit dem 

Sch ulpolitischen Konsens deutlich erhöht. I n  der Fo lge ist dieses Schulangebot nun auch in 

Regionen verfügba r, in denen bisher Schulangebote des längeren gemeinsamen Lernens nicht 

vorgeha lten wurden.  

Die Vertei lung der neuen Gesamtschu len mit Stand Schu ljahr 2016/2017 auf die 

Regierungsbezirke ist der nachfolgenden Ü bersicht zu entnehmen: 

Verteilung Regierungsbezirke gesamt 
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• Arnsberg 

• Detmold 

• Düsseldorf 

• Köln 

• Münster 

Abbildung 1.12: Neu errichtete Gesamtschulen 2012/2013 bis 2016/2017 nach Bezirken 

Die Vertei lung nach fünf Genehmigungsjahrgä ngen bestätigt die schon im Bericht „Zwei J ahre 

Schulkonsens" getroffenen Aussagen zum Schu ljahr  2014/2015 und die dort aufgezeigten 

zusammenhänge zwischen Neuerrichtungen und der regionalen S iedlungsstruktur. Auch 

weiterh in konzentrieren sich die neuen Gesamtsch ulangebote mit 45 neuen Schu len (54 %) auf 

d ie eher urban geprägten Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf. Aber auch in den 

Regierungsbezirken M ünster ( 17) und Detmold ( 14) wurde das Gesamtschu langebot 

beträchtlich ausgeweitet. Die geringste Anzahl neuer Gesamtschulangebote findet sich mit nur 

acht Schulen im Regierungsbezirk Arnsberg. 
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Damit ergeben sich erkennbare Unterschiede zur Schu lform Sekundarschu le, bei der - wie oben 

dargestellt - eher eine Konzentration in den Regierungsbezirken Arnsberg und Münster vorliegt. 

Dass die Gesamtschule eine für urban geprägte Siedlungsstrukturen bevorzugte Schulform ist, 

bestätigt auch eine Gesamtbetrachtung der öffentlichen Gesamtschulen unter E inbezug der vor 

dem Schu lpol itischen Konsens errichteten Schulen. Insgesamt 56 % der Gesamtschulen 

landesweit befinden sich in den Regierungsbezirken Düsseldorf {95) und Köln {70). M it 51 

Schulen ( 17 %)  verfügt der Regierungsbezirk Arnsberg, der in  seinem nordwestlichen Teil 

ebenfa l ls urban geprägt ist (Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm etc.), über den drittgrößten 

Anteil .  Die Regierungsbezirke M ü nster {41) und Detmold (39) liegen nahezu gleichauf und 

verfügen über den geringsten Gesamtschulantei l .  

Bei der Betrachtung der Schu lgröße der seit dem Sch uljahr 2012/2013 errichteten 

Gesamtschulen bestätigt sich die deutliche Tendenz zu einer vier- bis fünfzügigen Ausgestaltung 

der neuen Schulen. G ut d ie Hä lfte der neuen Gesamtschu len (43) wurde zum Stichtag 1 .  Ju l i  

2016 in Mindestgröße geführt, ein weiteres knappes Viertel ( 19 bzw. 23 %) verfügte über fünf 

Paral lelklassen pro Jahrgang. Große Schu lsysteme mit sieben (5) oder acht (1 )  Para l lelklassen 

pro Jahrgang werden von den Schu lträgern nur  in Ausnahmefä llen errichtet. Die sechs größten 

Schulen befinden sich a l lerd ings n icht in Bal lungszentren.  

Schulgröße Gesamtschule gesamt 
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6% 1% 

• Vier Parallel klassen 
pro Jahrgang 

• Fünf Paral lelklassen 
pro Jahrgang 

• Sechs Paral lelklassen 

pro Jahrgang 

• Sieben Parallelklassen 

pro Jahrgang 

• Acht Parallelklassen 

pro Jahrgang 

Abbildung 1.13: Gesamtübersicht Schulgrößen neue Gesamtschulen seit 2012/2013 

Ebenso wie bei den Sekundarschulen ist auch an nahezu a l len neuen Gesamtschu len bereits das 

Gemeinsame Lernen eingerichtet. Led iglich bei zwei zum Schulja hr 2016/2017 errichteten 

Sch ulen lag d iese E inrichtung am 1. Ju l i  2016 noch n icht vor. 
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Bei der Betrachtung der Standortmodel le der seit dem Schu ljah r  2012/2013 errichteten 

öffentlichen Gesamtschulen ergibt sich hinsichtlich der Anzahl der Standorte zunächst ein 

ähn l iches Bi ld wie bei den Sekundarschulen.  Auch bei den neuen Gesamtschulen verfügt die 

überwiegende Mehrzahl  der Schulen über lediglich einen Standort (79 %; Sekundarschu len  

81 %) .  Bei d e r  Ana lyse der Sch ulen m it mehreren Standorten ergeben sich jedoch erkenn bare 

U nterschiede. Während bei den Sekundarschulen knapp d ie Hälfte der Schulen mit zwei 

Standorten über einen vertika len Teilstandort zur Sicherung eines wohnortnahen 

Schulangebotes in einer a nderen Gemeinde verfügen, wird von d ieser Möglichkeit bei der 

E rrichtung neuer Gesamtschulen weniger Gebrauch gemacht. Dies mag auch auf die 

Notwendigkeit einer Sechszügigkeit des Gesamtsystems zurückzuführen sein .  

D ie überwiegende Anzahl der  Gesamtschulen m it mehreren Standorten wird in  horizontaler 

G l iederung geführt ( 12), daru nter eine Schule mit insgesamt d rei Standorten (Modell 

„Jahrgangsstufenhäuser") .  Unter den sechs Gesamtschulen in vertika ler G liederung befi ndet 

sich eine gemeindeinterne Standortlösung, im Ü brigen handelt es sich um Fälle 

interkommunaler Zusammenarbeit. Die relativ geringe Anzah l  von Schulen mit vertika len 

Teilstandorten in  a nderen Gemeinden ist a l le rdings auch darauf zurückzuführen, dass in e inem 

Fall ein Teilstandort wegen wiederholter U nterschreitung der Mindestgröße aufgegeben werden 

musste und in  einem weiteren Fall bei der Änderung einer Sekundarschu le in  eine Gesamtschule 

d ie erforderliche höhere Anmeldezah l  für einen Teilstandort n icht erreicht wurde. 

66 

79% 

Anzahl Standorte von Gesamtschulen 

• E i n  Standort • Horizontale Gliederung 

18 

21 % 

Vertikale Gliederung 

14% 

6 

7% 

Abbildung 1.14: Anzahl Standorte von Gesamtschulen 2016/2017 

1.4 Sachstand der Änderung von Gemeinschaftsschulen und Verbundschulen 

Mit den Ü bergangsvorschriften des Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetzes (Artikel 2 Absätze 1 

und 4) hat der Landesgesetzgeber den Schu len, d ie am Schulversuch „ Längeres gemeinsames 

Lernen - Gemeinschaftsschule" tei lnehmen, und den organisatorischen Zusammensch lüssen 

von Schulen nach Maßgabe des § 83 Absätze 1 bis 3 in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Schu lgesetzes vom 27. Juni  2006 (Verbundschulen) einen zeitlich beschränkten 

Besta ndsschutz bis zum Ablauf des Schu ljah res 2019/2020 eingeräumt. Ab dem 1. August 2020 
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werden diese Schu len kraft Gesetz entweder a ls Sekundarschule oder a ls Gesamtschu le 

(Gemeinschaftsschu len mit Sekundarstufe I I )  geführt, sofern sie zu diesem Zeitpunkt die für die 

jewei l ige Schulform erforderliche M indestgröße (Fortführungsgröße) erreichen. 

Ausdrücklich hat der Landesgesetzgeber den Schu lträgern aber auch die Möglichkeit gegeben, 

die Änderung der Sch ulen schon zu einem früheren Zeitpunkt zu beantragen. Darüber h inaus 

können auch a lternative, bedü rfnisgerechte schulorganisatorische Ma ßnahmen beschlossen 

werden. Von d iesen Möglichkeiten haben seit dem Jahr 2011 fast a l le Schu lträger der 

Verbundschulen Gebrauch gemacht. Im H inblick auf die ana loge gesetzliche Situation und die 

vom Gesetzgeber intendierte Überführung in Schulen des längeren gemeinsamen Lernens 

werden die Sachstände bei der Änderung von Verbu ndschu len und Gemeinschaftssch ulen 

nachfolgend im Zusammenhang betrachtet. 

1.4.1 Entwicklung der Verbundschulen 

Im Rahmen des Berichtes „Zwei Jahre Schu lkonsens" (dort Ziffer 16) wurde die Entwicklung bei 

den Verbundschulen bis einschl ießl ich zum Schu ljahr 2014/2015 dargestellt. Von den 

u rsprünglich genehmigten 27 Verbundschu len wurden schon in diesem Schuljahr  led iglich noch 

sieben Schu len fortgeführt. In 14 Fällen hatten Schu lträger von der Möglichkeit einer vorzeitigen 

Änderung in eine Sekundarschule Gebrauch gemacht, zwei weitere Verbundschulen waren im 

Zusammenhang mit der Errichtung einer Sekundarsch ule und einer Gesamtschule, jeweils in 

interkommunaler Zusammena rbeit, aufgelöst worden.  

Diese Entwicklung hat  sich, angesichts der geringen Anzahl  verbleibender Verbundschulen 

nachvol lziehbar, deutlich verlangsa mt fortgesetzt. 

Zum Schuljahr  2015/2016 hat lediglich ein Schu lträger von der Möglichkeit einer vorzeitigen 

Änderung einer Verbundschule in eine Sekundarschule Gebrauch gemacht. Das dabei 

beabsichtigte Standortmodell (vertikale G l iederung) konnte wegen des N ichterreichens der 

erforderlichen An meldezahlen am Teilstandort jedoch nicht verwirklicht werden. 

Weitere zwei Verbundschulen wurden zum Schu ljah r  2016/2017 in eine Sekundarschule 

geändert, eine Schule wurde im Zuge der E rrichtung einer Gesamtschule in interkommunaler 

Zusammenarbeit aufgelöst. Am ehemal igen Standort der Verbundschule wird nun ein 

Teilstandort der Gesamtschule geführt. 

Es werden damit im Schu ljahr  2016/2017 led iglich d rei Verbundschulen in den 

Regierungsbezirken Arnsberg (2 )  und M ü nster (1) fortgeführt. Auch für d iese Schu lstandorte 

bestehen nach dem Kenntn isstand des Ministeriums für Schule und Weiterbi ldung mittlerweile 

Ü berlegungen seitens der Schu lträger, vorzeitig schu lorganisatorische Veränderu ngen 

vorzunehmen. U nter der Annahme, dass sich d iese Planungen rea l isieren, wird voraussichtlich 

kein Schulträger fü r seine Verbundschule den gesamten gesetzlich zugesicherten 

Besta ndsschutzzeitraum ausschöpfen .  

Die Schu lträger haben demnach sehr aktiv von der  Möglichkeit der  vorzeitigen Umgesta ltung 

ihrer Verbundschulen zu Schu len des längeren gemeinsamen Lernens Gebrauch gemacht. Dabei 

sind sie in den weit überwiegenden Fäl len dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Regelfa l l  der 
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Änderung in eine Sekundarschule gefo lgt. Lediglich zwei Verbundschulstandorte wurden im 

Zuge der E rrichtung von Gesamtschulen zu Teilsta ndorten der neuen Schulen.  Dies ist angesichts 

der oft geringen Schulgröße der Verbundschu len, ihrer Lage in eher ländl ich geprägten 

Sied lungsstrukturen und der im Bericht „Zwei Jahre Schu lkonsens" angesprochenen 

Bevorzugung eigenständiger Schulen von kommunalen Schulträgern nachvol lziehbar. 

Die oft geringe Schulgröße der Verbundschulen und ihre Lage im ländl ichen Raum hat auch zur 

Folge, dass die ü berwiegende Anzahl der aus Verbundschu len hervorgegangenen 

Sekundarschulen ( 14) in  Mindestgröße (drei Paral lelklassen pro Jahrgang) geführt wird und 

vereinzelt Schwierigkeiten bestehen, die Fortfüh ru ngsgröße der Sekundarschule sicher zu 

gewäh rleisten (vgl. Antworten auf die Kleine Anfrage 3759, LT-Drucksache 16/9749 und die 

Kleine Anfrage 5120, LT-Drucksache 16/13142) .  

I m  Fal l  e iner  aus einer Verbundschule hervorgegangenen Sekundarschule hat  ein Schulträger 

wegen zu geringer Anmeldezah len erstmals besch lossen, zum Schu ljah r  2017/2018 kein 

Anmeldeverfahren mehr durchzuführen und stattdessen die auslaufende Auflösung der Schule 

vorzubereiten .  D ie weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.  

1.4.2 Entwicklung der Gemeinschaftsschulen 

Anders a ls bei den Verbundschulen machen Schulträger hinsichtlich der Schu len, die am 

Schu lversuch „ Längeres gemeinsames Lernen - Gemeinschaftsschu le" tei lnehmen, von der 

Möglichkeit einer vorzeitigen Änderung in eine Sekundarschule oder Gesamtschule bisher 

deutlich weniger Gebrauch. G rundsätzlich ha lten die Schu lträger an einem Verbleib im 

Schulversuch und der damit verbundenen günstigen Ausstattung der Schulen (Stel lenzuschläge 

für Schulentwicklungs-, Förder- und Differenzierungsbedarfe; zusätzliche Fortbildungsbudgets) 

fest. 

Von den ursprünglich 12 genehmigten Gemeinschaftsschulen werden im Schu ljahr 2016/2017 

noch 8 Schu len fortgeführt. Bereits zum Schu ljahr  2014/2015 waren zwei Gemeinschaftsschu len 

angesichts des vor O rt bestehenden Bedürfn isses an  mehr Gesamtschulka pazitäten zu einer 

Gesamtschule zusammengeführt worden.  

Zum Schu ljah r  2016/2017 wurde eine Gemeinschaftsschule mit Sekundarstufe I I  in  eine 

Gesamtschu le geändert, eine weitere Gemeinschaftsschule wurde in die E rrichtung e iner 

Sekundarschule in interkommunaler Zusammenarbeit m it zwei Standorten (vertikale 

G l iederung) eingebracht. 

Nach den Erfahrungen des Min isteriums für Schule und Weiterbi ldung mit der Beratung von 

Schu lträgern spie lt bei den Ü berlegungen der Schu lträger auch eine Rolle, dass der beschränkte 

Bestandsschutz der Versuchsschulen einen Ausbau (Zügigkeitserhöhung; Teilstandortbi ldung) 

n icht ermöglicht. Für eine dauerhafte Erhöhung von Kapazitäten oder Verwirklichung einer 

neuen interkommunalen Zusa mmenarbeit sind die Schu lträger daher a l lein auf die Möglichkeit 

des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Schu lversuch angewiesen .  
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1.5 Flächendeckende Angebote des längeren gemeinsamen Lernens 

Die mit dem Bericht „Zwei Jahre Schulkonsens" getroffene E inschätzung, dass die Einfüh rung 

der Schu lform Sekundarschule sowie die E rleichterungen bei der E rrichtung von Gesamtschulen 

einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung eines flächendeckenden Schula ngebotes des längeren 

gemeinsamen Lernens 

Schu ljahr 2014/2015 

leisten, hat sich angesichts der weiteren Schulerrichtungen seit dem 

bestätigt. I nsbesondere im ländl ichen Raum wurden die neuen 

Möglichkeiten intensiv genutzt, um dort ein umfassendes Schulangebot vorzuha lten. In vielen 

länd lichen Kom munen hat die Umstrukturierung des Schulangebotes durch E rrichtung von 

Gesamt- oder Sekundarschu len erstma ls auch eine Versorgung mit gymnasialen Standards 

bewirkt. Die landesweite Vertei lung der neuen Schulen seit dem Jahr  2011 ist für das Schu ljahr 

2016/2017 untenstehender Kartendarstel lung zu entnehmen: 
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Abbildung 1.15: Neue Schulen des längeren gemeinsamen Lernens bis zum Schuljahr 2016/2017 
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Aufgrund der aussch ließlichen Fokussierung auf die neuen Schulangebote seit dem Jahr 2011 

(und damit verbu nden der N ichtberücksichtigung der vor 2011 bereits bestehenden 

Gesamtschulen)  lässt sich eine Gesamtbewertung der F lächendeckung von Angeboten des 

längeren gemeinsamen Lernens a lleine a n hand  der Karte n icht vornehmen.  

E indeutig erkennbar ist jedoch, dass das Schula ngebot des längeren gemeinsamen Lernens seit 

dem schu lpolitischen Konsens 2011 in a l len Landesteilen deutlich ausgebaut wurde. Alle Kreise 

- und bis auf d rei Ausnahmen auch a l le kreisfreien Städte - haben entsprechende 

schulorganisatorische Maßnahmen ergriffen .  In  den drei kre isfreien Städten, d ie auf die 

E rrichtung weiterer Schulen des längeren gemeinsamen Lernens verzichtet haben, gab es 

bereits vor dem schulpolitischen Konsens ein ausgebautes Gesamtschu langebot (Oberhausen 

(4); M ülheim an der Ruhr (3 ); Herne (3) ) .  Auch einige Regionen, für die die Karte nur wenige 

neue Schulangebote ausweist, verfügten bereits vor dem Schu lkonsens über ein Netz an  

Gesamtschulen, so  dass dort e in  relativ flächendeckendes Angebot an  Schulen des längeren 

gemeinsamen Lernens besteht (z .B .  Kreis Herford mit sechs, Kreis Reckl inghausen mit 11 und 

Stadt Bielefeld m it sechs n icht auf der Karte ausgewiesenen Gesamtschulen ) .  

Der Karte kön nen insbesondere Konzentrationseffekte bei den neuen Schulen und regionale 

Präferenzen für Schu lformen entnommen werden. Bei der nachfolgend exempla risch 

vorgenommenen Betrachtung einiger Kreise erg.ibt sich dabei ein sehr differenziertes Bild. 

Auffä l l ig ist z .B .  eine Konzentration von Sekundarschulen entlang eines „Gürtels" an den 

südl ichen Kreisgrenzen der Kreise Soest, Paderborn und Höxter sowie der nördlichen 

Kreisgrenze des Hochsauerlandkreises. Neben "den fünf Sekundarschulen im nördlichen 

Kreisgebiet verfügt der Hochsauerlandkreis über keine weiteren Schulen des längeren 

gemeinsamen Lernens, so dass h ier noch n icht von einem flächendeckenden Angebot 

gesprochen werden kann .  

Be i  der Gesta ltung neuer Schulangebote des  längeren gemeinsamen Lernens haben die 

Schu lträger in  den Kreisen Minden-Lübbecke und Lippe ersichtl ich auf die Schulform 

Sekundarschule gesetzt. Zu berücksichtigen ist aber, dass die neuen Sekundarschu len - im 

Gegensatz zu der Situation im Hochsauerlandkreis - in  beiden Kreisen ein dort bereits 

vorhandenes Gesamtschulangebot ergänzen.  

Eine deutliche Konzentration auf die Schu lform Gesamtschule bei  den neuen Schulangeboten 

l iegt im Kreis Gütersloh vor. Mit den bereits im Jahr  2011 bestehenden d rei Gesamtschulen gibt 

es dort nun ein weitestgehend flächendeckendes Gesamtschulangebot, ergänzt um eine 

Sekundarschule und eine Gemeinschaftsschule. Ein dichtes Netz an Schulangeboten des 

längeren gemeinsamen Lernens besteht vor a l lem auch, wie schon im Bericht „Zwei Jahre 

Schu lkonsens" ausgeführt, im Rhein-Sieg-Kreis. M it insgesamt 18 Gesamtschulen, ergänzt um 

d rei Sekundarschulen, wird auch dort die Schu lform Gesamtschule deutlich bevorzugt. Dies gilt 

auch für die a ngrenzenden Kreise Euskirchen und Rhein-Erft-Kreis, wenngleich dort die Dichte 

an Schulangeboten des längeren gemeinsamen Lernens wesentlich geringer ist (4;7) .  
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Die Ausgesta ltung des eigenen Schulangebotes obl iegt den kom muna len Schulträgern in eigener 

Verantwortung. Die Handlungsoptionen und, darauf fußend, der Besch luss von im Einzelfa l l  

geeigneten schulorganisatorischen Maßnah men hängt dabei maßgeblich von den 

Rahmenbedingungen vor Ort ab. Entscheidungsrelevant für d ie Maßnahmenplanung können 

beispielsweise sein :  

• Bevölkerungsdichte; demografischer Wandel (Schülerpotentia l )  
• Schulwahlverha lten 
• Pendlerbeziehungen 
• Tradition der Versorgung mit Schu lplätzen des längeren gemeinsamen Lernens 
• Pol itische Wil lensbi ldungsprozesse 
• Aktivitäten von Bürger- oder E lternin itiativen 

Die Entwicklungen bei der Vertei lung der Schula ngebote des längeren gemeinsamen Lernens auf 

die Regierungsbezirke seit dem Schu ljahr  2010/2011 wurden bereits mit dem Bericht „Zwei 

Jahre Schu lkonsens" aufgezeigt. Die Fortschreibung der Gegenüberstel lung für das Schu ljahr 

2016/2017 bestätigt die dort dargestel lten Tendenzen: 

Verteilung 
Gesamtschulen 

2010/2011 

• Arnsberg 

• Detmold 

• Düsseldorf 

• Köln 

• Münster 

Schulen des längeren 
gemeinsamen 

Lernens 2016/2017 

Abbildung 1.16: Schulen des längeren gemeinsamen Lernens -Verteilung Regierungsbezirke 

Die Vielzah l  an neuen Schulangeboten des längeren gemeinsamen Lernens seit dem 

schu lpol itischen Konsens hat dem nach zu einer insgesamt gleichmäßigeren Verteilung d ieser 

Sch u len auf die Regierungsbezirke gefü hrt. D ie auch weiterhin im Regierungsbezirk Düsseldorf 

bestehende Konzentration von Schulen des längeren gemeinsamen Lernens hat sich zugunsten 

steigender Anteile in den Bezirken Münster und Detmold etwas verringert. 

Wenn auch die F lächendeckung noch sehr unterschiedl ich ausgeprägt ist, so ist in al len 

Landesteilen eine Ausweitung der Angebote des längeren gemeinsamen Lernens zu 

verzeichnen. Damit stehen diese Angebote hä ufig nun auch in Regionen zur Verfügung, in denen 

bisher keine entsprechende Tradition bestand. 
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Besonders gut ist diese Entwicklung bei einer Darstel lung der Schu len des längeren 

gemeinsamen Lernens (absolute Zahlen) in den Regierungsbezirken im Vergleich zum Schu ljahr 

2010/2011 nachzuvollziehen: 
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Abbildung 1.17: Schulen des längeren gemeinsamen Lernens - Gegenüberstellung 2010 - 2016 

Der im Verhä ltnis deutlichste Anstieg bei der Zahl der Schulen (von 28 auf 73) ist im 

Regierungsbezirk M ünster zu verzeichnen. Aber auch in den Regierungsbezirken Arnsberg (46; 

93), Detmold (28; 67) und Köln (45; 96) hat sich die Za hl der Schulangebote des längeren 

gemeinsamen Lernens seit dem Schuljahr 2010/2011 mehr als verdoppelt. Selbst im 

Regierungsbezirk Düsseldorf, der ohnehin bereits über eine vergleichsweise hohe 

Gesamtschu ld ichte verfügte, ist die Zahl  der Schu len des längeren gemeinsamen Lernens weiter 

erhebl ich angestiegen.  Insgesa mt betrachtet hat sich die Versorgung mit Schu lplätzen des 

längeren gemeinsamen Lernens durch d ie neuen Schulen seit dem Jahr 2011 in al len 

Regierungsbezirken beträchtl ich verbessert. H inzu kommen weitere schulorganisatorische 

Ma ßnahmen von Schu lträgern, wie z .B .  der Ausbau bestehender Schulen 

(Zügigkeitserhöhungen )  vor a l lem in Bal lungszentren.  

Bei  e iner Gesamtbetrachtung der strukturellen Veränderungen der Schul landschaft ab dem 

Schuljahr  2012/2013 bestätigen sich die bereits im Bericht „Zwei Jahre Schulkonsens" (s iehe 

dort a usführlich Ziffer 8) getroffenen grundlegenden Aussagen zu den unterschied lichen 

Entwicklungen in u rbanen und ländl ichen Räumen. Günstige Errichtungsbedingungen fü r die 

Schu lform Sekundarsch ule bestehen weiterhin vor a l lem im ländl ichen Raum .  Dies gilt 

insbesondere dort, wo es - bei ausreichendem Schü lerpotential insgesamt - regional betrachtet 

um die Arrondierung unvol lständiger Angebote im Bereich der Sekundarstufe 1 geht, ode r  wo 

bisher ein instabiles Angebot von Schulen des gegliederten Systems neben einem Gymnasium 

besteht. 
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Unter diesen Rahmenbedingungen ka nn, wie die Anmeldezahlen für versch iedene Sch u len 

belegen, eine hohe Akzeptanz vor Ort für ein Sekundarschulangebot erzielt werden. Die 

Sekundarschulen leisten in  diesen Fä l len einen wichtigen Beitrag zur wohnortnahen 

Schulversorgung im ländl ichen Raum .  Ein Auspendeln von Schü lerinnen und Schülern in 

Nachbarkommunen kann damit vermieden werden.  

In  Kommunen mit größerer E inwoh nerzah l  und entsprechend höherem Schü lerpotential wird 

zunehmend a lternativ zur Schu lform Sekundarschule auch die E rrichtung von Gesamtschulen in  

Betracht gezogen, die den von E ltern verstärkt nachgefragten unm itte lbaren Weg zum Abitur 

bieten .  Dies trifft etwa auf kreisangehörige Städte ab einer Einwohnerzah l  von ca . 30.000 zu, die 

regional die Funktion eines Mitte lzentrums übernehmen. 

Weitergehende Erkenntn isse ü ber die Untersch iede bei der Weiterentwicklung des 

Schulsystems in urbanen und länd lichen Räumen sind im Rahmen der wissenschaftlichen 

Begleitforschung des Schu lversuchs „Längeres gemeinsames Lernen - Gemeinschaftsschule" zu 

erwarten, die auch d ie Errichtungsbedingungen der Schulen untersucht. 

Während durch die Schaffung der neuen Schulangebote gerade in länd lichen Regionen der 

Bedarf an Schu lplätzen des längeren gemeinsamen Lernens oft bereits gedeckt werden kon nte, 

übersteigt die Nachfrage an  Gesamtschulplätzen in einigen Regionen immer noch die 

vorhandenen Kapazitäten .  Dies gilt insbesondere für Regionen mit e inem 

Bevölkeru ngswachstum .  Beispielsweise hat die Stadt Köln a l leine innerhalb der letzten fünf 

Jahre etwa 500 zusätzliche Gesamtschulplätze durch Errichtungen und Ausbau bestehender 

Gesamtschulen geschaffen, um die dortigen Anmeldeüberhänge zu reduzieren (vgl . Antwort auf 

d ie Kleine Anfrage 4677, LT-Drucksache 16/12026) .  



Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schu l rechtsänderungsgesetzes 

2 Umfang der Veränderungen im Bereich der Sekundarstufe 1 
Der Umfang der Veränderungen der Schul landschaft im Bereich der Sekundarstufe 1 seit dem 

Schu lpolitischen Konsens im Jahr  2011 wurde in den Berichten „Zwei Jahre Schulkonsens" und 

„Sachstand zu den auslaufenden Sch ulen in Nordrhein-Westfalen" bis einsch l ießUch zum 

Sch u ljahr 2014/2015 für d ie öffentlichen Schulen dargestellt. Nachfolgend wird d ie in diesen 

Berichten erfolgte Ana lyse zur Entwicklung der Anzahl der Schulen insgesamt sowie der Anzahl 

der Schulen ohne Jahrgang 5 unter Beibehaltung des dortigen methodischen Ansatzes für das 

Sch ulja hr  2015/2016 auf Basis der Amtlichen Schu ldaten fortgesch rieben. Soweit dies bereits 

möglich ist, erfolgen ebenfa l ls Prognosen für das Schu ljahr 2016/2017. 5 Diese sind bis zur 

Auswertung der Amtlichen Schu ldaten als vorläufig zu verstehen. zusammenhänge zwischen 

Veränderungen der Schul la ndschaft in  Nord rhein-Westfa len und dem schulpolitischen Konsens 

werden soweit möglich dargestel lt .  

2.1 Entwicklung der Anzahl der Schulen 

M it dem Bericht 11Zwei Jahre Schu lkonsens" wurde erläutert, dass d ie Gesamtzah l  der 

öffentlichen a l lgemeinen Schulen mit Sekundarschule 1 zwischen den Schu ljahren 2011/2012 

und 2013/2014 zunächst angestiegen ist. G rund für d iesen Anstieg war die Paral lel ität von 

aufwachsenden (neu errichteten )  und aufgelösten Schu len, d ie wegen ihres sukzessiven 

Auslaufens als Schulen fortbestehen und in der Statistik weiter berücksichtigt werden .  Da im 

Gegenzug zu jeder neu errichteten Schulen in der Regel mehrere a ndere Schulen aufgelöst 

wurden und darü ber hinaus weitere Schulen wegen zu geringer Anmeldezahlen n icht 

fortgeführt werden konnten, war jedoch m ittelfristig wieder e,in Absinken bei der Gesamtzah l  

der Schulen zu erwarten .  

D ieser erwa rtete Wendepunkt ist m it dem Schu ljahr  2014/2015 eingetreten .  D ie Zah l der 

endgültig aufgelösten Schulen wird durch d ie Zahl der Neuerrichtungen n icht mehr kompensiert. 

Gegenüber dem Vorjahr ( 1893 Schulen) ist d ie Zah l  der Schulen geringfügig auf 1889 gesunken. 

Zum Schu ljah r  2015/2016 ist bereits eine deutlichere Verringerung auf 1859 Schulen 

verzeichnet. Diese Tendenz wird sich voraussichtlich in den Folgejah ren verstärkt fortsetzen, 

denn die meisten der im Zuge der E rrichtung von Sekundarschulen und Gesamtschulen seit 

2012/2013 aufgelösten Hauptschulen und Rea lschulen werden plangemäß zum Ende der 

Schuljahre 2016/2017 bis 2018/2019 auslaufen .  Wegen der rückläufigen Zah l  der E rrichtu ngen 

neuer Schulen könnte sich die dargestellte Entwicklung sodann wieder abschwächen.  

Zum Schu ljah r  2016/2017 gibt es landesweit nach gegenwärtigem Kenntn isstand noch 1797 

öffentliche Schulen mit Sekundarstufe 1. Die Verringerung korrespondiert u .a .  mit dem 

planmä ßigen endgü ltigen Auslaufen der im Zuge der Errichtung der Gemeinschaftsschulen zum 

Schu ljahr 2011/2012 aufgelösten Sch ulen zum 31.  Ju l i  2016 (neun Hauptschulen, acht 

Rea lschu len, eine Verbundschule) .  

5 Datenquelle ist, sofern nicht anders angegeben, d ie Datenbank „Schule suchen" mit Abfragestand vom 

2. August 2016 
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Bei einer Betrachtung der Entwicklung der einzelnen Schulformen, fortgeschrieben um die 

Sch u ljahre 2015/2016 und 2016/2017 (vorläufig), bestätigen sich grundsätzlich d ie Erkenntn isse 

aus den vorangegangenen beiden Berichten .  Erneut werden die Schulen des längeren 

gemeinsamen Lernens (siehe ausführ l ich Ziffer 1 )  zusammengefasst den Schu len des 

gegliederten Systems gegenübergestellt: 
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Abbildung 2.1: Gesamtentwicklung Anzahl der Schulen 

Die Anzahl der öffentlichen Gymnasien ist über den gesamten Zeitraum seit dem Schulkonsens 

nahezu unverändert geblieben.  Aus schu lorgan isatorischer Perspektive sind Auswirkungen der 

E inführung der Schu lform Sekundarschule auf die gym nasia le Schu l landschaft daher weiterhin 

n icht feststel lba r. 

Erste Auswirkungen der ab dem Sch u ljahr  2011/2012 erfolgten Neuerrichtungen von Sch ulen 

des längeren gemeinsamen Lernens auf die Anzah l  der Rea lschulen lassen sich anhand der 

vorläufigen Daten fü r das Schu ljahr  2016/2017 erkennen.  Während die Zahl der Rea lschulen bis 

dahin jährl ich nur  geringfügig gesunken ist, hat sie sich zum 1. August 2016 deutlich um 20 

Schulen verringert. Neben dem endgültigen Auslaufen der ·  schon im Schu ljahr 2011/2012 

auslaufend geste l lten Realschulen {15)  kann  d iese Zah l  auch vereinzelte vorzeitige Auflösu ngen 

beinha lten (z .B .  Zusammenführungen von Schulen, um den ordnungsgemäßen Schulbetrieb zu 

sichern) .  

Die bereits zum  Schuljahr 2014/2015 deutlich erkennbare Verringerung der Zahl der 

Hauptschulen hat sich auch in den beiden Folgejahren unvermindert sta rk fortgesetzt. Nachdem 

es landesweit bereits zum Schu lja hr 2014/2015 weniger Hauptschulen a ls Schulen der 

Schu lformen Realschule oder Gymnasium gab, hat zum Schu ljahr 2016/2017 d ie Zah l  der 

öffentlichen Hauptschulen {397) nun  auch die der Schulen des längeren gemeinsamen Lernens 
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(411) unterschritten, während sich deren Anzahl im gleichen Zeitraum um mehr a ls 80% erhöht 

hat. 

Bereits jetzt hat sich die Anzah l  der Hauptschu len gegenüber dem Sch u ljahr 2011/2012 um etwa 

ein Drittel verringert, wobei die Veränderungen immer noch zu einem großen Teil auf der 

Änderung des Schu lwahlverha ltens und der demografischen Entwicklung beruhen. In den 

nächsten Jahren könnte sie sich auf der G rundlage bereits getroffener Entscheidungen zur 

Auflösung wie folgt entwickeln:  

Entwicklung der Anzahl der Hauptschulen 
- Prognose -
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Abbildung 2.2: Prognose Hauptschulentwicklung 

Die Prognose erfolgt unter der Prämisse eines planmäßigen Auslaufprozesses der aufgelösten 

Schulen. In dem denkbaren Szenario berücksichtigt sind lediglich die a ktuell bereits auslaufend 

gestellten Hauptschulen. Durch weitere schulorga nisatorische Maßnahmen können sich die 

prognostizierten Entwicklungen ändern oder zeitlich verschieben. Ab dem Schu ljah r  2017 /2018 

wirken sich die drei Jahre m it einer hohen Zahl an Neuerrichtungen von Sekundarschulen und 

Gesamtschulen ersichtlich auf die Anza h l  der Hauptschulen aus, ehe ab dem Sch u ljahr 

2019/2020 wieder m it einer Abschwächung zu rechnen ist. 

Die seit dem Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetz in itiierten Errichtungsprozesse haben 

insoweit d ie ohnehin bereits bestehenden Tendenzen zur Verringerung der Zahl der 

Hauptschulen nicht unerheblich besch leunigt. Sollte sich d ie vorstehende P rognose rea lisieren, 

so hätte sich d ie Zahl der öffentlichen Hauptschulen in einem Zeitraum von 15 Jahren seit dem 

Sch uljahr 2005/2006 von 723 bis auf nur  noch 200 im Schulja hr  2019/2020 reduziert. Dies 

entspricht einem Rückgang von etwa 72 %. 
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2.2 Entwicklung der Anzahl der auslaufenden Schulen 

Die Aktualisierung der Ü bersicht zur Anzahl der auslaufenden Schulen nach Schulform um das 

Jahr  2015/2016 anhand der Amtlichen Schuldaten zeigt hinsichtlich der Schu lform Gymnasium 

sowie der Schu len des längeren gemeinsamen Lernens keine neuen Tendenzen auf. Weitere 

Auflösungen von Gymnasien im Zusammenhang m it der E rrichtung von Schulen des längeren 

gemeinsamen Lernens wurden in den letzten Jahren n icht beschlossen .  E benfa l ls wurden über 

die bereits 2014/2015 auslaufenden beiden Gesamtschulen hinaus bisher keine weiteren 

Schulen des längeren gemeinsamen Lernens aufge löst. 
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Abbildung 2.3: Entwicklung Schulen ohne Eingangsklasse 

Im  Zusammenhang m it der E rrichtung neuer Schulen des längeren gemeinsamen Lernens 

wurden zum Schu ljahr  2015/2016 weitere acht Hauptschulen, neun Realschulen und eine 

Verbundschule ausla ufend aufgelöst (Zum Schuljahr 2016/2017 weitere sechs Realschu len, 

sieben Hauptschulen und eine Verbu ndsch ule) .  Die Anzah l  der auslaufenden Rea lschulen ist 

damit gegenüber dem Schuljahr  2014/2015 noch einmal  leicht gestiegen .  Bei einer Betrachtung 

des Gesamtzeitraums seit dem Schu ljahr  2011/2012 zeigt sich, dass sich die Zah l  der Realschulen 

ohne E ingangsklassen - maßgeblich aufgrund der schulkonsensbedingten Neuerrichtungen -

mehr als verzeh nfacht hat. Angesichts der rückläufigen Neuerrichtungen ist jedoch in den 

Folgejahren wieder eine Verringerung der Za hl der auslaufenden Schulen zu erwarten .  

Be i  der Schu lform Hauptschule ist d iese Entwicklung für das  Schu ljahr 2015/2016 bereits zu  

erkennen und wird sich in  den  folgenden Jahren  voraussichtlich verstärken .  Bedingt durch die 

gegenüber den Rea lschulen früher einsetzende Entwicklung wurden ein ige, bisher als 

auslaufend geführte Schulen, zwischenzeitlich vol lständig aufgelöst. Damit verringert sich die 

Zah l  der auslaufenden Hauptschulen und analog dazu die Anzahl der Hauptschulen insgesa mt. 

Die im Bericht „Sachstand zu den auslaufenden Schulen in  Nordrhein-Westfalen" getroffene 

Prognose, dass zum Schu ljahr  2015/2016 noch etwa 180 Hauptschulen E inga ngsklassen b i lden 
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werden, hat sich erfü llt (tatsächlich : 183) .  M it dem Sachstand 2. August 2016 werden 220 

Hauptschulen als auslaufend geführt ( Datenquelle: Datei „Schule suchen") .  D iese Anzahl  kann 

sich jedoch d urch weitere Auflösungsbesch lüsse bzw. deren Genehmigung jederzeit ändern . 

U nter Berücksichtigung dieser vorläufigen Daten für das Schu ljahr  2016/2017 ergibt sich für den 

Gesamtzeitraum seit dem Jahr  2005 folgende Entwicklung: 
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Abbildung 2.4: Entwicklung Hauptschulen seit 2005 

Die schon ab  dem Schu ljahr 2006/2007 bestehende Tendenz zur sukzessiven Auflösung von 

Hauptschulen hat sich ab dem Schu ljahr  2011/2012 deutlich verstärkt. Die Errichtungsprozesse 

nach dem Sechsten Schulrechtsänderungsgesetz haben insoweit eine klare 

Besch leunigungswirkung entfaltet, die gegenwärtig noch anhält. 

E ine exakte E inschätzung der Anteile der Schulauflösungen mit Schulkonsensbezug an der 

Gesamtzah l  der auslaufenden Schulen (siehe Abbi ldungen 6.3 und 6.4 im Bericht „Zwei .lahre 

Schu lkonsens") kann  an dieser Stelle  für das Schu ljahr  2015/2016 nicht gegeben werden . Dies 

würde eine Ermittlung in E inzelfä l len zum Auslaufstand schulkonsensbedingter Auflösungen 

erfordern, ob Schulen ggf. vorzeitig aufgelöst oder mit anderen Schulen zusammengeführt 

wurden .  Insbesondere bei den Hauptschulen d ürfte sich der Anteil der Auflösungen mit 

Schulkonsensbezug an der Gesamtzah l  auslaufender Schulen angesichts des fortgeschrittenen 

Auflösungsprozesses vieler wegen des demografischen Wandels und Schu lwahlverha ltens 

a ufgelöster Schulen gegenüber dem Sachstand 2013/2014 (knapp 50%) deutlich erhöht haben. 

Für signifikante Veränderungen bei dem 2013/2014 ohnehin schon hohen Anteil 

schu lkonsensbedingter Auflösungen von Rea lschulen gibt es keine Anhaltspunkte. 
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3 Fazit 
Der Schulkonsens hat die nord rhein-westfä l ische Schu l landschaft in den letzten fünf Ja hren 

nachhaltig verändert. Dies betrifft sowohl  d ie Schu lentwicklungspla nung der kommunalen 

Schu lträger als auch d ie Ausrichtung der innerschu lischen Entwicklung. 

Die kom munalen Schu lträger nutzen weiterhin die Chancen für die Gesta ltung e ines 

zukunftsgerechten Schulangebotes vor Ort, die der Schulkonsens bietet. 

Der Schulkonsens hat dazu geführt, dass in vielen Orten kleine abnehmende Systeme 

(Hauptschulen und Realschulen) durch größere umfassende Systeme (Sekundarschulen und 

Gesamtschulen)  ersetzt wurden. Dies führt perspektivisch zu einem effizienteren Einsatz 

personeller Ressou rcen und einer E rweiterung der pädagogischen Möglichkeiten.  

Schulen des längeren gemeinsamen Lernens sind inzwischen in a l len Kreisen und kreisfreien 

Städten etabl iert. Neuerrichtungen sind auch in strukturschwächeren Regionen im ländl ichen 

Raum erfolgreich. Die Nachfrage insbesondere nach Gesamtschulplätzen ist in vielen 

Gemeinden immer noch deutlich höher als das Angebot. 

Die Entwicklung im Bereich der Sekundarstufe 1 bleibt dynamisch . Zwar hat d ie Anzahl der neu 

errichteten Sekundar- und Gesamtschu len in den letzten beiden Jahren abgenommen, eine 

Trendwende ist jedoch nicht erkennbar.  D ies zeigt, wie wichtig der Schu lkonsens für Nordrhein

Westfa len war und ist. 

Das Verhältnis zwischen neu errichteten Sekundar- und Gesamtschulen ist - wenn auch auf 

niedrigerem N iveau - weiterhin ausgeglichen .  

Die Zah l  der  Schü lerinnen und  Sch ü ler in den  E ingangsklassen an den  Schulen des längeren 

gemeinsamen Lernens ist stark a ngewachsen und übersteigt inzwischen deutlich die Zah l  der 

Schülerinnen und Schü ler in den E ingangsklassen der Hauptschule und der Rea lschule. Dies ist 

sowohl auf die E rrichtung von Sekundarschulen als auch auf die E rrichtung neuer 

Gesamtschulen zurückzuführen .  Die Zah l  der Schülerinnen und Schüler an  d iesen Schu len wird 

in den kommenden Jahren aufgrund des jahrgangsweisen Aufwuchses weiterhin zunehmen. 

Weiterh in werden in Folge des Schu lkonsenses auch im länd l ich strukturierten Raum neue 

Gesamtschulen errichtet. Gesamtsch ulen als Langzeitform der Schule des längeren 

gemeinsamen Lernens werden von E ltern landesweit stark nachgefragt. Der Bedarf ist in vielen 

Regionen noch nicht gedeckt, wie die hohen Anmeldezahlen und die gleichfal ls hohe Zah l  der 

Abweisungen belegen.  Die Gesamtschu le ist in N RW durch ihre lange Tradition und durch den 

im Zentra labitu r erbrachten Beweis der G leichwertigkeit eine breit akzeptierte Schulform. In  

einigen Regionen besteht inzwischen e ine Konkurrenzsituation zwischen bereits bestehenden 

und neu errichteten Gesamtschulstandorten .  

I n  Bal lungsräumen, wo grundsätzlich a l le Schu lformen in erreichbarer Nähe angeboten werden, 

bevorzugen E ltern bei der Wahl  einer Schule des längeren gemeinsamen Lernens die 

Gesamtschule als Langzeitschulform. 
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Die neue Schulform Sekundarschule hat sich vorrangig im länd l ichen Raum etab liert, wo sie 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des örtlichen Schulangebotes in der Sekundarstufe 1 
leistet. Die Sekundarschule erweitert für die Kommunen - bei ganz untersch ied lichen 

Ausgangsbedingungen - die Möglichkeiten für d ie Ausgesta ltung der örtlichen Schu l landschaft. 

Die E ntwicklung zeigt auch, dass Schu len des längeren gemeinsamen Lernens offensichtlich in  

hohem Maße dem sich verändernden Schulwahlverhalten entsprechen, weil sie grundsätzlich 

für a l le Schü lerinnen und Schü ler offen sind und weil sie die Entscheidung über den 

Sch ulabschluss länger offen ha lten .  Nahezu a l le neuen Sekundarschulen arbeiten inklusiv und 

haben gemeinsames Lernen von Sch ü lerinnen und Schü lern mit und ohne Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung eingerichtet. 

Seit dem Schu ljahr  2014/2015 ist d ie Zahl  der Neuerrichtungen von Sekundarschulen im 

Vergleich zu den Vorja hren zurückgegangen.  G ründe dafür sind zum einen ein gewisser 

„Sättigungseffekt" insbesondere im länd l ichen Raum, zum anderen aber auch d ie Tatsache, dass 

bei der Neuerrichtung von Schu len des lä ngeren gemeinsamen Lernens von einigen Komm unen 

Gesamtschulen bevorzugt werden.  I n  einigen Fäl len konnten kleinere Schulstandorte auch durch 

die Bi ldung eines Teilstandortes einer bestehenden oder neu errichteten Gesamtschule erha lten 

werden.  

Die weitaus ü berwiegende Zah l  der  Sekundarschulen wird in tei l integrierter Form mit äußerer 

Leistungsdifferenzierung in den Hauptfächern geführt. Diese Organisationsform entspricht 

weitgehend dem Modell der Gesamtschule. 

Der Umwandlungsprozess der Verbundschulen in  Sekundarschulen ist fast abgeschlossen. Zum 

Schu ljahr  2016/2017 werden nur noch d rei der ursprünglich 27 Verbundschu len als solche 

weitergeführt. Diese genießen bis zum Ablauf des Schu ljahres 2019/2020 Bestandsschutz, 

können jedoch auf Antrag des Sch u lträgers auch zu einem früheren Zeitpunkt in eine 

Sekundarschule umgewandelt werden. 

Sekundarschulen werden - wie oben ausgeführt - überwiegend, wenn auch n icht aussch ließ lich, 

im ländl ichen Raum angenommen.  Daher ist zu prüfen, von welchen Faktoren d ie erfolgreiche 

E rrichtung von Sekundarschulen in einem urbanen Umfeld abhängt. H ierzu sind weitere 

Erkenntn isse auch aus der Auswertung der E rgebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung 

des Sch u lversuchs „ Längeres gemeinsames Lernen - Gemeinschaftsschule" zu erwarten, die u .a .  

auch die E rrichtungsbedingungen von Schu len des längeren gemeinsamen Lernens untersucht. 

Aus Sicht der komm unalen Schu lträger haben sich die Er leichterungen bei der Bildung von 

Teilsta ndorten bewährt. Aus schu lfachl icher, pädagogischer und organisatorischer Sicht sind 

Teilstandorte jedoch weiterhin problematisch. Auch für die Beschäftigten können weit 

auseinander l iegende Sta ndorte eine zusätzl iche Belastung darstel len. Derzeit entwickelt eine 

Arbeitsgruppe des MSW Leitl in ien, die Antworten auf pädagogische und personel le 

Fragestel lungen bei der E inrichtung von Tei lstandorten geben sollen. 
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Um die Schul leitungen von Schulen mit Teilstandorten zu entlasten, wird d ie Leitungszeit an 

d iesen Schulen im laufenden Schuljah r  auf sieben Stunden je weiteren Teilstandort spü rbar 

aufgestockt. 

Es hat sich gezeigt, dass angesichts der demografischen Veränderungen bei einer grundsätzlich 

vorgegebenen Mindestzügigkeit der Sekundarschulen von drei Zügen einzelne Kommunen 

künftig kein eigenes Schulangebot mehr in der Sekundarstufe 1 vorhalten können.  

Die Zahl  der  privaten Ersatzschulen bei  der  E rrichtung von Sekundarschulen und neuen 

Gesamtschulen liegt unter zehn Prozent und bewegt sich somit im Rahmen der anderen 

Schu lformen der Sekundarstufe 1 .  

Die Schulform Hauptschule wird ungeachtet der  engagierten pädagogischen Arbeit ihrer 

Lehrkräfte mangels Nachfrage in vielen Regionen in absehbarer Zeit n icht mehr angeboten 

werden.  D iese Entwicklung hat bereits vor dem Schulkonsens eingesetzt und wurde durch 

d iesen noch verstärkt. 

Obwohl  bei einer zunehmenden Anzahl von Regionen Haupt- und Realschulen als Schulformen 

des gegliederten Systems entweder gar n icht mehr oder nur noch in deutl ich eingeschränktem 

Umfang vorhanden sind, ist die Schu lform Gym nasium von der aktuellen Entwicklung bisher 

n icht unmittelbar betroffen. Gymnasien sind wichtige Kooperationspartner der Sekundarschulen 

für d ie Oberstufe; ebenso wie die gym nasiale Oberstufe der Gesamtschulen und Berufskollegs. 

Während die Anmeldezahlen für die neu errichteten Gesamtschulen stabil sind und die 

Aufnahmekapazität zum Tei l  deutlich überschritten wird, unterschreiten nach den vorläufigen -

und insoweit bis zum Vorliegen der Amtlichen Schu ldaten noch n icht belastbaren -

Aufnahmezah len zum Sch uljahr  2016/2017 insgesamt 13 der 107 öffentlichen Sekundarschulen 

die Fortführungsgröße (vgl .  Antwort auf d ie Kleine Anfrage 5120, LT-Drucksache 16/13142) .  Die 

dauerhafte Fortführung einer Schu le unterhalb der gesetz l ichen Mindestgröße ist, unabhängig 

von der Schu lform, nicht möglich . 

Angesichts der teils sehr  untersch iedlichen Rahmenbedingungen vor Ort gibt es versch iedene 

Erklärungsansätze, warum eine Schu le Schwierigkeiten hat, die gesetz liche Mindestgröße zu 

erreichen.  Zu den vielfältigen und jeweils im Einzelfa l l  noch genauer zu ana lysierenden Ursachen 

gehören Konkurrenzsituationen, die sich vor a l lem in Bal lungsräumen aus einem von den E ltern 

bevorzugtes Gesamtsch ula ngebot ergeben können ebenso wie ein vorübergehend oder 

dauerhaft geringes Schü leraufkommen insgesamt, welches sich teilweise bereits bei den 

Vorgängersystemen ( insbesondere Verbundschu len) n iedergeschlagen hatte . Darüber hinaus 

verbleibt bei jeder noch so sorgfä ltigen Planung das Risiko, dass Schü lerzah lprognosen nicht wie 

angenommen eintreffen oder sich relevante örtliche oder regionale Parameter nachträglich 

ändern. Dies gi lt erst recht für die komplexe Aufgabe der Schu lentwicklu ngsplanung. Auch 

angesichts der Vielzah l  von gut etabl ierten Sekundarschulen sieht die Landesregierung auch bei 

äußerst kritischer Analyse keine Anhaltspunkte für ein „Scheitern" d ieser Schu lform. 
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zweiter Teil: 

Auswirkungen der neuen Regelungen zur Gemeindegrenzen 

überschreitenden Schulentwicklungsplanung 

Der zweite Tei l  der Berichtspflicht gemäß Artikel 3 des Sechsten Schu l rechtsänderungsgesetzes 

bezieht sich auf eine Ü berprüfu ng der „Auswirkungen der neuen Regelungen zur 

Gemeindegrenzen ü berschreitenden Schu lentwicklungsplanung". Der gesetzliche Auftrag ist 

dabei a usdrücklich auf die Änderungen des § 80 Schu lgesetz N RW gerichtet und auch 

beschränkt. 

Folgende erste Bewertung der Bereitschaft kommunaler Schu lträger zur interkommunalen 

Zusammenarbeit wurde bereits im Rahmen des Berichtes „Zwei Jahre Schulkonsens" (dort Ziffer 

7 .3)  auf der G rund lage der Errichtungsvorgänge 2012 bis 2014 vorgenommen: 

„ Das Instrument der interkommunalen Zusammenarbeit wird nach Einschätzung der 

Landesregierung bisher noch nicht so offensiv genutzt, wie es der Landesgesetzgeber zur 

Sicherung des Erhalts von Schulangeboten vorgesehen hat. Nach den Erfahrungen der 

Schulaufsicht können benachbarte Schulträger z.B. aufgrund vorbelasteter Beziehungen, 

einer Verengung des Blicks auf die eigenen Belange oder entgegenstehende 

Interessenlagen teilweise nur schwer zu einer gemeinsamen Schulentwicklung motiviert 

werden. Die Schulaufsicht bemüht sich durch eine intensive Beratung unter Einbezug aller 

beteiligten Kommunen, eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Schullandschaft in 

der jeweiligen Region anzustoßen. Sie begleitet den Prozess möglichst umfassend." 

Diese E inschätzung wurde zum Anlass genommen, auch die Bi ldungskonferenz des Landes 

Nordrhein-Westfa len damit zu befassen, wie interkommuna le Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der Schulentwicklungsplan ung noch stärker gefördert werden kann  und wie sinnvolle Impulse 

gesetzt werden können. D ie damit verbundenen E rörterungsprozesse in den verschiedenen 

G remien ( insbesondere Arbeitsgruppe Schu lstruktur der Bi ldungskonferenz; Workshop 

„ Interkommuna le Zusammenarbeit" u .a .  m it den kommunalen Spitzenverbänden) seit dem Jahr 

2014 und deren E rgebnisse sind Teil der vorliegenden Eva luation, die grund legenden 

Erkenntn isse daraus werden untenstehend dargestel lt.6 

D ie E rfahru ngen der oberen Schulaufsichtsbehörden bezüglich der Zusammenarbeit von 

Schulträgern bei den E rrichtungsprozessen unter Berücksichtigung der Aspekte 

• Stärkung der Aufgaben der oberen Schulaufsicht 
• Implementation von Anhörungsrechten und Moderationsverfahren 

wurden ebenfa l l s  erhoben und haben eingang in d ie Eva luation gefunden. Soweit n icht anders 

angegeben, spiegeln  d ie Berichte der Bezirksregierungen d ie E rfahrungen seit dem I nkrafttreten 

des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes bis zum 1. Ju l i  2016 wider. 

6 Zu den Ergebnissen der verschiedenen Prozesse siehe ausfü hrl ich den Anhang der Handreichung 

„ I nterkommunale Zusa mmenarbeit erfolgreich gestalten" (Anlage 2).  
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Nach einer Kurzdarstel lung der mit dem Sechsten Schulrechtsänderungsgesetz vorgenommenen 

Änderungen in  § 80 Schu lgesetz N RW werden im Folgenden die einzelnen Aspekte ana lysiert. 

Obgleich es sich streng genommen n icht um eine „neue Regelung zur Gemeindegrenzen 

überschreitenden Schulentwicklungsplanung" handelt, wird dabei auch die veränderte Rolle der 

Schulaufsicht berücksichtigt. Eine Veränderung der schulaufs ichtl ichen Aufgabenzuweisung im 

komplexen Prozess der Schulentwicklungsplanung beeinflusst die kommunalen 

Handlungsspielräume und -m uster. Sie ist demnach bei einer Ana lyse der Auswirkungen der 

neuen Regelu ngen zur interkommunalen Zusam menarbeit sinnvol ler Weise a ls weiterer Faktor 

zu berücksichtigen .  

1 Die Änderungen in § 80 Schulgesetz N RW 
Mit den Änderungen des § 80 Schu lgesetz N RW im Rahmen des Sechsten 

Schulrechtsänderungsgesetzes beabsichtigte der Landesgesetzgeber, d ie Regelungen zur 

Schulentwicklungsplanung für die Fäl le, in denen Auswirkungen über d ie Gemeindegrenzen 

hinweg zu erwarten sind, um Vorgaben für effektive Verfahren zur frühzeitigen 

Konfl iktvermeid ung und -lösung zu ergänzen. 

Die wesentlichen Änderungen des Gesetzestextes in  den Absätzen 1 und 2 sind in den 

nachfolgenden Gegenüberste l lungen hervorgehoben: 

§ 80 SchulG a.F. 

( 1 )  Gemeinden, Kreise und 
Landschaftsverbände sind , soweit sie nach § 78 
Schulträgeraufgaben zu erfül len haben, 
verpflichtet, zur Sicherung eines gleichmäßigen 
und al le Schulformen und Schularten 
umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots 
in allen Landesteilen für ihren Bereich eine mit 
den Planungen benachbarter Schu lträger 
abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu 
betreiben . Sie können h ierbei bestehende 
Ersatzschulen berücksichtigen,  soweit deren 
Träger damit einverstanden sind . Die obere 
Schulaufsichtsbehörde beobachtet die 
Schu lentwicklungsplanung in ihrem Bezirk und 
fördert die Koordin ierung der Bildungs- und 
Abschlussangebote. Schu lentwicklungsplanung 
und Jugendhi lfeplanung sind aufeinander 
abzustimmen. 

§ 80 SchulG i .d.F. des 
6. Schulrechtsänderungsgesetzes 

( 1 )  Soweit Gemeinden,  Kreise und 
Landschaftsverbände Schu lträgeraufgaben 
nach § 78 zu erfü llen haben , sind sie 
verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den 
Planungen benachbarter Schulträger 
abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu 
betreiben. Sie dient nach Maßgabe des 
Bedü rfnisses (§ 78 Abs. 4) der Sicherung 
eines g leichmäßigen und alle Schulformen und 
Schu larten umfassenden B ildungs- und 
Abschlussangebots in allen Landesteilen . Die 
oberen Schulaufs ichtsbehörden beraten die 
Schulträger dabei und geben ihnen 
Empfehlungen. 

Absatz 1 :  Neben einer redaktionel len Ü berarbeitung des ersten Satzes der Norm, durch welche 

I nhalt und Reichweite der bereits bestehenden Verpflichtung der Schu lträger zur Betreibung 

einer a bgestimmten Schulentwicklungsplanung n icht berü hrt wurde, hat der Gesetzgeber einen 

kla rstel lenden H inweis auf die bedürfn isgerechte Gesta ltung des Schulangebotes eingefügt. Der 
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bisher hier entha ltene H inweis, dass Schulträger bestehende Ersatzschulen [bei der 

Schu lentwicklu ngsplanung] berücksichtigen können, soweit deren Träger damit einverstanden 

sind, wurde in einen neuen Absatz 7 übertragen und dort um eine gegenseitige 

I nformationsverpflichtung ergänzt: 

(7) Die Träger öffentlicher Schulen und die Träger von Ersatzschulen informieren sich 

gegenseitig über ihre Planungen. Die Träger öffentlicher Schulen können bestehende 

Ersatzschulen in ihren Planungen berücksichtigen, soweit deren Träger damit 

einverstanden sind. 

Der du rch ein gesetzgeberisches Versehen entfa l lene Satz: „Schu lentwicklungsplanung und 

Jugendhilfeplanung sind aufeinander abzustimmen", wurde mit dem Gesetz zur Sicherung eines 

qual itativ hochwertigen und wohnungsnahen G rundschulangebots in Nordrhein-Westfa len 

(8. Schu l rechtsänderungsgesetz) vom 13. Novem ber 2012 in unveränderter Fassung wieder 

angefügt. 

Die eigentliche Neuerung des Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetzes bestand in der 

Veränderung der gesetzl ichen Rolle der oberen Schulaufsichtsbehörde im Prozess der 

Schu lentwick lungsplanung. Die Schu lträgerberatung und die Abgabe von Em pfehlungen gehen 

über die bis dahin formulierte Aufgabe hinaus, die Schu lentwicklungsplanung im 

Regierungsbezirk zu beobachten .  Den oberen Schulaufsichtsbehörden wurde damit eine 

deutl iche aktivere Rolle in sowohl  gemeindeinternen a ls auch interkommunalen 

Schu lentwicklungspla nungsprozessen zugewiesen .  D ie Beratung und die Abgabe von 

Empfehlungen beinha ltet auch, machbare Handlungsoptionen aufzuzeigen, Alternativvorsch läge 

zu unterbreiten und sinnvolle Kooperationen a nzubahnen.  E in  Rückzug auf eine reine 

„ Überwachungs- und Genehm igungsfu nktion"  ist durch den Gesetzestext ausgeschlossen. Damit 

bekommt die obere Schu laufsicht nach der gesetzl ichen Wertung eine Doppelrolle: Beraterin 

der Schu lträger fü r d ie Gesta ltung der P lanungsprozesse, schon im Vorfeld der Prüfung der 

Genehmigungsfäh igkeit schulorgan isatorischer Maßnah men, und Genehmigu ngsbehörde gemäß 

§ 81 Absatz 3 Schu lgesetz N RW. H inzu kommt eine d ritte Rol le :  die der Moderatorin.  

In  Absatz 2 der Vorschrift wurde das Rücksichtnahmegebot ausgeschärft. Schu lträger sind 

seither n icht mehr nur „gehalten" sondern verpflichtet, in  enger Zusammenarbeit und 

gegenseitiger Rücksichtnahme die Schul landschaft zu gestalten .  Der Landesgesetzgeber folgte 

damit dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nord rhein-Westfalen vom 

31 .  Ju l i  2009 ( 19 B 484/09), wonach das Rücksichtnahmegebot und der Sch utz vor e iner 

Bestandsgefährdu ng zu den zwingenden G ründen gehören, die Genehmigung einer 

schu lorganisatorischen Maßnahme zu versagen .  Die gemeinsame Planungsaufgabe der 

Schu lträger zur Gestaltung des regiona len Schulangebotes wurde ebenfal ls qual itativ erweitert: 

D iese müssen im Sinne der S icherung einer hochwertigen wohnungsnahen Schu lversorgung nun 

auf e in  vielfältiges und umfassendes, seit dem Neunten Schu lrechtsänderungsgesetz auch 

ink lusives, Schulangebot achten .  Als weitere Ausprägung des Rücksichtnah megebotes wurde die 

ausdrückliche Verpflichtung zur rechtzeitigen Anhörung „benachbarter" Schu lträger, bei 

kreisangehörigen Schulträgern auch des Kreises, gesetzlich verankert. 
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Als neues förm liches I nstrument zur Bei legung von Konfl ikten zwischen Schu lträgern über 

Schu lentwicklungsplanungen oder beabsichtigte konkrete schu lorganisatorische Maßnahmen 

wurde das sogenannte Moderationsverfahren in § 80 Absatz 2 Schulgesetz N RW aufgenommen: 

§ 80 SchulG a.F. 

(2) Schulen und Schu lstandorte sind unter 
Berücksichtigung des Angebots anderer 
Schulträger so zu planen , dass schul ische 
Angebote aller Schu lformen und Schularten 
unter mögl ichst g leichen Bedingungen 
wahrgenommen werden können. Die 
Schu lträger sind gehalten,  in enger 
Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Rücksichtnahme auf ein reg ional 
ausgewogenes, d ifferenziertes Angebot zu 
achten ; dies gi lt  insbesondere für den Bereich 
der Fachklassen des dualen Systems der 
Berufsausbildung.  

§ 80 SchulG i .d .F.  d 
6. Schulrechtsänderungsgesetzes 

(2) Schulen und Schu lstandorte sind unter 
Berücksichtigung des Angebots anderer 
Schulträger so zu planen,  dass schul ische 
Angebote al ler Schulformen und Schularten unter 
mögl ichst g leichen Bedingungen wahrgenommen 
werden können . Die Schu lträger sind verpflichtet, 
in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Rücksichtnahme auf ein reg ional ausgewogenes, 
vielfältiges und umfassendes Angebot zu 
achten und benachbarte Schulträger 
rechtzeitig anzuhören, die durch die 
Planungen in  ihren Rechten betroffen sein 
können. Dabei s ind auch d ie Angebote der 
Berufskollegs und der Weiterbi ldungskollegs 
zu berücksichtigen. Sofern es s ich bei dem 
Schulträger um eine kreisangehörige 
Gemeinde handelt, ist der Kreis im Hinbl ick auf 
seine Aufgaben gemäß § 78 Abs. 4 frühzeitig 
über die Planungen zu unterrichten. Macht ein 
benachbarter Schulträger eine Verletzung 
eigener Rechte geltend und hält der 
Schulträger an seiner Planung fest, kan n  jeder 
der betei l igten Schulträger ein 
Moderationsverfahren bei der oberen 
Schulaufsichtsbehörde beantragen. Die 
betei l igten Schulträger können auch die 
Moderation durch eine andere Stelle 
vereinbaren. Das Ergebnis der Abstimmung 
mit benachbarten Schulträgern und des 
Moderationsverfahrens ist festzuhalten. 

Das Moderationsverfahren wird (n ur) auf Antrag und n icht „von Amts wegen" durchgeführt. Es 

knüpft an den Anhörungsprozess und die in diesem Rahmen geltend gemachten Einwände 

gegen die Schu lentwicklungsplanung eines Schu lträgers an. Der Gesetzgeber hat die 

Moderatorenfunktion regelhaft der oberen Schulaufsichtsbehörde zugewiesen, jedoch 

a usdrückl ich k largeste l lt, dass auch ein� externe Moderation von den beteiligten Schulträgern 

vorgesehen werden kann .  Die vorgeschriebene Ergebnisdokumentation erfolgt auch im H inblick 

auf spätere Genehmigungsentscheidu ngen. Mit der gesetzl ichen Ausgestaltung des 

Moderationsverfahrens ist der Gesetzgeber einem Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes 

N RW vom 12.04.2011 (Verfahren zur  Herstel lung und Bewahrung eines regionalen Konsenses) 

gefolgt. 
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2 Die Empfehlungen der Bildungskonferenz 
Die zentralen E rgebnisse des Berichtes „Zwei Jahre Schulkonsens" zur interkommunalen 

Zusa mmenarbeit wurden in der Bi ldungskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen am 

28. Novem ber 2014 unter dem Stichwort „Sicherung des regionalen Bi ldungsangebotes" 

erörtert. Aufbauend auf der Vora rbeit der Arbeitsgruppe „Schu lstruktur  in Zeiten des 

demografischen Wandels" wurden Hera usforderungen, Ziele und Empfehlungen formul iert. 

Die vorbereitenden Prozesse in der „Arbeitsgruppe Schulstruktur" 2014 waren umfassend und 

ergebnisoffen angelegt. E inbezogen wurden dabei n icht nur d ie für d ie Evaluation des Sechsten 

Schu lrechtsänderungsgesetzes relevanten Regelungen des § 80 Schu lgesetz N RW, sondern die 

gesamte gesetzl iche Systematik der §§ 78 ff Schu lgesetz N RW und weiterführende Aspekte, wie 

die Kostentragungspflicht bei den Schü lerfahrkosten .  Als mögliche Handlungsoptionen wurden 

beispielsweise auch eine stärkere Ausprägung der gesetzlichen Verpflichtung zur 

Zusa mmenarbeit und die Schaffung spezifischer (aufsichtl icher) Durchsetzungsinstrumente im 

Schulgesetz zur  D iskussion gestellt, im Ergebnis jedoch m it Blick auf die E igenverantwortlichkeit 

komm unaler Schulträger verworfen .  

Im Ergebnis hat  d ie  Bi ldungskonferenz am 28 .  November 2014 festgestellt, dass es  zur 

Entwicklung eines den regionalen Bedingungen a ngepassten, wohnortnahen und inklusiven 

Schulangebotes auch einer verstärkt gebietsübergreifenden Errichtung und Fortführung von 

Schulen bedürfe. Obgleich die vom Landesgesetzgeber intendierte Zusammenarbeit vielerorts 

bereits verantwortungsvol l  und konstruktiv umgesetzt werde, gel inge es n icht immer, durch 

interkommunale Zusammenarbeit ein ortsnahes Schulangebot zu errichten oder zu erhalten .  Die 

Bi ldungskonferenz hat damit das E rfordernis identifiziert, gebietsübergreifende Bedürfnisse 

noch stärker in den B l ick zu nehmen und weitere Impulse für interkommunale Kooperationen zu 

setzen - vorrangig durch d ie Beseitigung möglicher H indern isse für interkommuna le Lösungen. 

M it den Empfehlu ngen „ I nterkommunale Zusammenarbeit fördern" und „ Ein regional 

bedarfsgerechtes Bi ldungsangebot sicherstel len" wurden die Kommunalen Spitzenverbände und 

das Min isterium für Schule und Weiterbi ldung gebeten, gemeinsam zu prüfen, ob das 

bestehende gesetzl iche I nstrumentarium ausreicht, um eine notwendige interkommunale 

Zusam menarbeit wirksam in  Gang zu setzen .  G leichzeitig wurden als Rahmenbedingungen 

formuliert: 

• die Vorrangigkeit fre iwil l igen Engagements und 
• die Beibehaltung der grundlegenden gesetzlichen Struktur der Schulträgerschaft. 

Schwerpunkte der nachfolgenden Erörterungen im Workshop „ Interkommu nale 

Zusammenarbeit" bi ldeten die Teilbereiche „Gegenseitige Information der Schu lträger" und 

„Sinnvol ler E insatz des Moderationsverfah rens". Die hierzu für den Evaluationsauftrag 

bedeutsamen Gesprächsergebnisse sind unter den Ziffern 4 und 5 dargestel lt .  

Auf G rundlage der Zielsetzung, Mechanismen und Anreize zu identifizieren, welche die 

interkommunale Zusammenarbeit auf freiwil liger Basis in itiieren, stim ulieren und stärken 
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könnten, ist der „Workshop Interkommunale Zusammenarbeit" zu der E inschätzung gelangt, 

dass das bestehende gesetzl iche I nstrumentarium grundsätzlich ausreicht, um eine notwendige 

interkommunale Zusa mmenarbeit wirksam in Gang zu setzen, jedoch durch untergesetzliche 

Maßnahmen und die Etablierung freiwil l iger I nstrumente sinnvoll ergänzt werden kann .  

Nach Bi l l igung des Abschlussberichtes durch die Bi ldungskonferenz am 30.  Oktober 2015 haben 

die kommunalen Spitzenverbände und das Min isterium für Schule und Weiterbildung im Verlauf 

des Jahres 2016 eine gemeinsame Handreichung zur U nterstützung der Schu lträger entwickelt. 

Die dem Eva luationsbericht angefügte Handreichung 11 lnterkommuna le Zusammenarbeit 

erfolgreich gesta lten"  (An lage 2) greift die zentralen Em pfehlungen des Workshops (z .B .  

Eta blierung Regiona ler Schulp lanungskonferenzen) auf und appell iert an  d ie Bereitschaft der an  

Schu lentwicklungspla nungen Beteiligten, ihre gemeinsame Verantwortung zur Gesta ltung eines 

vielfä ltigen und hochwertigen Schulangebotes wahrzunehmen und die Zusammenarbeit zu 

intensivieren, Damit sollen auf untergesetzl icher Ebene Impulse zur konstruktiven Gesta ltung 

von regionalen Abstimmungsprozessen und letztlich auch zur I ntensivierung 

gemeindeübergreifender Kooperationen gesetzt werden. 

Die Handreichung versteht s ich dabei vorrangig a ls „P lanungshilfe für die Praxis", Adressat sind 

a lso vor a l lem die Schu lträger. Es  werden dort zunächst der Rechtsrahmen für die 

Schulentwicklungsplanung und die gesetzlich vorgesehenen I nstrumente interkommunaler 

Kommunikation dargestel lt. Zur Förderung von Abstimmungsprozessen werden d ie im Rahmen 

des Workshops identifizierten E rfolgsfaktoren „ Ergebnisoffenheit - I nformation - Transparenz" 

klar bena nnt .  Mit der „Regionalen Schulplanungskonferenz" und den Ausführungen zum 

sinnvollen E insatz des Moderationsverfahrens enthält die Handreichung konkrete Vorsch läge 

zur Prozessgesta ltung, d ie in abschl ießenden Verfahrensvorsch lägen zusam mengeführt werden. 

Darüber hinaus werden an vielen Stel len konkrete „Tipps" und „H inweise" gegeben, d ie sich vor 

al lem aus den Erfahrungen der kom muna len Schu lentwicklungsplanungspraxis und der 

Schulaufsicht speisen . 

Für  Deta ils wird auf die Darstel lungen in der Handreichung verwiesen .  

3 Die Beratungsfunktion der oberen Schulaufsichtsbehörden 
Eine Bewertung der vom Sechsten Schulrechtsänderungsgesetz in itiierten Veränderung der 

Rolle der oberen Schulaufsichtsbehörden von einer überwachenden und koordinierenden hin zu 

einer beratenden Funktion im Rahmen der kommuna len Schu lentwicklungsplanungsprozesse 

muss insbesondere die E rfahru ngen und Einschätzungen der Bezi rksregierungen selbst 

berücksichtigen .  E ntsprechend wurden diese gebeten, ihre E rfahrungen basierend auf den 

Schu lträgerberatungen seit dem Jahr  2011 zum Stichtag 1. Ju l i  2016 mitzuteilen. 

D ie Bezirksregierungen, hier insbesondere die BR Detmold und d ie BR  Köln, haben in ihren 

Berichten darauf hingewiesen, dass Schulträgerberatungen bereits vor der Gesetzesänderung 

geübte Praxis gewesen seien, um Fragen und untersch iedliche Sichtweisen bereits im Vorfeld 

von Genehmigungsverfahren über sch ulorgan isatorische Maßnahmen zu klären. Dies bedeutet, 
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dass die Bezirksregierungen bereits vor dem Jahr  2011 zugunsten der planenden Schu lträger, ob 

als Annex zu ihrer Genehmigu ngszustä ndigkeit oder in  Ausprägung ihres Auftrages zur 

Förderung der Koordinierung von Bi ldungsa ngeboten, vielfach Beratungsleistungen erbracht 

haben. 

So betrachtet hat die gesetzliche Änderung keine unmittelbaren und wesentlichen 

Auswirkungen auf die Art der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der 

Schu lentwicklu ngsplanung, sondern vor al lem klarstel lende Funktion geha bt. Das zuvor bereits 

vorha ndene Selbstverständnis als Berater und Kom munikationspartner der kommunalen 

Sch u lträger wurde jedoch gesetzlich legitimiert. In  den Regierungsbezirken bestehende Kulturen 

der Beratung und des Austausches haben nun einen kla ren gesetzlichen Anknüpfungspunkt. 

Die oberen Schulaufsichtsbehörden haben einvernehmlich erklärt, dass sich die 

Beratu ngstätigkeit in  der Praxis seit dem Jahr  2011 erhebl ich intensiviert hat. Die durch das 

Sechste Schu l rechtsänderungsgesetz gesetzten Impulse haben zu einer Vielzahl von 

Schulentwicklu ngsplanu ngsprozessen und in Konsequenz auch schu lorgan isatorischen 

Maßnahmen geführt. Damit verbunden waren im stärkeren Maße Schu lträgerberatungen 

erforderlich. 

Angesichts der unterschiedl ichen Rahmenbedingungen, z.B. mehrheitlich länd liche oder urbane 

Prägung, kön nen sich die Beratungsschwerpunkte und damit auch d ie Beratungskultur in  den 

Regierungsbezirken unterscheiden.  Ebenfa l ls können sich Beratungsbedarfe und Erfordern isse 

z .B .  aufgrund von örtl ichen oder regiona len Entwicklungen (Änderung der Schul landschaft in  

Nachba rkomm unen, Änderung des Schulwahlverhaltens bzw. der  Pendlerbewegungen) ändern . 

Die Bezirksregierung Kö ln  hat mitgetei lt, die Beratung von Schu lträgern erfolge hauptsächlich 

auf Nachfrage. Die Bezirksregierung Arnsberg hat darauf hingewiesen, dass d ie gemeinsame 

Beratung mehrerer Schu lträger zu einer regionalen Schu lentwicklungsplanung verstärkt an 

Bedeutung gewinne .  Bestätigt wird d ies durch die Einschätzung der Bezirksregierung Münster, 

eine schulaufsichtl iche Begleitung regionaler interkommunaler Schu lentwicklungsprozesse 

erscheine zunehmend notwendig. 

Der E rfolg der Schulträgerberatungen wird von den oberen Schulaufsichtsbehörden differenziert 

beurteilt. I nsbesondere d ie Bezirksregierung Düsseldorf bewertet die Erfahrungen mit der 

Zusa mmenarbeit m it Schu lträgern weitgehend positiv. Die Mehrzah l  der Schu lträger nehme das 

Beratungsangebot gerne in  Anspruch, bringe die Beratungsergebnisse in den politischen 

Diskussionsprozess ein und berücksichtige diese bei den weiteren P lanungen. Sofern Schulträger 

beabsichtigten, einen von Beratungsergebnissen abweichenden Besch luss zu fassen, werde dies 

in a l ler Regel gegenüber der Schulaufsicht kommuniziert und mit B l ick auf eine 

genehmigungsfäh ige Beschlussfassung abgestimmt. 

Mehrheitlich weisen die Bezirksregierungen jedoch darauf hin, dass insbesondere Beratu ngen 

hin zu einer interkommunalen Zusam menarbeit von den Schu lträgern oft nur  zögerlich 

angenommen und gemeindeübergreifende Schulangebote trotz intensiver Beratung nur  
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begrenzt durch die Schu lträger real isiert würden. Al le Schulaufsichtsbehörden konnten h ierzu 

konkrete Fä l le aus der Beratungspraxis benennen.  Die Bezirksregierung Detmold berichtete, 

dass Schu lträger nach den dortigen E rfahrungen im Rahmen der Beratung oft erst im Falle e ines 

d rohenden Verlustes einer Beschulungsmöglichkeit vor Ort für ü ber die Gemeindegrenzen 

hinaus gehende Ü berlegungen em pfä nglich seien .  Die Bezirksregierung Kö ln  bestätigt d iese 

Einschätzung: Die im Schu lgesetz geforderte enge Zusammenarbeit der Schu lträger werde eher 

zurückha ltend wahrgenommen.  

Die Bezirksregierung M ünster füh rte ergänzend an, dass sich vor a l lem bei  e iner  Beratung zu 

gemeindeübergreifenden Lösungen mit Teilsta ndortbildungen die Beratungsbedarfe auch auf 

Fragen des Raumbedarfes und der personel len und sächlichen Ausstattung erstreckten, um ein 

gleichsinniges Handeln der Schu lträger im Sinne einer [gemeinsamen] Schule zu ermöglichen .  

I m  Rahmen der sich an  den Bericht „Zwei Jahre Schulkonsens" anschließenden 

Diskussionsprozesse mit Vertreterinnen und Vertretern insbesondere der kommunalen 

Spitzenverbände, der Schula ufsicht und aus der Praxis der Schu lentwicklungsplanung (AG 

Sch u lstruktur der Bi ldungskonferenz; Workshop „ I nterkommunale Zusa mmenarbeit") zur 

weiteren Förderung interkomm unaler Zusammenarbeit wurde die Beratungstätigkeit der 

Bezirksregierungen ledigl ich am Rande, im Zusammenhang mit der In iti ierung und Förderung 

interkommuna ler Planungsprozesse, erörtert. Dabei gab es keine negativen Bewertungen der 

Beratungsfunktion der Bezirksregierungen durch die kommunalen Vertreter. Den vereinzelten 

Rückmeldungen ließ sich vielmehr eine Grundzufriedenheit und Wertschätzung der 

Beratungstätigkeit durch die oberen Sch ulaufsichtsbehörden entnehmen. Auch d ies spricht für 

eine a l lgemeine Akzeptanz der in das Schu lgesetz übernommenen Beratungsaufgabe. 

Anknüpfend an die Beratungsfunktion der oberen Schulaufsichtsbehörden hat der Workshop 

„ Interkommunale Zusammenarbeit" ausdrücklich festgestellt, dass diese auch als In itiatoren 

Regionaler Schulp lanungskonferenzen in Betracht kommen, denn sie können aufgrund der 

Kenntnis (über)regionaler Strukturen Abstimmungsbedarfe frühzeitig erkennen. Dazu kann  auf 

Ziffer S der Handreichung „ I nterkommuna le Zusammenarbeit erfolgreich gesta lten"  verwiesen 

werden. 

4 Die rechtzeitige Anhörung anderer Schulträger 
Das m it dem Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetz in § 80 Absatz 2 Schu lgesetz N RW etablierte 

formale Anhörungsgebot für öffentl iche Schu lträger stel lt sicher, dass „benachbarte" 

Schulträger, die in ihren Rechten berührt sein können, im Vorfeld schulorgan isatorischer 

Maßnahmen Einwände ge ltend machen können.  Es wird damit durch die Norm ein Mindestmaß 

an  Abstimm ung und somit auch an gegenseitiger Rücksichtnahme gewährleistet 

Die N ichtbeachtung dieser Betei l igungsverpfl ichtung durch den planenden Schu lträger ist 

aufgrund ihrer gesetz l ichen Stel lung ein relevantes Genehmigungshindernis .  Gemäß § 81 Absatz 

3 Schu lgesetz N RW ist die Genehm igung eines Schu lträgerbeschlusses durch die o bere 
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Schulaufsichtsbehörde zu versagen, wenn der Beschluss den Vorschriften des § 81 Absatz 1 und 

der §§ 78 bis 80, 82 und 83 widerspricht (gebundene Entscheidung). 

Die o bere Schu laufsichtsbehörde überprüft daher  im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 

die E inha ltung der Betei l igungsverpfl ichtung. Die Ü berprüfung beschränkt sich nicht auf die 

Frage, ob überhaupt eine Anhörung erfolgt ist. Es muss vie lmehr ein ordnungsgemäßes 

Betei l igungsverfahren nachgewiesen werden .  

H ierzu gehören z .B .  

• die Rechtzeitigkeit der Anhörung 

• die Wahl des richtigen Ad ressatenkreises und 

• d ie Ü berm itt lung ausreichender Information.  

Von anderen Schulträgern in d iesem Verfahren vorgetragene und aufrecht erhaltene E inwände 

sind durch die Genehmigungsbehörde da rauf zu prüfen, ob durch die geplante Maßnahme ein 

Verstoß gegen das R ücksichtnahmegebot anzunehmen ist. 

Dem M inisterium für Schule und Weiterbi ldung sind aufgrund Artikel 2 Absatz 5 des Sechsten 

Schu l rechtsänderungsgesetzes a l le einsch lägigen Genehmigungsverfahren ( Errichtung von 

Sekundarschulen seit 2012/2013) zur  Zustimm ung vorgelegt worden. Nach den Erfahrungen des 

Min isteriums erfolgt die Prüfung der ordnungsgemäßen Beteil igung anderer Schu lträger durch 

a l le Bezirksregierungen gleichermaßen umfassend und sorgfä ltig. I n  der Praxis werden im 

Rahmen eines Genehmigungsverfahrens in der Regel das Anhörungsschreiben und die 

eingegangenen Stel lungnahmen a ngefordert. Der schu lgesetzliche Begriff „benachbart" wird 

aufgrund des Schutzzwecks der Norm (Sicherung der E inhaltung des Rücksichtnahmegebotes) 

wie folgt verstanden :  E rforderlich ist keine unmittelbare räumliche Nähe im Sinne gemeinsamer 

Gemeindegrenzen, sondern eine Betroffenheit durch die jeweilige Planung. Diese liegt 

beispielsweise vor, wenn zwischen zwei Gemeinden ein Schü leraustausch besteht oder durch 

die beabsichtigte Maßnahme bestehen kann .  Regelmäßig sind daher auch Schu lträger 

anzuhören, die bisher mit ihren Schulangeboten eine regionale Versorgungsfun ktion 

wahrgenommen haben.  

Im H inb lick auf die E rfü llung der Anhörungsverpfl ichtung durch die Schu lträger hat insbesondere 

die Bezirksregierung Köln berichtet, dass s ich nach ihrer E inschätzung durch die ausdrückliche 

Aufnahme in § 80 Absatz 2 Schu lgesetz N RW durchaus die Bereitschaft verstärkt habe, „Belange 

von Nachbarkomm unen nicht auszublenden". Auch d ie Bezirksregierung Düsseldorf bewertet 

d ie E inha ltung des Rücksichtnahmegebotes und das [selbstständige] Herbeiführen des 

regionalen Konsenses durch die Schu lträger im Regierungsbezirk positiv. Die Bezirksregierung 

Münster weist a l lerdings darauf hin, nach ihrer E rfahrung werde von benachbarten Schu lträgern 

mit zunehmender Tendenz die Verletzung eigener Rechte ( Bestandsgefährdung bestehender 

Schulen)  vorgetragen.  

Als  E rklärungsansatz für d ieses Phänomen kommt in Betracht, dass sich die Schu lträger bei 

fortschreitender Umstrukturierung der regionalen Schul landschaft und aufgrund des 
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demografischen Wandels s inkender Schü lerzah len in einer stärkeren Konkurrenzsituation um 

Schülerinnen und Schüler befinden. H inzu kommt, dass es in früheren Jahren im Münsterland 

etliche Gesamtschulen in kleineren Gemeinden ga b, die ein großes Einzugsgebiet hatten. Gerade 

in einer derartigen S ituation stellt jedoch das gesetz l iche Anhörungsrecht eine angemessene 

Berücksichtigung der Belange anderer Schu lträger bei Genehmigungsentscheidungen ü ber 

schulorgan isatorische Maßnahmen sicher. 

Im Ergebnis wurden durch die ausdrückliche Aufnahme der Anhörungspflicht in das Schu lgesetz 

N RW d ie Rechte benachbarter Schu lträger tatsächl ich gestärkt. Durch die zwingende 

Berücksichtigung im Genehmigungsverfah ren ist sichergestellt, dass dem Rücksichtnahmegebot 

hinreichend Geltung verschafft wird .  

Im Rahmen des Workshops „ I nterkommunale Zusammenarbeit" wurde a l lerdings von 

Vertretern der kom muna len Spitzenverbände und der kommunalen 

Schu lentwicklungsplanungspraxis der Zeitpunkt der Betei l igung benachbarter Schulträger 

problematisiert. Es gebe regelmäßig dort Schwierigkeiten, wo Kommunen mit Beschlüssen, also 

vol lständig abgeschlossenen Planungsprozessen, konfrontiert würden. Teilweise bestehe bei 

Komm unen die Sorge, „Dinge zu früh aus der Hand zu geben".  Daher erfolge eine Beteiligung 

benachbarter Schu lträger oft erst unmittelbar im Vorfe ld von konkreten Schu lträgerbeschlüssen. 

Zu diesem Zeitpunkt sei dann bereits eine Schu lträgerberatung durch die obere Schu laufsicht 

erfolgt und die Maßnahmenplanung weitestgehend abgesch lossen .  

U nter den  Teilnehmerinnen und Teilnehmern des  Workshops bestand E in igkeit, dass bei derart 

verfestigten P lanungen Impulse für eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit kaum noch 

sinnvoll gesetzt werden können.  Stattdessen sollten Nachbarkommunen frühzeitig eingebunden 

und P lanungen transpa rent gemacht werden.  

Auch der Landesgesetzgeber ist bei  der schulgesetzlichen Verankerung des Anhörungsrechtes 

davon ausgegangen, dass die Beteil igung benachbarter Schulträger schon prozessbegleitend 

während der P lanungsphase erfolgt. Dies ergibt sich einerseits bereits aus der systematischen 

Stel l ung des Anhörungsrechtes in der Vorschrift zur Schulentwicklungsplanung (§ 80}, 

andererseits aus der Vorgabe, die benachbarten Schu lträger rechtzeitig anzuhören. Eine 

Rechtzeitigkeit ist aber nur dann anzunehmen, wenn  eine Maßnahmenplanung ein Mindestmaß 

an E rgebnisoffenheit fü r die Belange der Nachbarschulträger aufweist. 

Die Frage, ob der Term inus „rechtzeitig" in der Norm durch den Begriff „frühzeitig" ersetzt 

werden sol lte, wurde im Rahmen des Workshops ebenfa l ls geprüft. Im Ergebnis wurde d ie 

Anregung einer entsprechenden Gesetzesänderung jedoch verworfen, da durch den Austausch 

der unbestimmten Rechtsbegriffe nach Auffassung der Workshopteilnehmer keine ausreichende 

Konkretisierung bzw. S ignalwirkung zu erwarten sei. 

Stattdessen verständigte der Workshop sich darauf, dass ein 

Sch ulentwicklungsplanu ngen Beteiligten gerichtet werden 

Appell an alle an  

sol lte, regelmäßige 
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Abstimm ungsprozesse durchzuführen und diese frühzeitig zu initiieren, zu intensivieren und die 

Zusammenarbeit bei der E rrichtung und Fortführung von Schulen zu stärken.  

Die durch die Bi ldungskonferenz gebil ligte erste Empfeh lung des Workshops 

„Gel ingensbedingungen für interkommunale Zusa mmenarbeit stärker kommunizieren" benennt 

als E rfo lgsfaktor für interkommunale Kooperationen die rege lmäßige wechselseitige 

Information, Transparenz und Ergebnisoffenheit zu Beginn des Verfahrens. Letztlich wird damit 

den öffentlichen Sch u lträgern em pfohlen, das gesetzlich vorgesehene I nstrument der Anhörung 

auf fre iwi l l iger Basis zu einer echten Betei l igungskultur auszubauen.  

Der Abschlussbericht des Workshops weist an  dieser Stel le ausdrücklich darauf hin, dass 

Erfordern isse, Perspektiven und Handlungsoptionen fü r eine Zusammenarbeit sehr früh bereits 

bei Schulentwicklungsplanu ngsprozessen in den Bl ick genommen werden m üssen.  

Dem so formul ierten Auftrag zur Kommunikation d ieser Gelingensbedingungen kommen die 

kommu nalen Spitzenverbände und das Min isterium für Schule und Weiterbi ldung mit Vorlage 

der Handreichung „ I nterkommuna le Zusammenarbeit erfo lgreich gesta lten" nach. Neben einem 

klaren Aufruf zu „ interkommunalem Denken" und zu Kooperationsbereitschaft bei der 

Schulentwicklungsplanung enthält die Handreichung eine umfassende Darstel lung von 

Erfolgsfaktoren interkomm unaler Zusammenarbeit (dort Ziffer 4), d ie maßgeblich dem Aufbau 

einer vertrauensvol len Betei l igungsku ltur auf Augenhöhe zuzurechnen sind. Ebenfal ls behandelt 

wird die E inb indung und Weiterentwicklung der Betei l igung im Rahmen systematischer 

schulentwicklungsplanerischer I nstrumente ( Regionale Schu lplanungskonferenz) .  Für Details 

wird auf die Ausfü hrungen in  der Handreichung verwiesen.  

5 Das Moderationsverfahren 
Das mit dem Sechsten Schu lrechtsänderu ngsgesetz ebenfa l ls in § 80 Absatz 2 Schu lgesetz N RW 

eingefügte Moderationsverfahren knüpft systematisch an  die Betei l igung der 

Nach barschu lträger an. Der Landesgesetzgeber hat das Moderationsverfahren als Instrument 

zur Auflösung eines im Rahmen der Anhöru ng zwischen Schu lträgern entstandenen Dissenses 

vorgesehen. Zum Verhä ltnis zwischen  Anhörung, Moderationsverfahren und 

Genehmigungsentscheidung hat er  in der Gesetzesbegründung ausgeführt: 

Erwägt ein Schulträger, die örtliche Schullandschaft zu verändern, informiert er 

benachbarte Schulträger darüber. Er gibt ihnen die Gelegenheit, sich innerhalb einer 

bestimmten Frist dazu zu äußern. Sieht ein benachbarter öffentlicher Schulträger in den 

Plänen die Verletzung eigener Rechte, legt er solche Einwände dar. Bleibt es danach bei 

einem Dissens, kann jeder beteiligte Schulträger ein Moderationsverfahren bei der oberen 

Schulaufsichtsbehörde beantragen. Diese ist regelmäßig verpflichtet, das Verfahren 

durchzuführen. Unberührt bleibt, dass sich die Schulträger untereinander auf die 

Moderation durch eine andere Stelle verständigen können. 

Ergebnis des Moderationsverfahrens kann sein, dass kein Konsens erzielt wird. Erstreckt 

sich der Dissens allein auf einen Schulentwicklungsplan, ist das Verfahren damit beendet; 
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aus der Schulentwicklungsplanung als solcher kann keine Verletzung der Rechte eines 

benachbarten Schulträgers erwachsen. 

Geht es aber um die Errichtung einer Schule und damit um ein Genehmigungsverfahren 

gemäß § 81 Absatz 3, ist es erforderlich, über den Dissens zu entscheiden. Dies ist Aufgabe 

der Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde für die Errichtung von Schulen. Die 

Bezirksregierung hat dabei das Ergebnis eines Moderationsverfahrens zu würdigen. 

Anhand der Gesetzesbegründung wird deutlich, dass der Gesetzgeber das 

Moderationsverfahren n icht aussch ließlich als Vorfeldmaßnahme zur Genehmigung 

schu lorganisatorischer Maßnahmen verstanden wissen wollte. Das I nstrument ist vielmehr auf 

einen umfassenden E insatz zur E rzielung eines Konsenses bereits in der Phase der 

Sch u lentwicklungsplanung angelegt. 

Nach den Erhebungen des Min isteriums für Schu le und Weiterbildung wurden landesweit seit 

Inkrafttreten des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes 13 förm l iche Moderationsverfah ren 

du rchgeführt (Stand :  8. September 2016). Die Vertei lung der Verfahren auf die 

Regierungsbezirke ist nachfolgender Darstel lung zu entnehmen: 

Moderationsverfahren in den 
Regierungsbezirken 

• Arnsberg 

• Detmold 

• Düsseldorf 

• Köln 

• Münster 

Abbildung 5.1: Moderationsverfahren 2011 bis 2016 

Die Gesamtzah l  von 13 Verfahren, die ausnah mslos im Zusammenhang mit der E rrichtung von 

Sch ulen des längeren gemeinsamen Lernens geführt wurden, erscheint angesichts der Vielzahl 

an  P lanungsprozessen und Schulerrichtungen (siehe dazu den ersten Teil des Berichtes) seit dem 

Jahr 2011 gering. Nur wenige der beteil igten Schulträger haben somit von d iesem Instrument 

Gebrauch gemacht, um auftretende interkommunale Konflikte beizu legen. Zu berücksichtigen 

ist jedoch, dass die a ngegebene Za hl  der Verfahren nur  förmliche Moderationsverfahren und 



Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetzes 

nicht d ie Fäl le umfasst, in denen D issense bi lateral zwischen Kommunen oder durch 

gemeinsame Beratungsgespräche mit der Schulaufsicht beigelegt werden konnten. Über die 

Bere itschaft der Schulträger zur  Konfliktbeilegung ist som it keine Aussage getroffen. 

Bei einer Ana lyse der Vertei lung der der Moderationsverfahren auf die Regierungsbezirke fä llt 

auf, dass mehr a ls die Hä lfte der Verfahren insgesamt (7; 54 %) auf den Regierungsbezirk Köln 

entfällt, darunter auch ein regional breit angelegtes Verfah ren m it vielen kreisangehörigen 

Akteuren und unter Beteil igung des Kreises. Nach den Erkenntn issen des Min isteriums für 

Sch ule und Weiterbildung ist die relativ hohe Anzahl an Verfahren im Regierungsbezirk Köln 

auch auf die In itiative der Bezirksregierung Köln zurückzufü hren .  Diese hat sich bereits frühzeitig 

für eine konstruktive Nutzung des neuen gesetzlichen Instrumentes eingesetzt. 

M it jeweils zwei Verfahren verteilen sich d ie übrigen Moderationsverfahren gleichmäßig auf die 

Regierungsbezirke Detmold, Düsseldorf und Münster. Led iglich im Regierungsbezirk Arnsberg 

wurde bisher nach dortiger Rückmeldung kein förm liches Verfahren durchgeführt. 

Die insgesamt geringe Anzahl von Verfahren lässt eine absch ließende Bewertung der E ignung 

des Moderationsverfahrens zur Konfliktbeilegung nicht zu. Die E rfahrungen m it den dort 

durchgeführten Verfahren unterscheiden sich in den Regierungsbezi rken . Die Bezirksregierung 

Köln, d ie insoweit auf die größten E rfahrungswerte zurückgreifen kann, bewertet die 

durchgeführten Verfahren im G rundsatz positiv. Sie hat berichtet, dass in ein igen Fäl len 

durchaus ein regionaler Konsens hergestellt oder Kom promisse gefunden werden konnten -

wenn auch manchmal n icht m it al len Verfahrensbetei l igten.  D ie gefundenen Kompromisse 

umfassten beispielsweise die E in igung auf eine geringere Schu lgröße für ein neues 

Schu langebot, als von dem planenden Schulträger ursprünglich vorgesehen. In d rei der sieben 

Fälle konnte keinerlei Konsens erzielt werden, so dass im Genehmigungsverfahren förmlich über 

die E inwände der Nachbarschu lträger entschieden werden musste. 

D ie im Regierungsbezirk Köln d urchgeführten Verfah ren bezogen sich auf E rrichtungsvorgänge 

zu den Schu ljahren 2012/2013 bis 2014/2015. Die beiden Moderationsverfahren im 

Regierungsbezirk Düsseldorf wurden im Jahr  2013 durchgeführt und bezogen sich auf geplante 

Errichtungen von Gesamtschulen. H ingegen wurde im Regierungsbezirk M ünster deutlich später 

erstmals von der Möglichkeit des Moderationsverfahrens Gebrauch gemacht. D ie dortigen 

Verfahren beziehen sich auf Gesamtschulerrichtungen zum Schu ljah r  2016/2017 und (aktuell 

geplant) zum Schu ljahr 2017 /2018. Die Bezirksregierung Detmold hat berichtet, dass in beiden 

Verfahren ( E rrichtung einer Sekundarsch ule 2012; E rrichtung einer Gesamtschule 2014) kein 

Konsens gefunden werden konnte. Verwaltungsgerichtliche Eil- und Klageverfahren sch lossen 

sich jeweils an .  Im Regierungsbezirk Arnsberg wurde in einem Fal l  bereits während eines 

gemeinsamen Vorgespräches festgestellt, dass das von einer Kom mune angestrebte 

Vorgespräch „an der E rrichtung einer Sekundarschule nichts ändern würde". Von der 

Durchfüh rung eines förm l ichen Verfahrens wurde daraufh in abgesehen. 
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Nach den Berichten der oberen Schulaufsichtsbehörden wurde von der Mögl ichkeit zur 

Bestim m ung eines externen Moderators nur in  einem Fal l  ( Regierungspräsident a .D . )  Gebrauch 

gemacht. Im Ü brigen wurde die Moderation, wie gesetzlich a ls Regelfa l l  norm iert, durch die 

obere Schulaufsicht ausgeübt .  

Die gesetzliche Rollenzuweisung wa r auch Gegenstand der E rörterungen des Workshops 

„ Interkomm u na le Zusammenarbeit". P roblematisiert wurde insbesondere, dass der oberen 

Sch ula ufsichtsbehörde bei einer Gesamtbetrachtung des Verfahrens eine Doppel- bzw. 

Mehrfachrol le als Schu lträgerberaterin und Genehmigungsbehörde sowie als Moderatorin 

zukommt. Die Vertreter aus der komm unalen Schulentwicklungsplanungspraxis stellten daran  

anknüpfend in  Frage, dass bei diesen Rahmenbedingungen eine ergebnisoffene Gestaltung der 

Moderationsverfah ren möglich sei und die obere Schulaufsicht a ls Verfahrensbeteil igte sinnvol l  

moderieren könne. Vertreter der kommuna len Spitzenverbände teilten die Bedenken und 

wiesen darauf hin, Ziel der E inführung des Moderationsverfahrens sei es gewesen, ein 

strukturiertes Verfahren für einen lnteressensausgleich zu finden - ähnl ich e ines 

Mediationsverfahrens. Mit seinem Abschlussbericht hat der Workshop folgende Empfehlung 

ausgesprochen, die durch die Bi ldungskonferenz gebil l igt wurde: 

Das Moderationsverfahren weiterentwickeln 

Ein sinnvoller Einsatz des gesetzlichen Moderationsverfahrens als Instrument zur 

Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit setzt ein ergebnisoffenes Verfahren 

voraus. 

Die Beteiligung benachbarter Schulträger und damit auch die Durchführung des 

Moderationsverfahrens sollte in einem Verfahrensstand erfolgen, in dem noch keine 

Vorfestlegungen über schulorganisatorische Maßnahmen getroffen worden sind. 

Die gesetzliche Regelzuweisung der Moderatorenrolle an die oberen 

Schulaufsichtsbehörden hat sich aufgrund ihrer Doppelfunktion als Genehmigungsbehörde 

nicht bewährt. Von der Möglichkeit externer Moderation sollte verstärkt Gebrauch 

gemacht werden. 

Der Landesgesetzgeber sollte unter Berücksichtigung dieser Aspekte eine Anpassung des 

§ 80 Schulgesetz NRW prüfen. 

Zur Umsetzu ng d ieser E m pfehlung haben die kommunalen Spitzenverbände und das 

Min isterium für Schule und Weiterbi ldung in  der Handreichung „ Interkommunale 

Zusammenarbeit erfolgreich gesta lten" G rundsätze für den sinnvollen E insatz des 

Moderationsverfahrens formul iert (siehe dort Ziffer 6). 

Die Handreichu ng verfolgt an  dieser Stel le das Ziel, Schu lträger dafür zu sensibil isieren und sie 

zu erm utigen, das Moderationsverfahren nach ihren jeweiligen Bedürfnissen zu gestalten und 

sich auf geeignete - auch externe - Moderatoren zu verständigen .  

Der  Landesgesetzgeber hat  das  Moderationsverfahren a ls flexibles I nstrument an- und  den 

Verfahrensablauf n icht festgelegt, so dass Rahmen und Ablauf des Moderationsverfa h rens 
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bedü rfnisgerecht gestaltet werden können.  Die Beteil igten werden daher ermutigt, das 

Verfahren eigenverantwortlich zu organisieren .  Es wird ihnen empfohlen, Elemente des 

Mediationsverfahrens stärker in das Verfahren einzubringen. Darüber hinaus werden konkrete 

Vorschläge unterbreitet, wie das Instrument in regionale Abstimm ungsvorgänge 

prozessbegleitend eingebunden werden kann .  

Auf  der  G rundlage der  Wirkungen der  Vorsch läge in der  Handreichung wird im Verlauf der 

nächsten Legislaturperiode auf Empfehlung des Workshops eine Anpassung des § 80 Absatz 2 

Schu lgesetz N RW, d ie aber angesichts der schon jetzt offenen Gesetzesformulierung 

weitestgehend kla rstellenden Cha rakter haben dürfte, zu prüfen sein.  

6 Interkommunale Zusammenarbeit bei der Errichtung von Schulen 
Im  Rahmen der Abfrage bei den oberen Schulaufsichtsbehörden zum 1. Ju l i  2016 wurden 

ebenfa l ls d ie E rfahrungen mit interkommuna ler Zusammenarbeit bei der Errichtung von Schulen 

seit Inkrafttreten des Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetzes bis einschließlich zum Schu ljahr 

2016/2017 erhoben. D ie Auswertung der Berichte hat ergeben, dass bei den landesweit 

insgesamt 191 neuen öffentlichen Sekundarschulen {107) und Gesamtschulen {84) in 26 Fä llen 

(ca. 13 %) eine interkommunale Zusam menarbeit vorl iegt. Diese verteilen sich wie folgt auf die 

Regierungsbezirke: 

Interkommunale Zusammenarbeit seit 2011 
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Abbildung 6.1: Neue Sekundar· und Gesamtschulen in interkommunaler Zusammenarbeit 

In der Aufstel lung entha lten sind die im Schu ljahr  2016/2017 bestehenden Schulen, bei denen 

die Schu lträgerschaft entweder durch einen Zweckverband oder aufgrund einer öffentl ich· 

rechtlichen Vereinbarung a l leine von einer Trägergemeinde wahrgenommen wird ( Fä l le des § 78 

Absatz 8 Schulgesetz N RW).  Die Zusammenarbeit hat n icht zwingend dazu geführt, dass 

gemeindeübergreifende Teilstandortlösungen real isiert wurden (siehe h ierzu im ersten Teil des 

Berichtes) . N ied rigschwellige Formen der Kooperation, z .B .  finanzielle Absprachen oder 
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E inverständniserklä rungen zur Beschulung gemeindeeigener Kinder (keine interkommu nale 

Zusam menarbeit im engeren Sinne), sind insoweit n icht berücksichtigt. Für  eine Darstel lung der 

unterschiedlichen I nstrumente interkommunaler Kooperation siehe auch Ziffer 3 der 

Handreichung „ I nterkommunale Zusa mmenarbeit erfolgreich gesta lten". 

Im Regieru ngsbezirk Arnsberg besch rän kte sich die interkommunale Zusammenarbeit bei 

Schu lerrichtungen im Berichtzeitraum auf die Schu lform Sekundarschule. Mit insgesamt sechs 

Fä l len (bei 31 neuen Schulen) l iegt d ie Zusammenarbeit über dem landesweiten Durchschnitt. 

Die fehlende Kooperation bei Gesamtschu lerrichtungen ist auch auf die geringe Anzahl neuer 

Gesamtschulen (8) zurückzuführen .  Die Bezirksregierung Arnsberg hat d ie Zusammenarbeit in 

der Mehrzah l  der Fä l le als positiv beu rteilt. I n  einem Fal l  konnte die ursprüngl ich gering 

ausgeprägte Kooperationsbereitschaft durch intensive Beratungstätigkeit gestärkt werden, so 

dass es zu einer erfolgreichen Schulerrichtung kam . . Die Bezi rksregierung hat berichtet, dass eine 

angestrebte interkommuna le Zusa mmenarbeit in zwei Fäl len n icht real isiert werden kon nte. 

Stattdessen haben sich die beiden Schulträgerkomm unen für eine eigenständige 

Sekundarschulerrichtung entschieden, während in  den ursprünglich vorgesehenen zwei 

„Partnerkommunen" Sekundarschulen in freier Trägerschaft errichtet wurden. 

Für  den Regierungsbezirk Detmold l iegen nur  d rei Fäl le interkomm unaler Zusammenarbeit vor. 

Die Bezirksregierung hat darauf hingewiesen, dass in einem Fal l  interkommunaler Kooperation 

nach dem Wegfa l l  eines Teilstandortes in der Partnergemeinde wegen N ichterreichens der 

Fortführungsgröße auch die Auflösung der bestehenden öffentl ich-rechtlichen Vereinbarung 

möglich sei. Das Verhä ltnis der beiden Kommunen sei durch die Entwicklungen mittlerweile sehr 

belastet. Bei der a nderen, durch gemeindeübergreifende Zusammenarbeit errichteten, 

Gesamtschule habe die „Partnerkomm une" nun  ihr Hauptschu lgebäude für die E rrichtung einer 

Gesamtschule in  freier Trägerschaft zur Verfügung gestellt. Diese Fälle verdeutlichen, dass eine 

erfo lgreiche interkommunale Kooperation n icht mit der E rrichtung einer Schule als 

a bgeschlossen bewertet werden kann, sondern auch in der Folge durch konstruktives 

Zusammenwirken und das U nterlassen von „schädigenden" Maßnahmen und Al leingängen 

„gelebt" werden muss. 

In  den Regierungsbezirken Düsseldorf und M ünster entspricht die Häufigkeit interkommunaler 

Zusammenarbeit bei den Schu lerrichtungen m it jeweils fünf Fäl len ( bei 39 bzw. 40 Errichtungen) 

etwa dem Landesdurchschn itt. Die beiden Kooperationen im Sekundarschulbereich im 

Regierungsbezirk Münster hatten sich bereits bei den Vorgängerschulen („Verbundschulen") 

bewährt und wurden bei der Änderung der Sch u lform in eine Sekundarschule fortgeführt. Bei 

a l len Kooperationen im Gesamtschulbereich handelt es sich in beiden Regierungsbezirken um 

Schulen mit gemeindeübergreifenden Standortmodellen. 

Auch im Regierungsbezirk Köln, in dem mit sieben Kooperationen bei 41  neuen Schulen die 

Zusammenarbeit etwas überdurchschnittlich ausgeprägt ist, wurden gemeindeübergreifende 

Kooperationen weitestgehend zur Umsetzung interkommunaler Standortmodelle genutzt. Bei 

den Sekundarsch u len setzten die Schu lträger dabei auf vertikale Standortmodel le, bei den 

Gesamtschulen ü berwiegen die horizontalen Sta ndortlösungen.  
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E ine Gesamtauswertung der Formen interkommuna ler  Zusammenarbeit gemäß § 78 Absatz 8 

Schu lgesetz N RW vermittelt ein relativ ausgeglichenes Bi ld:  

Formen interkommunaler Kooperation 
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Abbildung 6.2: Interkommunale Kooperation nach Formen der Zusammenarbeit 

Die Schu lträger machen insgesamt zu  etwa gleichen Anteilen von den verschiedenen 

Kooperationsmöglichkeiten Gebrauch. D ie intensivste Form der Zusammenarbeit einer 

gemeinsa men Schulträgerschaft durch Bi ldung eines Zweckverbandes wurde a lso in knapp der 

Hä lfte der Fäl le genutzt. Nach den Erfahrungen des Min isteriums für Schule und Weiterbi ldung 

stel lt gerade diese Form der Zusammenarbeit eine nachha ltige Kooperation sicher, da die 

betei l igten Kommunen dauerhaft gemeinsam für die Gesta ltung des Schulangebotes 

verantwortlich sind. 

Erkennbare Unterschiede bei der  Gesta ltung der Zusammenarbeit zeigen sich bei e inem 

Vergleich der Regierungsbezirke. Während die Schu lträger als Gestaltungsmittel in den 

Regierungsbezirken Arnsberg ( ledigl ich ein Zweckverband)  und Detmold ( kein Zweckverband) 

öffentl ich-rechtliche Vereinba rungen deutlich bevorzugen, ergibt sich in den Regierungsbezirken 

Köln (fünf Zweckverbände) und M ünster (vier Zweckverbände) die umgekehrte Situation .  Im 

Regierungsbezirk Düsseldorf werden beide Formen der Zusammenarbeit relativ gleichwertig 

gewählt  (3 :2) .  
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7 Gesamtbewertung 
Für  d ie Evaluation der Auswirkungen der neuen Regelungen zur Gemeindegrenzen 

überschreitenden Schu lentwicklungsplanung bestand die günstige Ausgangssituation, dass sich 

seit Inkrafttreten der Regelung eine Vielzah l  von Schulträgern aufgemacht hat, das örtliche und 

regionale Schulangebot weiter zu entwickeln .  Aufgrund der hohen Anzahl schulorganisatorischer 

Maßnahmen, insbesondere Errichtungsprozesse, und damit verbundener interkommu naler 

Abstimmungen seit dem Inkrafttreten des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes, konnte für 

die Berichtserstel lung auf eine hohe Erfahrungsdichte bei den oberen Schulaufsichtsbehörden 

zurückgegriffen werden. 

Darü ber hinaus war auch das Min isterium für Schule und Weiterbild ung, nicht zu letzt aufgrund 

des gesetzl ichen Zustim mungsvorbeha ltes zur Genehmigung von Sekundarschulen (Artikel 2 

Absatz S des Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetzes), innerhalb des Berichtszeitraums nicht 

nur  mit a l lgemeinen schu lorgan isatorischen Fragestel lu ngen befasst, sondern in viele 

E inzelprozesse eingebunden und konnte somit auf Informationen „aus erster Hand" 

zurückgreifen. Zentrale schu lorgan isatorische Fragen hatte das Min isterium auf der Grundlage 

der Rückmeldungen aus der oberen Schulaufsicht im ersten Genehmigungsjahr  2012/2013 

bereits frühzeitig im Sinne einer landeseinheitlichen Beratungs- und Genehmigungspraxis im 

Rahmen von Dienstbesprech ungen geklärt .  

M it den umfassend gefü hrten Diskussionsprozessen insbesondere in der  Arbeitsgruppe 

Schulstruktur der Bildungskonferenz und im Workshop „ I nterkommunale Zusammenarbeit" 

ge lang zudem eine Perspektiverweiterung durch einen Austausch von Erfahrungen aus der 

komm unalen Schu lentwicklungsplanung auf die Sicht kommuna ler Schu lträger. Insgesamt l iegt 

d iesem Berichtsteil damit ein breit aufgestellter Evaluationsprozess zugrunde. 

E in klares E rgebnis der Eva luation ist: Die mit dem Sechsten Schu lrechtsänderungsgesetz in § 80 

Absatz 1 des Schu lgesetzes vorgenommene Ausformulierung der Beratungsfunktion der oberen 

Schulaufsicht in schu lentwicklungsplanerischen Fragestel lungen hat sich bewährt. Die 

Schu lträgerberatung wird von den Bezirksregierungen sorgfä ltig und verantwortungsbewusst 

ausgeübt, von den Schu lträgern nachgefragt und auch geschätzt. Sie ist ein wichtiger Baustein, 

um eine machbare Vorhabenplanung im H inblick auf d ie spätere Genehmigung 

sch u lorgan isatorischer Maßnahmen zu gewährleisten .  

Vor a l lem an schu lentwicklungsplanerischen Schnittstellen kann d ie Beratung durch die obere 

Schulaufsicht geeignete Alternativen aufzeigen, die Herstel lung einer regionalen Sicht 

unterstützen und ggf. kon krete Prozesse anstoßen. Wie die oberen Schulaufsichtsbehörden den 

gesetzl ichen Beratungsauftrag ausfüh ren, ist in hohem Maße davon abhängig, wie die 

Schulträger ihre Schu lentwicklungspla nungen gestalten und welche Beratungsan lässe und 

-bedarfe daraus entstehen. D ie insoweit offene Gesetzesformul ierung ermöglicht auch in 

hinreichendem Maße eine regionale Schulentwicklungsberatung, wie sie in ein igen 

Regierungsbezirken zunehmend an Relevanz gewinnt, und eine a ktive Betei l igung der 

Schulaufsicht an von Schu lträgern eta blierten gemeindeübergreifenden Planungsinstrumenten. 
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Das in § 80 Absatz 2 Schu lgesetz N RW eingefügte Anhörungsrecht hat dazu beigetragen, die 

Schu lträger für d ie Belange benachbarter Kommunen zu sensibil isieren.  Die unmittelbare 

gesetz lich vorgesehene Funktion einer Stä rkung des Rücksichtnahmegebotes ist damit erfül lt .  

Nach den Erfahrungen der Bezirksregierungen hat d ies aber noch n icht dazu geführt, dass 

Sch u lträger regelmäßig aktiv eine Zusammenarbeit anstreben .  Das heißt, aus der mittlerweile 

gefestigten Praxis der Anhörung ist noch keine Kultur der Kooperation erwachsen, d ie -

gegebenenfa l ls auch unter Zurückstel lung von E igeninteressen - gemeindeübergreifende 

Erfordern isse systematisch in  den Bl ick n immt, um so ein nachha ltiges überörtl iches 

Schu la ngebot zu sichern. Kritisiert wurde aus den Reihen der kommunalen 

Schulentwicklungspraxis und der kommunalen Spitzenverbände, dass eine Anhörung der 

Nachbarkommunen oft zu einem Zeitpunkt erfolgt, in welchem Planungen bereits erhebl ich 

verfestigt sind. Eine derartige Praxis läuft jedoch der I ntention des Gesetzgebers zuwider, der 

das Anhörungsrecht ausdrücklich in  § 80 Schu lgesetz N RW und damit auf der Ebene der 

Sch u lentwicklungsplanung, a lso zu einem ergebnisoffenen Verfahrensstand, verortet hat. 

Eine a bsch l ießende Bewertung der Eignung des m it dem Sechsten Schulrechtsänderungsgesetz 

neu geschaffen I nstrumentes des Moderationsverfahrens zur Konfliktbeilegung ist angesichts 

der noch geringen Anzahl durchgeführter Verfahren n icht verlässlich möglich. Zumindest in 

einem Teil der Fäl le haben die Verfahren aber zu einem Kom promiss oder( Teil-) Konsens 

geführt. Von kommunaler Seite wurde die „Doppelrolle" der oberen Schulaufsicht als Regel

Moderatorin und Genehmigungsbehörde mit klaren Worten problematisiert. D ies besonders mit 

der Begründung, dass d iese Konstruktion ergebnisoffene Verfahren kaum zu lasse. Der 

Gesetzgeber hat das Moderationsverfahren aber gerade so angelegt, dass es durch die 

jeweiligen Konfl iktparteien bedarfsgerecht ausgestaltet werden kann .  Auch die Bestimmung 

einer externen Moderation ist stets möglich. 

Eine Auswertung der schulorganisatorischen Maßnahmen seit dem sch ulpolitischen Konsens 

führt zu der E inschätzung, dass viele Schu lträger im Rahmen der Schulentwicklungsplanung die 

Belange benachbarter Kommunen bereits in den Bl ick nehmen. E ine interkommunale 

Zusa mmenarbeit im engeren S inne, die a l len Beteiligten neue Handlungsoptionen und 

erweiterte Gesta ltungsspielräume eröffnen würde, wird aber nach wie vor eher selten real is iert. 

Gerade d ies könnte in einigen Regionen vor dem H intergrund des demografischen Wandels aber 

künftig verstärkt erforderlich werden, um dort weiterhin ein wohnortnahes und umfassendes 

Schulangebot zu gewährleisten.  

Die Landesregierung sch l ießt s ich der durch die Bi ldungskonferenz des Landes Nordrhein

Westfa len gebil l igten Einschätzung des Workshops „ I nterkommunale Zusammenarbeit" an, dass 

das m it dem Sechsten Schu l rechtsänderungsgesetz bereitgestellte gesetzl iche I nstrumenta rium 

grundsätzl ich ausreicht, um eine notwendige interkommunale Zusammenarbeit wirksam in 

Gang zu setzen .  Sie ist ebenfa l ls der Auffassung, dass dieses jedoch durch untergesetzl iche 

Maßnahmen und die Etablierung freiwi l l iger I nstrumente sinnvol l  ergänzt werden kann und, 

angesichts der bestehenden Herausforderungen vor a l lem im ländl ichen Raum, auch sollte. Die 

gesetzlich vorgesehenen Instrumente des Anhörungsrechtes und des Moderationsverfahrens 
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sind dort flexibel genug angelegt, um von den Schu lträgern bedarfsgerecht eingesetzt zu 

werden .  Dies erfordert a l lerdings eine entsprechende E igenin itiative. Die Gesta ltung von 

örtlichen sowie regionalen Schulentwicklungspla nungsprozessen liegt in der Verantwortung der 

kommuna len Schu lträger. Es ist daher auch an diesen, sich für gemeindeübergreifende 

Lösungen stärker zu öffnen und sich gemeinsam über das vorzuha ltende Schulangebot zu 

verständigen .  

Mit  der gemeinsamen Handreichung „ I nterkommunale Zusa mmenarbeit erfolgreich gesta lten" 

der kommunalen Spitzenverbände und des Min isteriums für Schule und Weiterbi ldung sol len 

entsprechende Impulse gesetzt und offensiv kommuniziert werden .  Dort wird ein deutl icher 

Appell an die Schu lträger gerichtet, die Zusa mmenarbeit zu intensivieren und sich der 

gemeinsamen Verantwortung und auch des gemeinsamen Interesses am Vorha lt eines guten, 

vielfältigen und nachha ltigen Sch ulangebotes noch stärker bewusst zu werden. Die 

E rfolgsfaktoren interkommunaler Zusammenarbeit und ein bedarfsgerechter (konstruktiver) 

E insatz des Moderationsverfa hrens, gegebenenfa l ls unter externer Moderation, bilden einen 

Schwerpunkt der Handreichung. Es wird damit besonders d ie oben dargestellte Kritik aus dem 

kom munalen Bereich zu diesen Instrumenten aufgegriffen.  

Nach E inschätzung der Landesregierung sind Änderungen an  § 80 Schu lgesetz N RW in Bezug auf 

d ie Regelungen zur interkomm unalen Zusammena rbeit gegenwärtig n icht erforderlich. Zunächst 

sol lte abgewartet werden, wie die Handreichung 11 lnterkommunale Zusammenarbeit erfolgreich 

gesta lten" angenommen wird, ehe eine Anpassung des Gesetzestextes, die hauptsächlich 

klarstel lenden Charakter hätte, geprüft wird . 

Als Planungshi lfe für die Praxis ist eine Anwendung der in der Handreichung kommunizierten 

G rundsätze und Vorsch läge immer m it Schu lentwicklungsplanungen und schulorganisatorischen 

Vorhaben verknü pft. D iese l iegen in der Zuständigkeit der Schulträger. Es bleibt abzuwarten, wie 

konkret d ie Wirkungen der Handreichung kurzfristig festgestellt werden können. Das 

Min isterium für Schule und Weiterbi ldung wird die kommunalen Spitzenverbände bitten, auch 

über dort bekannt werdende „best practice Beispiele" fü r Erfolgsmodelle regiona ler 

Zusa mmenarbeit zu informieren .  
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Anlage: Bericht zu den Auswirkungen des Sechsten Schulrechtsänderungsgesetzes 

Anlage 1: Zahl der Schülerinnen und Schüler 2011/2012 bis 2015/2016 

Zahl der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 nach Schulformen und Gründungsjahr 

Schülerinnen/Schüler 

Schul- Gründungs-
insgesamt im Jahrgang 5 

form jahr 

2011/12 1 2012/13 1 2013/14 1 2014/15 1 2015/16 2011112 1 2012/13 1 2013/14 l 2014/15 1 2015/16 

öffentliche und private Schulen 

Hauptschule 175.349 159.118 139.597 119.192 103.475 19.096 14.088 10.638 7.984 7.891 
bis 2011 175.349 159. 118 139.577 119.160 103.437 19.096 14.088 10.618 7.963 7.868 

2012 

2013 20 32 38 20 21 23 

2014 

2015 

Realschule 308.860 298.907 281.947 263.140 248.542 48.760 40.909 37.177 32.877 34.284 
bis 2011 308.860 298.870 281.691 262.611 247.692 48.760 40.872 36.992 32.617 33.985 

2012 37 107 162 223 37 36 33 33 

2013 149 331 493 149 191 170 

2014 36 78 36 40 

2015 56 56 

Sekundarschule 5.342 15.951 29.192 38.831 4.408 8.772 10.198 10.529 
bis 2011 136 534 896 136 390 353 

2012 5.206 9.423 13.238 17.075 4.272 4.321 3.850 3.754 

2013 5.994 9.357 12.814 4.061 3.556 3.581 

2014 5.701 7.453 2.439 2.335 

2015 1.489 859 

Gemeinschaftsschule 1.154 2.263 3.384 3.855 4.779 1.154 1.082 1.081 886 891 
bis 2011 J 1. 154 2.263 3.384 3.855 4.779 1. 154 1.082 1.081 886 891 

Gesamtschule 193.520 196.654 203.972 214.672 227.194 32.717 34.838 39.152 41.355 42.588 
bis 2011 193.520 193.954 194.116 194. 1 1 1  194.407 32.717 32.161 32.040 31.468 3 1 .529 

2012 2.700 5.453 8.204 11 .027 2.677 2.733 2.656 2.745 

2013 4.403 8.618 12.911 4.379 4.139 4.173 

2014 3.739 6.950 3.092 3 .155 

2015 1.899 986 

Gymnasium 339.790 334.404 331.493 326.581 324.937 69.600 66.853 67.970 64.507 66.035 
bis 2011 339.790 334.404 331.493 325.838 323.369 69.600 66.853 67.970 64.375 65.721 

2012 

2013 

2014 743 755 132 157 

2015 813 157 

Gesamtergebnis 1.018.673 996.688 976.344 956.632 947.758 171.327 162.178 164.790 157.807 162.218 



Schülerinnen/Schüler 

Schul- Gründungs-
insgesamt im Jahrgang 5 

form jahr 

2011/12 1 2012/13 1 2013/14 1 2014/15 1 2015/16 2011/12 1 2012/13 1 2013/14 1 2014/15 1 2015/16 

öffentliche Schulen 

Hauptschule 173.502 157.334 137.807 117.489 101.855 18.866 13.932 10.456 7.817 7.705 
bis 2011 173.502 157.334 137.807 1 17.489 101.855 18.866 13.932 10.456 7.817 7.705 

2012 

2013 

2014 

2015 

Realschule 285.463 275.683 259.040 240.988 226.725 44.874 37.338 33.796 29.695 30.868 
bis 2011 285.463 275.683 258.958 240.809 226.482 44.874 37.338 33.714 29.600 30.803 

2012 

2013 82 179 243 82 95 65 

2014 

2015 

Sekundarschule 4.979 14.729 27.187 36.089 4.045 7.922 9.435 9.818 
bis 2011 136 534 896 136 390 353 

2012 4.843 8.679 12.169 15.647 3.909 3.949 3.541 3.409 

2013 5.516 8.474 11.607 3.583 3.155 3.269 

2014 5.648 7.346 2.386 2.281 

2015 1.489 859 

Gemeinschaftsschule 1.154 2.263 3.384 3.855 4.779 1.154 1.082 1.081 886 891 
bis 2011 I 1.154 2.263 3.384 3.855 4.779 1. 154 1.082 1.081 886 891 

Gesamtschule 185.159 188.080 195.197 205.108 216.978 31.270 33.299 37.589 39.440 40.550 
bis 2011 185.159 185.458 185.596 185.486 185.644 3 1.270 30.677 30.634 30.07 1 30.079 

2012 2.622 5.303 8.003 10.775 2.622 2.657 2.555 2.619 

2013 4.298 8.399 12.597 4.298 4.034 4.078 

2014 3.220 6.063 2.780 2.788 

2015 1.899 986 

Gymnasium 285.240 280.538 277.763 273.354 271.777 58.792 56.425 56.967 53.933 55.397 
bis 2011 285.240 280.538 277.763 272.611 270.266 58.792 56.425 56.967 53.801 55.083 

2012 

2013 

2014 743 755 132 157 

2015 756 157 

Gesamtergebnis 930.518 908.877 887.920 867.981 858.203 154.956 146.121 147.811 141.206 145.229 



Schülerinnen/Schüler 

Schul- Gründungs-
insgesamt im Jahrgang S 

form jahr 

2011/12 1 2012/13 1 2013/14 1 2014/15 1 2015/16 2011;12 j 2012/13 1 2013/14 j 2014/15 1 2015/16 

private Schulen 

Hauptschule 1.847 1.784 1.790 1.703 1.620 230 156 182 167 186 
bis 2011 1.847 1.784 1.770 1.671 1.582 230 156 162 146 163 

2012 

2013 20 32 38 20 21 23 

2014 

2015 

Realschule 23.397 23.224 22.907 22.152 21.817 3.886 3.571 3.381 3.182 3.416 
bis 2011 23.397 23. 187 22.733 2 1.802 21.210 3.886 3.534 3 . 278 3.017 3 .182 

2012 37 107 162 223 37 36 33 33 

2013 67 152 250 67 96 105 

2014 36 78 36 40 

2015 56 56 

Sekundarschule 363 1.222 2.005 2.742 363 850 763 711 
bis 2011 

2012 363 744 1.069 1.428 363 372 309 345 

2013 478 883 1.207 478 401 312 

2014 53 107 53 54 

2015 

G esamtschule 8.361 8.574 8.775 9.564 10.216 1.447 1.539 1.563 1.915 2.038 
bis 2011 8.361 8.496 8.520 8.625 8.763 1.447 1.484 1.406 1.397 1.450 

2012 78 150 201 252 55 76 101 126 

2013 105 219 314 81 105 95 

2014 519 887 3 1 2  367 

2015 

Gymnasium 54.550 53.866 53.730 53.227 53.160 10.808 10.428 11.003 10.574 10.638 
bis 2011 54.550 53.866 53.730 53.227 53.103 10.808 10.428 1 1.003 10.574 10.638 

2012 

2013 

2014 

2015 57 

Gesamtergebnis 88.155 87.811 88.424 88.651 89.555 16.371 16.057 16.979 16.601 16.989 
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I NTERKOMMUNALE 
ZUSAMMENARBEIT 
ERFOLGREI CH G ESTALTEN 

Ein Leitfaden für Träger öffentlicher Schulen 

Eine umfassend verstandene Schulentwicklungsplanung erfordert auch ge
bietsübergreifende Abstimmungen und eine Zusammenarbeit zwischen 
Schulträgern der verschiedenen Ebenen und Nachbarkommunen_ Der Erfolg 
der Zusammenarbeit beruht auf der Bereitschaft,  diese ergebnisoffen, trans
parent und unter wechselseitiger Information zu gestalten_ Abstimmungs
prozesse können durch die sinnvolle Nutzung bereits bestehender und die 
Etablierung freiwilliger neuer Instrumente positiv beeinflusst werden. Die
ser Leitfaden erläutert das neue Instrument der „Regionalen Schulpla
nungskonferenz" und gibt Hinweise für eine bessere Nutzung des etablierten 
Moderationsverfahrens gemäß § 80 Absatz 2 Schulgesetz NRW. 

An lage 2 
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VORBEMERKUNG 

Ein mit der demografischen Entwicklung vielerorts verbundener Schüler
rückgang, die gegenläufige Entwicklung durch verstärkte Zuwanderung und 
Veränderungen im Schulwahlverhalten der Eltern stellen Träger öffentlicher 
Schulen vor beträchtliche Herausforderungen. Sie müssen unter Berücksich
tigung dieser Faktoren ihre Schulentwicklungsplanung überprüfen und ge
gebenenfalls die örtliche Schullandschaft so anpassen, dass sie den gegen
wärtigen und künftigen Anforderungen entspricht. Insbesondere im ländli
chen Raum stellt sich für Schulträger die Frage, wie ein leistungsfähiges 
wohnortnahes Schulangebot erhalten werden kann. 

Zielsetzung der Schulentwicklungsplanung ist ein regional ausgewogenes, 
vielfältiges,  integratives und inklusives wohnortnahes Schulangebot - also 
ein Angebot, welches der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler, ihren Bega
bungen und Talenten gerecht wird. Für Kommunen mit einem prognostisch 
geringen Schülerpotential kann es schwierig sein, diesem - im Interesse des 
Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen zu recht hohen - Anspruch aus ei
gener Kraft zu genügen. Für diese Fälle sieht das Schulgesetz NRW eine Zu
sammenarbeit von Schulträgern vor. 

Mit der Frage, wie interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Schulentwicklungsplanung erfolgreich gestaltet werden kann und welche 
Impulse zur Stärkung der Zusammenarbeit gesetzt werden können, haben 
sich unter anderem die kommunalen Spitzenverbände und das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung auf Empfehlung der Bildungskonferenz des 
Landes Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren eingehend befasst - zu
letzt 2015 im Rahmen des Workshops „Interkommunale Zusammenarbeit". 1  

Wichtige Ergebnisse dieser Prozesse fasst die hier vorgelegte gemeinsame 
Handreichung „Interkommunale Zusammenarbeit erfolgreich gestalten" des 
Städtetags, des Städte- und Gemeindebundes, des Landkreistags und des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung zusammen. 

Sie richtet sich vor allem an die für Schulentwicklungsplanungsprozesse 
Verantwortlichen, die Träger öffentlicher Schulen. Selbstverständlich soll sie 
auch die oberen Schulaufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Bera
tungsaufgaben unterstützen. 

1 Eine detaillierte Beschreibung der Prozesse seit dem „Schulpolitischen Konsens" im Jahr 
201 1  enthält der Anhang 1 .  
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Darüber hinaus ist diese Handreichung auch als klarer Appell an alle öffent
lichen Schulträger zu verstehen, eine gebietsübergreifende Zusammenarbeit 
noch stärker als bisher in Betracht zu ziehen. Regional betrachtet stehen die 
Schulträger in einer Verantwortungsgemeinschaft für die Gestaltung eines 
ausgewogenen und vielfältigen Schulangebotes. 

Die Wahrnehmung dieser gemeinsamen Verantwor
tung erfordert ausgeprägtes „interkommunales 
Denken ''2 - also eine verzahnte Sicht auf die 
regionale Schullandschaft. Dies gilt insbeson
dere in den Landesteilen, in denen Kommu
nen im Bereich der weiterführenden Schulen 
aufgrund des demographischen Wandels nicht 
mehr verschiedene Schulformen in alleiniger Träger
schaft vorhalten können. 

Schulträger sollten die Chancen neuer Perspektiven und er
weiterter Gestaltungsspielräume, die eine Bündelung von Inte-
ressen und Ressourcen bieten kann, daher unbedingt nutzen. Der größte An
reiz für eine gebietsübergreifende Zusammenarbeit ist letztlich das Eigenin
teresse der Schulträger an einem guten und zukunftsfesten Schulangebot für 
ihre Einwohner. 

Das Ergebnis einer Zusammenarbeit muss nicht stets bedeuten, dass es in 
allen beteiligten Kommunen Standorte eines Schulangebotes gibt. Eine ver
zahnte Sicht heißt vielmehr, das regionale Schulangebot gemeinsam so zu 
gestalten, dass sich ein wohnortnaher Zugang zu verschiedenen Schulange
boten für alle Schülerinnen und Schüler ergibt. 

Der Städtetag, der Städte- und Gemeindebund, der Landkreistag und das 
Ministerium für Schule und Weiterbildung appellieren daher an alle an der 
Schulentwicklungsplanung Beteiligten, die Folgen einer „Kirchturmpolitik" 
zu überwinden. Stattdessen sollten Planungsprozesse regelmäßig von Ab
stimmungen mit „benachbarten" Kommunen bzw. Schulträgern begleitet 
werden. Diese sind frühzeitig zu initiieren, zu intensivieren; dies stärkt die 
Zusammenarbeit bei der Errichtung und Fortführung von Schulen. 

2 Wird in dieser H andreichung der Begriff „interkommunal" verwendet, gelten die Ausfüh
rungen für eine gebietsübergreifende Zusammenarbeit aller Träger öffentlicher Schulen 
(Ortsgemeinden, Kreise, Landschaftsverbände). 
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1 .  EINE PLANUNGSHILFE FÜR DIE PRAXIS 

Mit der Vorlage dieser Handreichung wird einer Anregung der Bildungskon
ferenz des Landes Nordrhein-Westfalen entsprochen. Diese hat am 30. Okto
ber 2015 mit der Empfehlung „Gelingensbedingungen für interkommunale 
Zusammenarbeit stärker kommunizieren" die kommunalen Spitzenverbände 
und das Ministerium für Schule und Weiterbildung gebeten, eine Handrei
chung zu erarbeiten, wie Prozesse interkommunaler Zusammenarbeit im Be
reich der Schulentwicklungsplanung erfolgreich gestaltet werden können. 

Die Empfehlung erfolgte auf der Grundlage der Tätigkeit und des Abschluss
berichtes des Workshops „Interkommunale Zusammenarbeit", an dem neben 
den kommunalen Spitzenverbänden und dem Ministerium für Schule und 
Weiterbildung auch das Ministerium für Inneres und Kommunales sowie 
Vertreterinnen und Vertreter aus der kommunalen Schulentwicklungspla
nung und der oberen Schulaufsicht beteiligt waren. 

Bei der Abfassung dieser Handreichung wurden die zentralen Leitgedanken 
aus den vorangegangenen Diskussionsprozessen berücksichtigt. Anknüpfend 
an den Vorrang freiwilligen Engagements sollen vor allem Möglichkeiten 
aufgezeigt werden, wie durch Etablierung freiwilliger Instrumente und Iden
tifizierung von Anreizen eine Zusammenarbeit auf Basis der geltenden 
Rechtslage initiiert und gestärkt werden kann. 

Die Handreichung soll im Sinne einer ,,Planungshilfe für die Praxis" vor 
allem Tx·äger öffentlichel' Schulen dabei unterstützen, bei schulentwick
lungsplanerischen Überlegungen eine interkommunale Zusammenarbeit 
stärker in den Blick zu nehmen und Abstimmungsprozesse mit Nachbar
kommunen zu gestalten. Dazu greift sie in besonderem Maße auf Erfahrun
gen aus der Praxis der kommunalen Schulentwicklungsplanung und der 
Schulträgerberatung zurück. 

Es werden in einem ersten Schritt die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Schulentwicklungsplanung dargestellt und - damit zusammenhängend -
die Handlungsoptionen kommunaler Schulträger sowie ihre Rechte und Ver
pflichtungen im Verhältnis zueinander aufgezeigt. Ein klares und gemein
sames Verständnis des allgemeinen Handlungsrahmens ist unabdingbare 
Voraussetzung, damit Schulträger bei ihren Schulentwicklungsplanungen die 
sich ergebenden Spielräume und Optionen - aber auch etwaige Erfordernisse 
eines Zusammenwirkens - sicher und realistisch einschätzen können. 

4 © 
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Im Weiteren konzentriert sich die Handreichung auf die im Rahmen des 
Workshops „Interkommunale Zusammenarbeit" diskutierten Schwerpunkt
themen mit Relevanz für konkrete Planungsprozesse mit gebietsübergreifen
den Berührungspunkten: 

• Allgemeingültige Gelingensbedingungen 
• Etablierung systematischer Instrumente 
• Sinnvoller Einsatz des Moderationsverfahrens 
• Gerechte Kostenverteilungen über Vereinbarungen. 

Der abschließende Verfahrensvorschlag führt die dargestellten Anregungen 
und Vorschläge zusammen. Beabsichtigt ist, den Schulträgern ein universell 
anwendbares Planungsraster an die Hand zu geben, das selbstverständlich 
(unter Berücksichtigung des schulgesetzlich gezogenen Rahmens) an die ört
lichen und regionalen Bedürfnisse flexibel angepasst werden kann. 

Dem Städtetag, dem Landkreistag, 
dem Städte- und Gemeindebund 
und dem Ministerium für Schule 
und Weiterbildung ist bewusst, dass 
es in Fragen der Schulentwick
lungsplanung originäre Interessen 
einzelner Schulträger, aber auch 
gemeinsame überörtliche Interessen 
gibt .  

Diese Handreichung folgt dem 

Tipp: Ein Konkurrenzverständnis 

der Schulträger untereinander kann 
eine vernetzte Sicht auf Gestaltungs
optionen gebietsübergreifender Ko
operationen verhindern. 

Chancen regionaler Schulentwick
lung sollten die Beteiligten nicht 
durch eine unnötige Konkurrenz um 
Schülerinnen und Schüler verstrei
chen lassen. 

grundlegenden Ansatz, berechtigten Interessen aller an Schulentwicklungs
planungsprozessen Beteiligten bzw. von ihnen Betroffenen möglichst weitrei
chende Geltung zu verschaffen. 

Der Gedanke eines umfassenden Interessenausgleiches erfordert von al
len Beteiligten die Bereitschaft, gegensätzliche Standpunkte in den Blick zu 
nehmen, darüber gemeinsam zu verhandeln und gegebenenfalls Kompromis
se zu schließen. Er ist von der Überzeugung getragen, dass die Suche nach 
abgestimmten, gemeinsamen Lösungen immer zu besseren Ergebnissen 
führt. 
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2.  RECHTLICHER RAHMEN DER 

SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG 

Die Schulentwicklungsplanung ist Ausdruck des kommunalen Selbstverwal
tungsrechts im Sinne von Art. 28 Absatz 1 Grundgesetz und Art. 78 Absatz 1 
Landesverfassung NRW. Die Schulträger haben das Recht und die Pflicht, 
für ihre eigenen Einwohnerinnen und Einwohner nach Maßgabe des Bedürf
nisses (siehe hierzu Ziffer 2 .2 im Anhang 2) Schulen zu errichten und fortzu
führen (§ 78 Absatz 4 Schulgesetz NRW). · 

Die Schulentwicklungsplanung berücksichtigt das gegenwärtige und zukünf
tige Schulangebot nach Schulformen, Schularten, Schulgrößen und Schul
standorten, die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das er
mittelte Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus abzuleitenden Schü
lerzahlen nach Schulformen, Schularten und Jahrgangsstufen, die mittelfris
tige Entwicklung des Schulraumbestandes nach Schulformen, Schularten 
und Schulstandorten, § 80 Absatz 5 Schulgesetz NRW. Die Schulentwick
lungsplanung ist Voraussetzung für Genehmigungsverfahren bei schulorga
nisatorischen Maßnahmen nach § 8 1  Absatz 2 Schulgesetz NRW. 

Die Schulträger sind nach § 80 Schulgesetz NRW stets verpflichtet, zur Si
cherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs
und Abschlussangebotes, eine mit den Planungen benachbarter Schulträger 
abgestimmte Schulentwicklungsp lanung zu betreiben. 

Die in § 80 Absatz 1 Schulgesetz NRW verankerte Verpflichtung zu enger 
Zusammenarbeit dient zum einen der Sicherung eines bedürfnisgerechten, 
regional ausgewogenen, vielfältigen und umfassenden Schulangebots und 
zum anderen aber auch dem Bestandsschutz des Schulangebots in benach
barten Kommunen (Gebot der Rücksichtnahme) . 

Die Gemeinden als kommunale Schulträger sind nach § 78 Absatz 4 i.V.m. § 
80 Absatz 4 Schulgesetz NRW zu einer gemeinsamen Schulentwicklungs
planung verpflichtet, sofern die Voraussetzung für die Errichtung und Fort
führung von Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, Gymnasien und 
Gesamtschulen nur durch Schülerinnen und Schüler mehrerer Gemeinden 
gesichert werden kann (gebietsübergreifendes Bedürfnis) . 

6 © 



INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT ERFOLGREICH GESTALTEN 

Grenzen der kommunalen Planungshoheit ergeben sich vor allem aus den 
Rechtspositionen benachbarter Kommunen und möglicher Eingriffe in deren 
Selbstverwaltungsrecht. Nach § 80 Absatz 2 Schulgesetz NRW sind die Ge
meinden daher bei ihrer Schulentwicklungsplanung verpflichtet, Rücksicht 
auf die Belange benachbarter Kommunen zu nehmen. Die wichtigste Aus
prägung dieses Rücksichtnahmegebotes stellt das Verbot der Bestandsge
fährdung dar. 

Voraussetzung für die Herstellung und Bewahrung eines regionalen Konsen
ses ist eine bei allen schulorganisatorischen Maßnahmen durchzuführende 
interkommunale Abstimmung. Dies gilt auch dann, wenn diese nicht unmit
telbar das Gebiet der benachbarten Gemeinde betreffen, aber zwischen den 
Gemeinden bereits ein Schüleraustausch besteht oder durch die angedachte 
Maßnahme entstehen kann. 

Mit dem 6. Schulrechtsänderungsgesetz sind - auf Grundlage emes Vor
schlags des Städte- und Gemeindebundes NRW - durch die Einführung des 
Anhörungsrechts und des Moderationsverfahrens (§ 80 Absatz 2 Schulgesetz 
NRW) die Rechte der Nachbarkommunen gestärkt und in Konsequenz die 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit nochmals betont worden. Benachbarte 
Schulträger sind bei der Schulentwicklungsplanung rechtzeitig anzuhören. 
Bei Konflikten zwischen Kommunen über die Schulentwicklungsplanung 
kann sowohl der planende Schulträger als auch der Schulträger, der mög
licherweise in seinen Rechten verletzt ist, ein Moderationsverfahren bean
tragen. 

Das Ergebnis des Moderationsverfahrens kann sein, dass kein Konsens er
zielt wird. Sofern Gegenstand des Moderationsverfahrens eine genehmi
gungsbedürftige schulorganisatorische Maßnahme nach § 8 1 Absatz 3 Schul
gesetz NRW (beispielsweise die Errichtung einer Schule) ist, hat die obere 
Schulaufsichtsbehörde über die Beachtlichkeit der Einwände zu entscheiden. 
Im Übrigen nehmen die oberen Schulaufsichtsbehörden im Rahmen der 
Schulentwicklungsplanung nach § 80 Absatz 1 Schulgesetz NRW gegenüber 
den Schulträgern eine beratende und unterstützende Funktion wahr. 



INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT ERFOLGREICH GESTALTEN 

3. INSTRUMENTE INTERKOMMUNALER KOOPERATION 

Im Bereich der auf das eigene Gemeindegebiet bezogenen Schulentwick
lungsplanung stellt die Abstimmung der Planung(en) das gesetzlich geforder
te Mindestmaß interkommunaler Zusammenarbeit dar. Eine abgestimmte 
Schulentwicklungsplanung bedeutet: Koordination mit anderen, gegebe
nenfalls betroffenen, Gemeinden bzw. Schulträgern durch Kommunikation, 
gegenseitige Information, Berücksichtigung abwägungsrelevanter Belange 
und Beratung. Dabei behalten die einzelnen kommunalen Schulträger jedoch 
vollumfänglich ihre Planungshoheit. Im Ergebnis bleibt es bei eigenständigen 
kommunalen Schulentwicklungsplänen. 

Hinweis: Gemeinden 

können sich auch ohne 
„gesetzlichen Zwang" auf 
dem Gebiet der Schulent
wicklungsplanung für eine 
intensivere Form der Zu
sammenarbeit entscheiden 
.und z.B. eine kreisweite 
Schulentwicklungspla
nung gemeinsam erarbei
ten. Siehe dazu unter Zif
fer 5 (Regionale Schulpla
nungskonferenzen). 

Im Gegensatz dazu erfordert die bei gebiets
übergreifenden Bedürfnissen ausdrücklich ge
setzlich geforderte (§ 80 Absatz 4 Schulgesetz 
NRW) 
gemeinsame Schulentwicklungsplanung 
ein deutlich höheres Maß an Zusammenarbeit. 
Die beteiligten Gemeinden müssen eine ge
meinsame Datengrundlage schaffen, sich ü.ber 
Planungsgrundsätze, Verfahrensgrundsätze, 
Zeitrahmen und Planungsziele verständigen. 
Ziel der gemeinsamen Planungsanstrengungen 
ist ein (streitfreier) gemeinsamer Schulent-

wicklungsplan, der die Einzelplanungen ersetzt. 

Eine interkommunale Zusammenarbeit ist nicht auf benachbarte Gemeinden 
oder demselben Kreis angehörige Kommunen beschränkt. Die Zusammenar
beit der kommunalen Schulträger ist auch kreisübergreifend möglich und bei 
Randlage einer Kommune und entsprechendem Schüleraustausch (gewach
senen Pendlerstrukturen) auch angezeigt. Bei der Planung inklusiver Schul

landschaften ist auch die Einbeziehung der Landschaftsverbände sinnvoll. 
Darüber hinaus ist in .Einzelfällen sogar eine länderübergreifende kommuna
le Zusammenarbeit, zum Beispiel im Rahmen einer Beschulungsvereinba
rung (s .u.), denkbar. 

Von einer interkommunalen Zusammenarbeit zu unterscheiden ist die päda
gogische und organisatorische Zusammenarbeit von Schulen gemäß § 4 
Schulgesetz NRW. Diese kann beispielsweise zur Etablierung eines sinnvol
len, auch gemeindeübergreifenden, Übergangsmanagements genutzt werden. 

s @ 
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Das Einvernehmen mit dem Schulträger bzw. 
den Schulträgern ist herzustellen, soweit 
zusätzliche Kosten durch die Zusammen- . 
arbeit der Schulen entstehen. 

Im Hinblick auf konkrete 
Maßnahmen interkommuna
ler Zusammenarbeit zur Ge
staltung der (über)örtlichen 
Schullandschaft ist eine Kooperati-
on in gestufter Intensität von Vereinba
rungen zur Kostentragung bis hin zu ge
meinsamen Schulträgerschaften möglich. Ein 
geeignetes Instrument der Zusammenarbeit 
kann daher flexibel und situationsangemessen 
vereinbart werden. Dabei können durchaus auch meh-
rere Instrumente zu einer „Paketlösung" kombiniert werden. 

Kooperation unter Gemeinden 

Für die Ausgestaltung einer interkommunalen Zusammenarbeit durch öf
fentlich-rechtliche Vereinbarungen oder durch gemeinsame Aufgabenwahr
nehmung in Zweckverbänden gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW). 

Info: Beispiele Schulkosten 

• Lernmittel 
• Sport- /Schwimmunterricht 

• Schülerfahrkosten 
• Gebäudekosten 
• Aus- und Fortbildungskosten 
• Aufwendungenfür EDV 

• Fernsprechkosten 
• Schülerunfallversicherung 

• Kosten der Mensa 

Fin anzielle Beteiligung 
Eine niedrigschwellige Möglichkeit 
der Kooperation besteht darin, dass 
sich Kommunen an den Kosten eines 
Schulträgers beteiligen, der mit sei
nem Schulangebot eine überörtliche 
Versorgungsfunktion erfüllt - oder 
dass sie anderweitige Ausgleichsme
chanismen finden. Möglich sind an
teilige Beteiligungen an allen Schul-

kosten ebenso wie differenzierte Kos
tenregelungen. Vereinbarungen können unmittelbar über die Schulkosten 
getroffen werden, aber auch andere Verflechtungen zwischen den Gemeinden 
können bei den Überlegungen Berücksichtigung finden. Grundsätzlich be
steht Vertragsfreiheit, so dass die Gemeinden den genauen Rahmen einer 
Kostenbeteiligung selbstständig aushandeln können und auch müssen. 
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Insbesondere die Kostenträgerschaft bei den Schülerfahrkosten (Schul
trägerprinzip) kann den jeweiligen Schulträger belasten und in Konsequenz 
auch seine Bereitschaft beeinflussen, weiter ein Schulangebot mit überörtli
cher Versorgungsfunktion vorzuhalten. 

Der Workshop „Interkommunale Zusammenarbeit" hat sich mit der Frage 
beschäftigt, ob das geltende Recht zur Kostenträgerschaft einer Änderung 
bedarf. Er ist zu dem Ergebnis gelangt, dass das Schulträgerprinzip sich im 
Grundsatz bewährt hat, sich bei der interkommunalen Zusammenarbeit dar
aus allerdings Fehlanreize ergeben können. Die Veränderung der Schullas
tenverteilung würde aber zu einer Vielzahl von Folgewirkungen führen. 

Die kommunalen Spitzenverbände und das Ministerium für Schule und Wei
terbildung appellieren an alle Beteiligten, Schulkosten fair zu verteilen und 
stärker freiwillige Vereinbarungen über eine Kostenbeteiligung zu treffen. 

Hinweis: Freiwilligen Vereinbarungen über die Beteiligung an Schulträgerkosten 

steht das kommunale Haushaltsrecht nicht grundsätzlich entgegen. Auch für "Not
haushaltskommunen 1 1  ist eine Kostenbeteiligung häufig sinnvoll und nicht von vorn
herein ausgeschlossen. Dies sollte im Einzelfall mit der zuständigen Kommunalauf
sicht abgestimmt werden. 

Beschulungsvereinbarungen 
Über den Abschluss sogenannter „Beschulungsvereinbarungen" können Ge
meinden Regelungen hinsichtlich des Zugangs zu Schulangeboten und zur 
Anrechenbarkeit auswärtiger Schüler treffen. Im Rahmen der Vereinbarung 
erklärt sich die Heimatgemeinde regelmäßig damit einverstanden, dass die 
Beschulung (eines Teils) ihrer Schüler von der Schulträgergemeinde über
nommen wird. Die auswärtigen Kinder erhalten damit einen den gemeinde
eigenen Kindern gleichrangigen Aufnahmeanspruch an dem Schulangebot 
der Partnergemeinde . Sie können im Gegenzug entsprechend in die Schul
entwicklungsplanung einbezogen werden und sind bei dem Schüleraufkom
men und der Bedürfnisermittlung zu berücksichtigen. 

In der Praxis sind „Beschulungsvereinbarungen" insbesondere bei Errich
tungsprozessen von Schulen relevant. Sie können eingesetzt werden, um die 
Mindestgröße von Schulen (Errichtungsgröße) abzusichern und stellen damit 
ein mögliches Instrument zur überörtlichen bedürfnisgerechten Gestaltung 
der Schullandschaft dar. Zu beachten ist aber, dass dadurch keine „Doppel
verplanung" des Schüleraufkommens entstehen darf. 
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Übertragung der Schulträgeraufgaben 
Gemeinden können nach § 78 Absatz 8 Schulgesetz NRW durch öffentlich
rechtliche Vereinbarung die Aufgaben des Schulträgers auf eine andere Ge
meinde übertragen. Der Gesetzgeber ist dabei von einer Übertragung der 
Aufgabengesamtheit als Regelfall ausgegangen. Dies hat zur Folge, dass 
die die Aufgaben übernehmende Gemeinde vollumfänglich für das Gebiet der 
Partnergemeinde in die Verpflichtungen gemäß §§ 78ff Schulgesetz NRW 
eintritt, während diese in gleichem Maße entlastet wird. Möglich ist aber 
auch die Übertragung von Teilaufgabenbereichen oder auch einzelnen Auf
gaben. Als Instrument der Zusammenarbeit bietet sich die Möglichkeit, auf 
dem Gebiet der Schulentwicklungsplanung Synergieeffekte zu erzielen und 
die Planungsgrundlagen durch Erweiterung von Planungsräumen zu verbes
sern. 

Das Modell einer Übertragung der Schulträ
geraufgaben kann sich in der Praxis bei
spielsweise anbieten, soweit die schulische 
Versorgung bereits faktisch von einem be
nachbarten Schulträger übernommen wird. 
Auch wenn ein Teilstandort der Schule einer 
anderen Kommune auf dem Gemeindegebiet 
gebildet wird - ohne dass die Trägerschaft 
gemeinsam in einem Zweckverband ausge
übt werden soll - kann die Aufgabenüber
tragung eine geeignete Lösung sein. 

Zweckverbände 

Tipp: Das Schulgesetz 

NRW lässt ausdrücklich 
auch den Wechsel des 
Schulträgers einer beste
henden Schule zu (Ände
rung gemäß § 81 Abs. 2). 
Diese Maßnahme sollte er
wogen werden, wenn sich 
ein Schulangebot durch 
Veränderung des Schüler
aufkommens, der Schul
wahl oder des Einzugsberei
ches zu einem überörtlichen 
Angebot entwickelt. 

Als intensivste Form der Zusammenarbeit kommt die gemeinsame Schulträ
gerschaft mehrerer Gemeinden als „ Schulverband" in Betracht. Nach § 78 
Absatz 8 Schulgesetz NRW können Gemeinden und Gemeindeverbände sich 
zu Schulverbänden als Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit zusammenschließen oder dazu zusammengeschlossen 
werden (Pflichtverband gemäß § 13 GkG) . Die Aufgaben der Schulaufsicht 
nimmt die Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Kommunalauf
sichtsbehörde wahr. Zweckverbände dienen grundsätzlich dazu Aufgaben, zu 
deren Wahrnehmung Gemeinden oder Gemeindeverbände berechtigt oder 
verpflichtet sind, gemeinsam zu erfüllen oder durchzuführen. Die konkrete 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit erfolgt über eine Verbandssatzung. An
ders als bei der Übertragung der Schulträgerverpflichtungen bleiben die be-
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teiligten Gemeinden oder Gemeindeverbände weiter, nun aber gemeinschaft
lich, verantwortlich im Sinne der §§ 78ff Schulgesetz NRW. Mit der gemein
samen Aufgabenerfüllung sind entsprechende Mitspracherechte und Mög
lichkeiten zur Einflussnahme auf die Gestaltung der Schullandschaft ver
bunden. 

Einbezug der Kreise 

Nach der schulgesetzlichen Zuständigkeitsverteilung sind Kreise nicht nur 
Schulträger der Berufskollegs, sondern auch „Reserveschulträger" für 
Schulen, für die die Trägerschaft von Gemeinden vorgesehen ist. Führt eine 
(an sich pflichtige) Zusammenarbeit kreisangehöriger Gemeinden nicht zum 

Tipp: Eine Regelvorgabe für die Verteilung von Schulträgerkosten innerhalb von 

Schulverbänden enthält § 94 Absatz 3 Schulgesetz NRW. Nach Maßgabe von Absatz 4 
der Vorschrift kann aber von dieser Kostenverteilung abgewichen werden, so dass eine 
flexible Ausgestaltung möglich ist. 

Erfolg, so geht die Pflicht zur Errichtung oder Fortführung einer Schule nach 
§ 78 Absatz 4 Schulgesetz NRW auf den Kreis über. 

Tipp: Dort, wo sie vorhanden 

sind, bieten Regionale Bil
dungsnetzwerke wertvolle 
Strnkturen, die für Schulent
wicklungsplan,ungen genutzt 
werden können, und betreiben 
Bildungsmonitoring, so dass die 
Planung regionaler Bildungs
landschaften stets aktuell erfol
gen ,kann. 

Bereits deshalb hat der Kreis ein originä
res Interesse daran, wie die kreisangehö
rigen Gemeinden ihr Schulangebot gestal
ten und wie sie dabei zusammenwirken. 
Sofern es sich bei einem Schulträger um 
eine kreisangehörige Gemeinde handelt, 
ist deshalb gemäß § 80 Absatz 2 Schulge
setz NRW auch der Kreis im Hinblick auf 
seine Aufgaben frühzeitig über Planungen 

zu unterrichten. 

Grundsätzlich verfügen auch die Kreise über die vorstehend dargestellten 
Instrumente zur Gestaltung einer gebietsübergreifenden Zusammenarbeit. 
Die Möglichkeit zum Zusammenschluss zu Zweckverbänden erstreckt § 78 
Absatz 8 Schulgesetz NRW ausdrücklich auch auf „Gemeindeverbände". Eine 
vergleichbare Aussage fehlt für die Übertragung der Schulträgerpflichten 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen: Der Gesetzeswortlaut sieht eine 
Übertragung „auf eine Gemeinde" vor. 
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Aus dieser Formulierung abzuleiten, dass die Übertragung der Schulträger
schaft auf einen Kreis grundsätzlich ausgeschlossen sein soll, widerspräche 
aber der Grundidee des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) und in vielen Fällen auch einem praktischen Bedürfnis, da die Aufga
benübernahme durch einen Kreis unter Umständen die sinnvollste Hand
lungsoption sein kann. 

Der Unterschied zu der in § 78 Schulgesetz NRW explizit genannten Über
tragung auf eine Gemeinde besteht allerdings darin, dass im Falle einer Re
gelung auf der gleichen Ebene zwingend auch eine einvernehmliche Verstän
digung über die Verteilung der Kosten erzielt werden muss. Verträge „zu 
Lasten Dritter" sind deshalb nicht möglich. Bei einer Aufgabenübertragung 
auf den Kreis kann es demgegenüber sein, dass die Lasten einer allgemeinen 
oder differenzierten Kreisumlage auch Kommunen treffen, die an der Verein
barung über den Trägerwechsel überhaupt nicht beteiligt waren. 

Dieser Schutzgedanke tritt in den Hintergrund, wenn alle von einer Umlage
finanzierung betroffenen Gemeinden Einvernehmen über die Aufgabenwahr
nehmung durch den Kreis erzielen. In diesen Fällen spricht nichts gegen eine 
analoge Anwendung des § 78 Absatz 8 Schulgesetz NRW. 

Exkurs: Bildung von Teilstandorten 

Ein sichtbares Ergebnis interkommunaler Zusammenarbeit kann die Reali
sierung einer gebietsübergreifenden Teilstandortlösung sein. Die Bildung von 
Teilstandorten ist grundsätzlich unter den Voraussetzungen des § 83 Absätze 
6 und 7 Schulgesetz NRW an Schulen aller Schulformen möglich. Sie können 
bei einer Schulerrichtung, aber auch nachträglich gebildet werden. 

Eine erleichterte Teilstandortbildung zum Zwecke der Sicherung des schuli
schen Angebotes der Sekundarstufe I in einer Gemeinde ermöglicht das Ge
setz für Gesamt- und Sekundarschulen. „Interkommunale Schulangebote" 
mit Teilstandorten können ein sinnvolles Instrument darstellen, um ein 
wohnortnahes Schulangebot in einer Gemeinde zu erhalten. Derartige Lö
sungen müssen jedoch sorgfältig geplant werden. Sie lassen sich nur nach
haltig und für alle Beteiligten gewinnbringend realisieren, wenn aufgrund 
der absehbaren Entwicklung der Schülerzahl die Gewährleistung der Fort
führungsgröße des Standortes als sicher oder zumindest sehr wahrscheinlich 
prognostiziert werden kann. Steht das Erreichen der Mindestgröße, und da
mit die Fortführung des Schulangebotes ständig in Frage, so verunsichert 
dies auch in hohem Maße die Eltern. 
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4. GELINGENSBEDINGUNGEN UND ERFOLGSFAKTOREN 

Der Workshop „Interkommunale Zusammenarbeit" hat als 
Ausgangspunkt für seine Überlegungen zur Gestaltung ge
bietsübergreifender Kooperationen zunächst ermittelt, wel
che Faktoren eine Zusammenarbeit positiv beeinflussen 
können. Anhand der Erfahrungen der Vertreterinnen und 
Vertreter aus der kommunalen Praxis und der oberen 
Schulaufsicht und durch beispielhafte Analyse einiger 
Prozesse gelang es, allgemeingültige Erfolgsfaktoren I nformation 

oder „Gelingensbedingungen" einer interkommunalen 
Zusammenarbeit im Bereich der Schulentwicklungspla-
nung herauszuarbeiten. 

Eine zentrale Erkenntnis lautet: die Aspekte „Information, 
Transparenz und Ergebnisoffenheit" sind charakteristisch für 
gelungene Kooperationen, gleich welcher Art und Intensität. 

Transparenz 

Für die Praxis bedeutet dies: Information von Nachbarkommunen 
und Herstellung von Transparenz sollten zu einem Zeitpunkt sichergestellt 
werden, in dem ein ergebnisoffener Austausch zwischen allen Beteiligten 
noch möglich ist und Interessen von Nachbarkommunen in die Planungen 
einbezogen werden können. 

Tipp: Eine ergebnisoffene 

Konstellation lässt sich 
gegebenenfalls auch über 
eine regionale Schulent
wicklungsberatung unter 
Beteiligung aller beteiligten 
Kommunen durch die obere 
Schulaufsicht (wieder) 
herstellen. Dies kann auch 
einem Rückzug einzelner 
Kommunen, die selbst kei
ne Schulträgerau{ gaben 
mehr wahrnehmen, aus 
relevanten Fragestellungen 
der regionalen Schulent
wicklung entgegenwirken. 

Ergebnisoffenheit 

Unter den Teilnehmerinnen und Teilneh
mern des Workshops bestand große Einig
keit, dass sich dort die Perspektiven für ge
meindeübergreifende Kooperationen deutlich 
verschlechtern, wo Nachbarkommunen erst 
dann von Überlegungen erfahren, wenn 
Schulentwicklungsplanungen bereits verfes
tigt oder sogar schon Beschlüsse gefasst wor
den sind. Insbesondere die Vertreterinnen 
und Vertreter aus der kommunalen Praxis 
wiesen darauf hin, wie oft im Rahmen einer 
Anhörung der Nachbarkommunen gleich mit 
kommuniziert werde : „Das ist alles schon 

[mit der Bezirksregierung] besprochen " 
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Gerade auf dem Gebiet der Schulentwicklungsplanung bedarf es für eme 
sinnvolle Abstimmung der Kommunen über eine sich ergänzende Angebots
struktur eines hohen Maßes an Ergebnisoffenheit. 

Der Landesgesetzgeber hat in § 80 
Absatz 2 Schulgesetz NRW die 
Schulträger ausdrücklich zu „enger 
Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Rücksichtnahme" verpflichtet. Er ist 
also davon ausgegangen, dass Schul
träger Kommunikations- und Ab
stimmungsprozesse auf Augenhöhe 
und unter gegenseitiger Achtung der 
verschiedenen Interessen gestalten. 
Es ist verständlich, dass ein planen
der Schulträger bestimmte Schritte 
dieses Prozesses erst „intern" geklärt 
haben möchte (oder sogar muss). 

Hinweis: Der Gesetzgeber ist 

auch bei Einfügung des Anhörungs
rechtes in § 80 SchulG davon aus
gegangen, dass benachbarte Schul
träger in einem noch offenen Ver
fahrensstand beteiligt werden. Er 
hat in der Gesetzesbegründung des
halb ausgeführt: 

„Erwägt ein Schulträger, die örtli
che Schullandschaft zu verändern, 
informiert er benachbarte Schulträ
ger darüber". 

Bereits vollständig oder nahezu abgeschlossene Planungen, umfassende Vor
abstimmungen mit einzelnen Beteiligten oder der Schulaufsicht können von 
Nachbarkommunen so wahrgenommen werden, dass sie „vor vollendete Tat
sachen" gestellt werden sollen, selbst wenn dies durch die planende Kommu
ne nicht beabsichtigt ist. Die, aus Sicht der Nachbarkommunen, Vorweg
nahme von Ergebnissen oder relevanten Planungsschritten kann die vom 
Schulgesetz NRW intendierten vertrauensvollen Austauschprozesse negativ 
beeinflussen. Eine Rahmensetzung durch bereits verfestigte Planungen be
wirkt gegebenenfalls eine Perspektivbeschränkung oder vermindert die Be
reitschaft von Nachbarkommunen, sich konstruktiv in die bereits laufenden 
Planungsprozesse einzubringen. 

Tipp: Der Städte- und Gemeindebund weist darauf hin, dass manchmal auch eine 

Perspektiverweiterung über die eigentliche Schulentwicklungsplanung hinaus lohnend 
sein kann, um Impulse und Anreize für eine Zusammenarbeit zu setzen. Beispielsweise 
kann eine „lange gewünschte Buslinie" durchaus in die Überlegungen einer gemeinde
übergreifenden Zusammenarbeit im Sinne einer „Paketlösung" einbezogen werden. 

Die Bildungskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Einschät
zung des Workshops „ Interkommunale Zusammenarbeit" bestätigt, dass 
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„Erfordernisse, Perspektiven und Handlungsoptionen für eine Zusammenar

beit mehrerer Schulträger bereits sehr früh im Rahmen der Schulentwick

lungsplanung in den Blick genom men werden müssen. " 

Information 

Grundlage jeder erfolgreichen Maßnahmenplanung - nicht nur im Bereich 
der Schulentwicklungsplanung - sind die erforderlichen Informationen. Der 
Landesgesetzgeber setzt beispielsweise eine Bedürfnisermittlung im Vorfeld 
schulorganisatorischer Maßnahmen voraus, um die Gewinnung der erforder-

Infokasten 
Basis-Informationen: 

• kommunale Schülerzahlentwicklung 
• Anmeldezahlen 

• Veränderung im Schulwahluerhalten 
• Zahl der Aus- und Einpendler 
• Änderung schulwegrelevanter 

Verkehrsinfrastruktur 
• Einrichtung gemeinsamen Lernens 
• Veränderung bei Schulprofilen 

lichen Informationen zu Schüler
aufkommen und Elternwillen zu 
gewährleisten. In diesem Zu
sammenhang ist regelmäßiges 
Bildungsmonitoring hilfreich. 

Informationsdefizite erschweren 
nicht nur den Planungsprozess, 
sie erhöhen auch das Risiko für 
Fehlplanungen und gefährden 
letztlich den Erfolg der ganzen 
Maßnahme. 

Selbst in der Vorphase der eigentlichen Schulentwicklungsplanung kann es 
im Hinblick auf die künftige, auch regionale, Gestaltung der Schullandschaft 
lohnend sein, über relevante Einflussfaktoren, wie z.B. die Schülerzahlent
wicklung, zu informieren. Dies gilt erst recht, wenn die Schulangebote eines 
Schulträgers faktisch bereits eine überörtliche Versorgungsfunktion einneh
men. 

Die Schulangebote benachbarter Schulträger können nicht isoliert voneinan
der betrachtet werden, denn das Schulwahlverhalten der Eltern „macht nicht 
an Gemeindegrenzen halt" . Im Idealfall ergänzen sich die Schulen zu dem 
vom Schulgesetz NRW in § 80 geforderten regional ausgewogenen, vielfälti

gen, inklusiven und umfassenden Angebot. Dieser hohe Anspruch setzt aber 
einen Informationsfluss zwischen benachbarten Kommunen voraus, der die 
Schulträger in die Lage versetzt, alle für die Ausgestaltung des Schulangebo
tes relevanten Einflussfaktoren bei ihren Planungen zu berücksichtigen. 

Die Information muss dem Prinzip der Gegenseitigkeit folgen. Nur eine 
wechselseitige Information ermöglicht es, über Kenntnis aller Einflussfakto
ren und Zusammenhänge ein vollständiges Bild der Erfordernisse und Chan-
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cen der Schulentwicklungsplanung in einer Region zu zeichnen. Sie bildet die 
Grundlage, um Handlungsbedarfe und Anlässe für ein Zusammenwirken bei 
der Gestaltung der regionalen Schullandschaft frühzeitig in den Blick zu 
nehmen. Soweit die regionale Ausprägung der Schullandschaft dies erfordert, 
kann es sich anbieten, die wechselseitige Information über unmittelbar be
nachbarte Kommunen auf regionale Planungsräume auszuweiten (siehe dazu 
unten „Regionale Schulplanungskonferenz") . 

Die Schulentwicklungsplanung ist 
wenn auch „anlassbezogen" - eine „Dau
eraufgabe" der Schulträger. Für ein be
dürfnisgerechtes Schulangebot zu sor
gen, bedeutet auch, auf Veränderungen 
der Rahmenbedingungen zu reagieren. 
Entwicklungen beispielsweise beim 
Schüleraufkommen oder Elternwahlver
halten müssen durch Überprüfung und 
gegebenenfalls Anpassung des Schulan
gebotes nachvollzogen werden. Im Hin
blick auf diese kontinuierl iche Aufga
benwahrnehmung bedarf es daher ei
ner regelmäßigen wechselseitigen Infor
mation der Nachbarkommunen. 

Transparenz 

Tipp: Benachbarte Kommu· 

nen sollten sich verständigen, 
welche für die Schulentwick
lungsplanung relevanten In
formationen sie einander zu. 
gänglich machen wollen. Es 
bietet sich an, gemeinsam zu 
bestimmen, wie und in welchen 
Zeitabständen die gegenseitige 
Information erfolgen soll. 

Durch die Etablierung einer 
wechselseitigen Informations
kultur werden bereits regelmä
ßige Kommunikationsanlässe 
geschaffen, die zu einem Aus
tausch über Möglichkeiten ei
ner stärkeren Zusammenarbeit 
genutzt werden können. 

Bereits die dargestellte Informationskultur zwischen zwei oder mehreren 
Gemeinden schafft ein gewisses Maß an Transparenz und führt zu einer Ver
besserung der Planungsgrundlagen. Gemeinsame Interessenlagen und Per
spektiven einer Zusammenarbeit lassen sich aber nur dann sinnvoll ermit
teln, wenn es auch einen Austausch über Schlussfolgerungen aus der Daten-

Hinweis: Über die Planungen 

so früh wie möglich zu informie
ren, bedeutet nicht, die Schul
entwicklungsplanung zu früh 
„aus der Hand zu geben". 

lage und über schulentwicklungsplaneri
sche Überlegungen gibt.  

Die Bewältigung gemeindeübergreifender 
Herausforderungen bedarf der Entwick
lung einer gemeinsamen Problemsicht 
und möglicherweise eines Ablösens von 

kommunalen Strukturen und Denkmustern. Eine derartige regionale Be
trachtungsweise im Vorfeld örtlicher Schulentwicklungsplanung setzt ein 
angemessenes Maß an Transparenz voraus. 
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5. REGIONALE SCHULPLANUNGSKONFERENZEN 

ETABLIEREN 

Das Schulgesetz NRW sieht in § 80 vor, dass Schulträger eine mit den Pla
nungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung 
betreiben sowie auf dem Gebiet der Schulentwicklungsplanung zusammen
arbeiten und aufeinander Rücksicht nehmen. Die Verpflichtung zur Herstel
lung eines regionalen Konsenses im Vorfeld schulorganisatorischer Maß
nahmen ist eine Ausprägung des Grundsatzes zu gegenseitiger Rücksicht
nahme. 

Eine konkrete Vorgabe, wie regionale Abstimmungsprozesse auszugestalten 
sind, enthält das Schulgesetz hingegen nicht. Die Träger öffentlicher Schulen 
haben selbst in der Hand, auf welche Weise und mit welcher Intensität sie 
die regionale Abstimmung und Zusammenarbeit durchführen. Sie können 
gemeinsam Wege finden und Instrumente schaffen, die diese Prozesse syste
matisieren. 

Mit der Etablierung derartiger Lenkungsmechanismen geht das Erfordernis 
zur Selbstorganisation einher. Voraussetzung ist zunächst die Bereitschaft, 
sich in regionale schulentwicklungsplanerische Überlegungen über das ge
setzlich geforderte Mindestmaß hinaus einzubringen. Im Idealfall entsteht 
eine echte Planungsgemeinschaft, in der die Beteiligten vertrauensvoll zur 
Bewältigung schulentwicklungsplanerischer Aufgaben zusammenarbeiten. 
Es gilt der Grundsatz freiwilligen Engagements. 

Komplexe Planungsprozesse können nur gelingen, wenn alle relevanten Ein
flussfaktoren und Wechselwirkungen auch auf regionaler Ebene berücksich
tigt werden. Die kommunalen Spitzenverbände und das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung appellieren daher an alle für die Schulentwick

lungsplanung Verantwortlichen, tragfähige Strukturen für eine regionale 
Zusammenarbeit zu schaffen und sich aktiv 
daran zu beteiligen. 

(1) Identifikation 
von 

Planungsräumen 

(2) Regionale 
Abstimmung und 

Planung 

(3) Gemeinsame 
Schulentwicklungs

planung 
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Der nachfolgende Vorschlag für die Etablierung einer „Regionalen Schulpla
nungskonferenz" (RSPK) bietet ein Grundgerüst, welches selbstverständlich 
frei an die regionalen Bedürfnisse angepasst werden kann. Die Vorschläge 
basieren auf Erfahrungen mit der Erarbeitung einer kreisweiten Schulent
wicklungsplanung im Kreis Heinsberg und die daran anknüpfenden Erörte
rungen im Workshop „Interkommunale Zusammenarbeit". 

Planungsräume identifizieren 

Eine erfolgreiche Abstimmung über Aspekte der Schulentwicklungsplanung 
auf regionaler Ebene setzt voraus, dass der Planungsraum im Vorfeld identi
fiziert und umrissen wird. 

Die landesweit sehr unterschiedlichen regionalen Strukturen sowie Bedürf
nisse einer regional abgestimmten Schulentwicklungsplanung erschweren 
eine allgemeingültige Definition des Begriffes „Planungsraum". Die nachfol
genden Ausführungen sind daher als Anhaltspunkte und Hilfestellung für 
die Festlegung von Planungsräumen im Einzelfall zu verstehen. 

Ein Planungsraum ist dann sinnvoll identifiziert, wenn die Auswirkungen 
von Planungen auf die Betroffenen hinreichend groß und die wechselseitigen 
Abhängigkeiten hinreichend deutlich sind. Nur so kann gewährleistet wer
den, dass die durch die regionale Abstimmung berührten Träger öffentlicher 
Schulen und sonstigen Gemeinden die Einbindung in gemeinsame Planungen 
als Mehrwert verstehen. 

Empfehlung: Als räumlicher 

Bezugspunkt im kreisangehöri
gen Raum bieten sich grundsätz
lich die Kreisgrenzen an (Aus
gangspunkt). Gegebenenfalls 
kann auch eine Begrenzung auf 
Teilräume des Kreisgebietes 
sinnvoll sein. Bei der Bestim
mung des Planungsraumes sind 
jedoch auch Randlagen von 
Kommunen an der Grenze von 
Kreisen oder Regierungsbezirken 
zu berücksichtif!en. 

Bereits die Festlegung auf einen Pla
nungsraum kann ein interkommunaler 
Abstimmungsprozess sein, bei dem die 
Akteure ihre Informationen austauschen, 
zu einem Gesamtbild verdichten und sich 
über die relevanten regionalen Pla
nungsparameter verständigen. Damit 
werden zentrale Bausteine für die spä
tere Planungs- und Abstimmungstätig
keit frühzeitig zusammengetragen. 

Ein besonders wichtiger Parameter zur 
Bestimmung von Planungsräumen ist 

das Schulwahlverhalten über kommunale Grenzen hinweg. Eine sorgfältige 
Analyse der Schülerbewegungen (Ein- und Auspendler) in Verbindung mit 
der Entwicklung der Schülerzahlen und des Schulwahlverhaltens ermöglicht 
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im späteren Planungsstadium die Einschätzung, wie sich angedachte Maß
nahmen regional auswirken werden. 

Schulplanungskonferenzen initiieren 

Anlass für eine „Regionale Schulplanungskonferenz (RSPK)" können konkre
te schulentwicklungsplanerische Überlegungen eines Schulträgers oder auch 
Eltern- und Bürgerinitiativen sein, die konkrete Fragestellungen aufwerfen. 
Die Initiative kann aber auch aus dem generellen Interesse heraus erfolgen, 
ein systematisches Abstimmungs- und Planungsinstrument für die Region zu 
etablieren, das die Akteure unabhängig oder im Vorfeld von späteren Pla
nungsprozessen „an einen Tisch" holt (Forum) . 

Die kommunalen Spitzenverbände und das Ministerium für Schule und Wei
terbildung ermutigen die regionalen Akteure, „Regionale Schulplanungskon
ferenzen" als umfassendes regionales Abstimmungsinstrument zu ver
stehen und entsprechend einzusetzen. Auch ohne Anknüpfung an ein konkre
tes Vorhaben kann eine Schulplanungskonferenz wertvolle Impulse für die 
Entwicklung der regionalen Schullandschaft liefern und helfen, Entwick
lungsbedarfe rechtzeitig zu identifizieren. Bereits die Initiierung eines Dialo
ges kann die Beteiligten für die Interessen benachbarter Schulträger sensibi
lisieren und gegebenenfalls den Boden für künftige Abstimmungsprozesse 
bereiten oder gemeinsame Planungen anstoßen. 

Initiator einer „Regionalen Schul
planungskonferenz" kann jeder Be
teiligte sein, der einen kommunale 
Gebietsgrenzen überschreitenden 
Abstimmungsbedarf feststellt. 

Häufig werden dies angesichts der 
gesetzlichen Zuständigkeiten für die 
Schulentwicklungsplanung eme 
Kommune ode.r der Kreis sein. 

Ziele setzen 

Hinweis: Als Initiator kommt auch 

die zuständige Schulaufsicht in Be
tracht. Diese kann im Rahmen ihrer 
Beratungsfunktion und aufgrund der 
Kenntnis (über )regionaler Strukturen 
Abstimmungsbedarfe frühzeitig er
kennen. 

Sie sollte im Hinblick auf Ihre Funk
tion als Beraterin und Genehmi
gungsbehörde auch Beteiligte einer 
„Regionalen Planungskonferenz" sein. 

Das erste prozessbegleitende Ziel der Schulplanungskonferenz besteht darin, 
durch wechselseitige Information und einen Interessensabgleich unter den 
Akteuren eine regionale Perspektive herzustellen. Ziel des Gesamtprozes
ses ist es, auf dieser Grundlage eine tragfähige gemeinsame (z.B. kreisweite) 
oder zumindest eine abgestimmte (z.B.  kreisabgestimmte) Schulentwick-
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lungsplanung zu beschließen. Eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung 
kann dabei entweder als endgültige Abstimmung der Einzelplanungen oder 
als Rahmensetzung für nachfolgende schulträgerbezogene Planungen ausge
staltet werden. 

Die gemeinsame Schulentwicklungsplanung bietet insbesondere auf
grund des höheren Verbindlichkeitsgrades Vorteile für alle Beteiligten. Es 
entsteht ein verlässlicher, auch in den Details abgestimmter Planungsrah
men, der die Grundlage für alle schulorganisatorischen Maßnahmen bildet 
und somit auch deren Tragfähigkeit absichert. 

Tipp: Nicht zuletzt bietet 

sich bei einer gemeinsamen 
Schulentwicklungsplanung 
den Beteiligten die Chance 
einer Kostenersparnis. 

Regelmäßig wird eine Ge
samtplanung günstiger sein 
als eine Vielzahl einzelner 
Schulentwicklungsplanun· 
gen durch externe Berater. 

Die schulgesetzlich festgelegte Zielsetzung, 
ein regional ausgewogenes, vielfältiges, in

klusives und umfassendes Angebot zu ge
währleisten, kann damit am besten verwirk
licht werden, da auch die regionale Vielfalt 
der Angebote und die Notwendigkeit kon
kreter Zusammenarbeit bei der Errichtung 
und Fortführung von Schulen (gebietsüber
greifende Bedürfnisse) in den Blick genom
men werden. Zudem kann ein gut aufeinan-
der abgestimmtes Maßnahmenpaket auch 

vor Ort gegenüber den von schulorganisatorischen Maßnahmen Betroffenen 
besser kommuniziert werden. Ein nachträgliches „Ausscheren" einzelner Be
teiligter wird angesichts des damit verbundenen Aufwandes einer Neupla
nung und des Bewusstseins regionaler Wechselwirkungen (Identifikations
faktor) unwahrscheinlicher. 

gemeinsame 
SEP · Schaffung einer 

verbindlichen 
Planungsgrundlage 

- einheitliche 
Planungsgrundsätze 

- Maßnahmenpaket 

- Berücksichtigung 
aller 

Wechselwirkungen 

· keine 
Mehrfachverplanung 
von Schülerpotential 

n u r  

abgestimmte 
SE P - Abstimmung der 

Einzelplanungen der 
Schulträger 

- Herstellung des 
"regionalen 
Konsenses" 

- Restrisiko einer 
unvollständigen 
Detailplanung 

- Fokus: lokale statt 
regionale Gestaltung 
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Verfahren selbstständig gestalten 

Die Festlegung des organisatorischen Rahmens und des Verfahrensablaufes 
ist Aufgabe der Beteiligten:  Sie richtet sich nach deren Zielen und Bedürfnis
sen. 

Zur Klärung des organisatorischen Rahmens 
der RSPK gehören beispielsweise die Be
stimmung einer Verfahrensleitung, die Auf
stellung eines Zeitplans, die Festlegung der 
Verfahrensschritte und eine Verständigung 
über Zusammensetzung, Arbeitsweise und 
Beteiligungsstrukturen. 

Tipp: Es bietet sich an, die 

getroffenen Organisations
entscheidungen in einer 
gemeinsamen Rahmenver
einbarung oder Verfahrens
ordnung festzuhalten. 

Soweit dies ohne intensivere inhaltliche Befassung möglich ist, sollten auch 
bereits frühzeitig Vereinbarungen über das gemeinsame Ziel (s .o.) erfolgen 
und grundlegende strategische Entscheidungen getroffen werden. 

Infokasten Phasen 
der Planungskonferenz: 

• Rahmen festlegen 
• Ziele vereinbaren 
• planen und abstimmen 
• Einigkeit herstellen 
• Ergebnis beschließen 
• weiteres Vorgehen klären 

An die Klärung der Rahmenbedin
gungen und Arbeitsvoraussetzungen, 
die bei Bedarf selbstverständlich 
auch nachträglich angepasst werden 
können, schließt sich mit der Ab
stimmungs- und Planungsphase der 
Kern der Tätigkeit der „Regionalen 
Schulplanungskonferenz" an. In die
sem Verfahrensschritt können die 
Beteiligten - gegebenenfalls auch ar

beitsteilig - ihre Perspektiven austauschen, Handlungsoptionen bestimmen 
und diskutieren, Ergebnisse vorbereiten und vorabstimmen. 

Denkbar ist, dass dabei ein Dissens zwischen einzelnen Beteiligten über Pla
nungselemente entsteht. Dieser sollte möglichst prozessbegleitend ausge
räumt werden, um die Ergebnisfindung nicht mit Konflikten zu belasten 
(siehe auch unten Moderationsverfahren als Vorfeldmaßnahme) . 

Die kommunalen Spitzenverbände und das Ministerium für Schule und Wei
terbildung empfehlen, die „Regionale Schulplanungskonferenz" zu einem sys
tematischen Instrument regionaler Abstimmung zu entwickeln, das regel
mäßig einberufen wird. Auf diese Weise können die einmal aufgebauten 
Planungs- und Abstimmungsstrukturen für die Zukunft erhalten werden. 
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6. MODERATIONSVERFAHREN SINNVOLL EINSETZEN 

Die Erörterung der Fragestellung, wie das gesetzliche Instrument des Mode
rationsverfahrens (§ 80 Absatz 2 Satz 5 SchulG) möglichst sinnvoll und für 
alle Beteiligten gewinnbringend eingesetzt werden kann, bildete einen 
Schwerpunkt der Tätigkeit des Workshops „Interkommunale Zusammenar
beit" . 

Voraussetzung für die Einleitung des Moderationsverfahrens ist, dass zwi
schen Beteiligten ein Dissens besteht. Im Idealfall sollte der Entstehung ei
nes Dissenses bereits durch gemeinsame Planungsanstrengungen entgegen
gewirkt werden. Wo z.B. eine „Regionale Schulplanungskonferenz" in eine 
gemeinsame oder zumindest abgestimmte Schulentwicklungsplanung mün
det, bedarf es in der Regel auch später keiner Moderation mehr. Ein Modera
tionsverfahren kann unter Umständen auch als zusätzliches Instrument in 
regionale Vorabstimmungen einbezogen werden. Dies kann beispielsweise 
sinnvoll sein, wenn es klar abgrenzbare Interessenskonflikte zwischen ein
zelnen Beteiligten gibt, deren Beilegung im größeren Rahmen Schwierigkei
ten bereitet (Moderationsverfahren als Vorfeldmaßnahme). 

Es bestand Einigkeit unter den Teilnehmern des Workshops „Interkommuna
le Zusammenarbeit", dass das Moderationsverfahren nur dann sinnvoll zur 
Herstellung eines regionalen Konsenses eingesetzt werden kann, wenn eine 
ergebnisoffene Gestaltung sichergestellt wird. Anderenfalls besteht die 
Gefahr, dass das vom Landesgesetzgeber bezweckte Abstimmungsinstrument 
zu einer bloßen Formalität wird. 

Problematisiert wurden bei einem Abgleich der Erfahrungen zu bisherigen 
Moderationsverfahren insbesondere der geeignete Zeitpunkt der Verfah
renseinleitung sowie die Rolle der oberen Schulaufsicht im Verfahren. 

Moderationsverfahren aktiv weiterentwickeln 

Im Idealfall führt das Moderationsverfahren zu einem Konsens zwischen den 
Beteiligten. Die gesamte Ausgestaltung des Verfahrens muss demnach auf 
eine Konsenserarbeitung ausgerichtet sein. Ein Konsens kann jedoch nur 
dann erzielt werden, wenn aus Sicht der Beteiligten ihre jeweiligen Positio
nen hinreichend berücksichtigt werden und ein Interessensausgleich ernst
haft in den Blick genommen wird. 
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Moderationsverfahren sind dem Grundsatz nach darauf ausgelegt, Parteien 
einen Rahmen für einen geordneten Gesprächsprozess zu bieten. Dem Mode
rator kommt dabei die Aufgabe einer Dialogförderung ohne eigene Sachinte
ressen zu. Er ist dafür zuständig, dass der Gesprächsprozess sachlich und 
strukturiert bleibt und sich alle Beteiligten äußern können. Der Gesprächs
prozess konzentriert sich dabei weitestgehend auf den Konfliktgegenstand. 
Ob dies bereits eine Konfliktlösung ermöglicht, hängt im hohen Maße von der 
Sachorientiertheit der Parteien ab, denen weiterhin autonom die Lösungssu
che obliegt. 

Für das schulgesetzliche Moderationsverfahren gibt es allerdings keine fest
gelegten Verfahrensvorgaben. Rahmen und Ablauf können flexibel und von 
den Beteiligten auf ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. 

Es wird daher allen Beteiligten empfohlen, Elemente des Mediationsver
fahrens künftig stärker in die Moderationsverfahren einzubringen. 

Moderator "mäßigt" . . .  

- Ziel: Sicherung geordneter 
Kommunikation 

- eingeschränkter 
Kompetenzumfang 
("Verfahrensmacht") 

- Lenkung des 
Gesprächsprozesses (aus 
dem Hintergrund) 

- Sicherung der Sachnähe 

Mediator "vermittelt" . . .  

- Ziel: Unterstützung, 
einvernehmliche Lösung zu 
finden 

- Versachlichung und 
Lenkung auf Interessen 
(statt Positionen) 

- Einbezug "kreativer" 
Lösungen (Optionen 
erweitern) 

- macht ggf. aktiv inhaltliche 
Vorschläge 

Mediation und Moderation unterscheiden sich unter anderem 
durch eine aktivere Rolle des Mediators und durch eine strukturelle Offen
heit bei der Konfliktbeilegung. Eine geringer ausgeprägte „Rechtsfolgenori
entiei-ung« der Mediation und eine Fokussierung auf gemeinsame Interessen 
kann den Einbezug weiterer Gesichtspunkte und damit eine konstruktive 
Konfliktlösung erleichtern. 

Am Ende der Mediation steht häufig eine konkrete Abschlussvereinbarung. 
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Zentrale Mediationsgrundsätze , die auch in das schulgesetzliche Moderati
onsverfahren über eine Vereinbarung der Parteien über die Verfahrensregeln 
eingebracht werden sollten, sind: 

• Selbstverantwortung der Parteien 
• Neutralität des Moderators 
• Grundsatz der Informiertheit der Parteien 
• Freiwilligkeit der Verfahrensteilnahme 
• Grundsatz der Vertraulichkeit 

Moderationsverfahren rechtzeitig einleiten 

Die Ergebnisoffenheit eines Moderationsverfahrens hängt m hohem Maße 
davon ab, wann dieses durchgeführt wird. Als Faustformel kann gelten: je 
weiter die Planungen eines Schulträgers und die Abstimmungsprozesse auf 
lokaler Ebene und mit der Schulaufsicht fortgeschritten sind, desto stärker 
verringern sich die Chancen auf einen Interessensausgleich und damit auf 
ein erfolgreiches Moderationsverfahren. Eine hohe Detailplanungsdichte, ei
ne klare Beschlusslage oder eine bereits erfolgte Außenkommunikation ver
engt die Perspektiven und Handlungsspielräume. Es besteht oft nur eine ge
ring ausgeprägte Bereitschaft, bereits erfolgte Planungsschritte zu überden
ken und gegebenenfalls zurück zu nehmen. Zweck eines Moderationsverfah
rens ist es nicht, die Vorfestlegungen der einen Partei der anderen Seite 
„schmackhaft" zu machen. 

Tipp: Die Beteiligung benach
barter Schulträger und damit 
auch die Durchführung des Mo
derationsverfahrens sollte in 
einem Verfahrensstand erfolgen, 
in dem noch keine Vorfestlegun
gen über schulorganisatorische 
Maßnahmen getroffen worden 
sind. 

Das Moderationsverfahren bietet 
sich besonders bei bestehendem 
Dissens hinsichtlich schulent
wicklungsplanerischer Überle
gungen im Vorfeld schulorgani
satorischer Maßnahmen oder als 
Begleitmaßnahme zu regionalen 
Abstimmungsprozessen an. 

Zwangsläufig wird eme Nachbarkom
mune, die erst zu einer vollständig aus
geplanten und beschlossenen schulor
ganisatorischen Maßnahme angehört 
wird, davon ausgehen, dass ein Modera
tionsverfahren in diesem Verfahrens
stand kaum ergebnisoffen sein kann. 
Die planende Kommune beschränkt 
durch dieses Vorgehen einseitig den 
Gegenstand der Moderation auf die Ge
nehmigungsfähigkeit der beabsichtigten 
Maßnahme und reduziert damit letzt
lich auch die Verhandlungsbereitschaft 
und die Möglichkeit, neue Sichtweisen 
noch in die Planungen einzubeziehen. 

25 © 



INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT ERFOLGREICH GESTAJ_,TEN 

Dass auch der Landesgesetzgeber von emem rechtzeitigen Einbezug der 
Nachbarkommunen ausgegangen ist und gerade frühzeitige Moderationsver
fahren anregen wollte, zeigt die Aufnahme dieses Instrumentes in § 80 
Schulgesetz NRW (Schulentwicklungsplanung) . Auch die Gesetzesbegrün
dung zum sechsten Schulrechtsänderungsgesetz (201 1) nimmt eindeutig da
rauf Bezug, dass Gegenstand des Moderationsverfahrens auch ein Dissens 
hinsichtlich eines Schulentwicklungsplans sein kann: 

„Erstreckt sich der Dissens allein auf einen Schulentwicklungsplan, ist das 

Verfahren dam it beendet; aus der Schulentwicklungsplanung als solcher kann 

keine Verletzung der Rechte eines benachbarten Schulträgers erwachsen. " 

Geeignete Moderatoren bestimmen 

Mit der Formulierung 

„ . . .  kann jeder der beteiligten Schulträger ein Moderationsverfahren 

bei der oberen Schulaufsichtsbehörde beantragen " 

enthält das Schulgesetz in § 80 eine Regel
zuweisung der Moderatorenrolle an die 
zuständige Bezirksregierung. Der Work
shop „Interkommunale Zusammenarbeit" 
ist jedoch zu dem Ergebnis gelangt, das 
sich diese Rollenzuweisung aufgrund der 
sonstigen Verfahrensbeteiligung der 
Schulaufsichtsbehörden an Schulentwick
lungsprozessen nicht in allen Fällen be
währt hat. 

Hinweis: Das Schulgesetz 

NRW stellt aber ausdrücklich 
klar, dass die beteiligten 
Schulträger auch die Modera
tion durch eine andere Stelle 
vereinbaren können. Die Mög
lichkeit einer externen Mode
ration wird von den Schulträ
gern jedoch bisher in der Pra
xis nicht wahrgenommen. 

Bei einer Gesamtbetrachung der Prozesse von der Anfangsplanung bis zur 
Genehmigungsentscheidung nimmt die Bezirksregierung mehrere Aufgaben 
wahr. Sie ist - neben der gesetzlich vorgesehenen Moderatorenrolle bei der 
Herstellung des regionalen Konsenses - in die Planungen eines Schulträgers 
frühzeitig durch die Schulträgerberatung einbezogen. Außerdem ist sie Ge
nehmigungsbehörde für die beschlossene schulorganisatorische Maßnahme 
und hat im Rahmen dieser Entscheidung auch die Erheblichkeit eines Vor
bringens der Nachbarkommunen zu bewerten. Die Genehmigung kann sie 
letztlich nur verweigern, wenn ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot 
vorliegt. 
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Nach den Erfahrungen der Teilnehmer des Workshops „Interkommunale Zu
sammenarbeit" kann gerade diese Aufgabenbündelung und die damit zu
sammenhängende Vorbefassung problematisch sein, wenn es darum geht, 
einen Konflikt zwischen Nachbarkommunen ergebnisoffen und neutral zu 
moderieren. Oftmals wird sich die Vorhabenplanung einer Gemeinde auch 
gerade auf die Ergebnisse aus der Schulträgerberatung stützen. Dies er
schwert eine unbefangene Sicht aller Beteiligten auf die Planungen im Rah
men des Moderationsverfahrens. Zudem ist bei Übernahme der Moderatoren
rolle durch die Bezirksregierung eine zu frühe Verengung der Sicht auf die 
Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens denkbar. 

Tipp: Sind allein kreis

angehörige Kommunen an 
einem Verfahren beteiligt, 
kann sich eine externe 
Moderation durch den 
Kreis anbieten. 

Dieser verfügt über Kennt
nisse der örtlichen Struk
turen und kann evtl. zu
sätzliche Gesichtspunkte 
für eine kreisweite Schul
entwicklungsplanung ein
brin{?en. 

Die Beteiligten sollten sich daher künftig ver
stärkt darüber verständigen, ob eine externe 
Moderation erfolgen soll. Dies bedeutet je
doch nicht, die zuständige Bezirksregierung 
von einem Moderationsverfahren völlig auszu
schließen. Aufgrund ihrer Sachkunde im Be
reich der Schulentwicklungsplanung und ihrer 
Kenntnis regionaler Strukturen kann die obe
re Schulaufsicht vielmehr zur Informiertheit 
aller Beteiligten beitragen und gegebenenfalls 
wertvolle Impulse geben. Sie kann regionale 
Wechselwirkungen aufzeigen und - im Vor-

griff auf die spätere Genehmigungsentschei
dung - evtl. schon erste Einschätzungen zur Realisierbarkeit getroffener 
Vereinbarungen treffen. 

Der „partnerschaftliche" Einbezug der Bezirksregierung im Sinne einer „Be
ratung statt Moderation" gewährleistet, dass die im Moderationsverfahren 
gefundenen Lösungen auch rechtlich und schulfachlich tragfähig sind. 

Empfehlung: Die Träger öffentlicher Schulen sind aufgerufen, das Moderations

verfahren im Einzelfall zu einem für sie passgenauen Abstimmungsinstrument weiter 
zu entwickeln und sich gemeinsam auf einen Rahmen zu verständigen, der ihren Be
dürfnissen entspricht. Dazu bedarf es keiner Änderung des Schulgesetzes NR W. 

Sie sollten auf eine externe - neutrale - Moderation zurückgreifen und Elemente des 
Mediationsverfahrens einbringen. Denkbar ist die Einschaltung ausgebildeter Media
toren. Die jeweils zuständige obere Schulaufsichtsbehörde sollte in beratender Funk
tion in das Moderationsverfahren einbezogen werden. 
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7. VERFAHRENSVORSCHLAG 

1. Vorarbeiten des Schulträgers 
- Informationen sammeln 

(z.B.. kommunales Bildungsmonitoring) 
- H andlungsbedarfe ermitteln 

- erste H andlungsoptionen entwickeln 
- mögliche Betroffenheit anderer 

Schulträger feststellen (regionale Sicht) 

( 1) Bilaterale 

Abstimmungen 

vertrauensvoll 

wechselseitige 

2. Austausch mit anderen 

Kommunen und Schulträgern 
- Austauschprozesse aktiv führen 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  „ • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Sinnvoller Einsatz des 
Moderationsverfahrens 
- ergebnisoffen gestalten 
- geeigneten (ggf. externen) 

Moderator bestimmen 
- Elemente des Mediations

verfahrens einbringen 
- Bezirksregierung einbinden 

• abschließende SEP 
4· Planungen 

- gemeinsame Problemsicht entwickeln 
- Zusammenarbeit in den 

Blick nehmen 

frühzeitig 

3. Dissense 

prozessbegleitend 

ausräumen 

Konsens 

• Maßnahmen _ �-� konkretisieren • finanzielle 
Beteiligungen 

• öffentlich-rechtliche 
Vereinbarungen 

• Zweckverbände 

beschließen 
• Genehmigung 

beantragen 
Zusammenar

beit gestalten 

Der vorstehende Vorschlag zur Gestaltung von Abstimmungsprozessen zwi� 
sehen einzelnen Kommunen über schulentwicklungsplanerische Sachver
halte mit gebietsübergreifenden Bezügen folgt der schulgesetzlichen Syste
matik (Anhörung, Moderationsverfahren), greift aber insbesondere die im 
Leitfäden erläuterten Grundsätze und Erfolgsfaktoren einer gelingenden Zu
sammenarbeit auf. Ziel des Prozesses ist die konsensuale Gestaltung eines 
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guten, regional ausgewogenen und zukunftsfesten Schulangebotes im Inte
resse aller Beteiligten. Der Austauschprozess erfolgt von einer ergebnisoffe
nen Ausgangsposition ohne verfestigte Planungen aus und ist darauf ange
legt, Perspektiven einer Zusammenarbeit frühzeitig in den Blick zu nehmen. 
Das Modell wird nachfolgend für regionale Abstimmungsprozesse mit 
mehreren Akteuren um das systematische Instrument der „Regionalen 
Schulplanungskonferenz (RSPK)" erweitert. 

(2) Abstimmung auf 

regionaler Ebene 

(RSPK) 

: 

initiieren 

2. Regionale 

Schulplanungskonferenz 

(RSPK) 

Dissens über 

Planungselemente 

prozessbegleitend 
ausräumen 

Sinnvoller Einsatz des . . : · Moderationsverfahrens (s.o.) : . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Planungen 

konkretisieren 

Zusammenarbeit 

gestalten 

4. RSPK 
regelmäßig einberufen 

1. Vorarbeiten der Schulträger (s.o.) 
„. � 

Gemeinden Al B Gemeindeverband � S 
;::i ... ... !:: .... ;::i -----------, :::i � 

Kreis Landschaftsverband �. � 
� 1:1: ..._ _______ __. � !:: 
;::i ;: 

� 

Feststellung: kommunale Gebietsgrenzen 
überschreitender Abstimmungsbedarf 

•. 
·· .. 

a) Rahmen festlegen 

- Planungsparameter klären 
- regionale Sicht herstellen 

b) Gemeinsame Ziele 

vereinbaren 

c) Planen und abstimmen 

d) Einigkeit herstellen 

e) Ergebnis beschließen 

SEP 
gemeinsame 

oder 

abgestimmte 

- Ergebnisse überprüfen und anpassen 

- aufgebaute Abstimmungsstrukturen bewahren 

- RSPK zu systematischem Instrument 

weiterentwickeln 
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Der Verfahrensvorschlag geht von einer erstmaligen Einrichtung der Regio
nalen Schulplanungskonferenz aus. Die Initiierung kann durch jeden Akteur 
erfolgen, der einen die kommunalen Gebietsgrenzen überschreitenden Ab
stimmungsbedarf feststellt. 

Bei dem vorgeschlagenen Ablauf werden die schulgesetzlich vorgesehenen 
Abstimmungsinstrumente in die Tätigkeit der Schulplanungskonferenz in
korporiert. Die Schulaufsicht sollte im Hinblick auf ihre Beratungsfunktion 
und Stellung als Genehmigungsbehörde als Beteiligter der RSPK einbezogen 
werden. Es wird empfohlen, das Ergebnis dieses ersten Abstimmungsprozes
ses (gemeinsame oder zumindest abgestimmte Schulentwicklungsplanungen) 
nicht als Schlusspunkt zu verstehen, sondern die RSPK zu einem systemati
schen Instrument regionaler Abstimmung weiterzuentwickeln. Durch regel
mäßiges Einberufen können einmal geschaffene Abstimmungsstrukturen für 
die Zukunft bewahrt und Planungen im Hinblick auf die weitere Entwicklung 
der regionalen Schulstruktur angepasst werden (fortlaufende Aktualisie
rung) .  

30 © 



INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT ERFOLGREICH GESTALTEN 

ANHANG 
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1.  Hintergründe für die Erstellung der Handreichung 

In Umsetzung des schulpolitischen Konsenses von SPD, CDU und Bündnis 
90/DIE GRÜNEN (201 1) hat der Landesgesetzgeber mit dem Gesetz zur Wei
terentwicklung der Schulstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 25. Oktober 
20 1 1  die Gestaltungsspielräume der Schulträger erweitert, um diesen eine 
zukunftsfähige Weiterentwicklung ihrer Schullandschaft zu ermöglichen. 
Neben der Einführung der Schulform Sekundarschule und der Absenkung 
der Errichtungsgröße für Gesamtschulen wurde mit Blick auf den Erhalt 
schulischer Angebote in kleinen Gemeinden mit geringem Schüleraufkom
men die Möglichkeit eröffnet, Sekundarschulen (in Trägerschaft mehrerer 
Gemeinden) unter erleichterten Voraussetzungen an mehreren Standorten 
zu führen. Später wurde dies auch auf die Schuiform Gesamtschule übertra
gen. 

Angesichts der Erfordernisse emer verstärkten interkommunalen Zusam
menarbeit im Bereich der Schulentwicklungsplanung hat der Landesgesetz
geber außerdem den oberen Schulaufsichtsbehörden die Aufgabe der Schul
trägerberatung ausdrücklich zugewiesen und das Verfahren zur Herstellung 
und Bewahrung eines regionalen Konsenses geregelt. Dabei ist er einem Vor
schlag des Städte- und Gemeindebundes gefolgt. Insbesondere ein neues in
stitutionalisiertes Anhörungsrecht und die Möglichkeit eines Moderations
verfahrens zielten auf eine Förderung interkommunaler Abstimmungspro
zesse ab. 

Die Landesregierung hat mit dem Bericht an den Landtag „Zwei Jahre 
Schulkonsens" (LT-Vorlage 16/1884) im Jahr 2014 eine erste Bilanz hinsicht
lich der Nutzung der neuen Handlungsspielräume durch die Schulträger ge
zogen. Dabei wurde deutlich: der Schulkonsens wirkt! Viele Schulträger ha
ben sich bereits aufgemacht, ihr örtliches Schulangebot zukunftsfest auszu
gestalten und haben beispielsweise neue Schulen des längeren gemeinsamen 
Lernens errichtet. Es wurde ebenfalls festgestellt, dass eine interkommunale 
Zusammenarbeit bei der Errichtung und Fortführung von Schulen meist ver
antwortungsbewusst und konstruktiv umgesetzt wird. Allerdings wird das 
Instrument bisher noch nicht so offensiv genutzt, wie es der Landesgesetzge
ber zur Sicherung des Erhalts von Schulangeboten vorgesehen hat. 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung hat die im Bericht „Zwei Jah
re Schulkonsens" festgestellte Notwendigkeit zu einer verstärkt gebietsüber
greifenden Errichtung und Fortführung von Schulen daher zum Anlass ge
nommen, der Bildungskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen die Frage 
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vorzulegen, wie gebietsübergreifende Bedürfnisse „stärker in den Blick" ge
nommen und Impulse für eine interkommunale Zusammenarbeit sinnvoll 
gesetzt werden können. 

Ausgehend u.a. von den zentralen Ergebnissen des Berichtes an den Landtag 
„Zwei Jahre Schulkonsens" und in Anknüpfung an die Diskussionsprozesse 
in der Bildungskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen 201 1  hat die Ar
beitsgruppe Schulstruktur der Bildungskonferenz im Jahr 2014 erörtert, wie 
das regionale Bildungsangebot und die Kontinuität von Bildungsverläufen 
gesichert werden können. 

In drei Sitzungen (und zusätzlichen Untergruppensitzungen zur Interkom
munalen Zusammenarbeit und zur Rolle privater Schulträger) haben Vertre
terinnen und Vertreter verschiedener Verbände sowie aus der Politik, des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung, des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales und der oberen Schulaufsicht erneut gemeinsam Empfeh
lungen zum Thema „Schulstruktur in Zeiten demografischen Wandels" erar
beitet. Die Bildungskonferenz hat darauf aufbauend am 28. November 2014 
insgesamt acht Empfehlungen beschlossen. 

Zur Umsetzung der Empfehlung „Individuelle Bildungsverläufe sichern" hat 
der Landesgesetzgeber mit dem Gesetz zur Sicherung von Schullaufbahnen 
und zur Weiterentwicklung des Schulrechts (12.  Schulrechtsänderungsge
setz) vom 25.  Juni 2015 an Realschulen zwischenzeitlich die Einrichtung ei
nes Bildungsgangs ab Klasse 7 ermöglicht, der zu den Abschlüssen der 
Hauptschule führt. Er hat damit auch die schulorganisatorischen Hand
lungsspielräume der Schulträger erweitert. 

Zur Sicherung des regionalen Bildungsangebotes hat die Bildungskonferenz 
festgestellt, dass es nicht nur einer abgestimmten Schulentwicklungspla
nung, sondern auch einer intensiveren Zusammenarbeit benachbarter Kom
munen bei der Errichtung und Fortführung von Schulen bedarf. Mit der 
Empfehlung „Interkommunale Zusammenarbeit fördern" hat sie daher 2014 
das Schulministerium und die kommunalen Spitzenverbände gebeten, 

„gemeinsam zeitnah zu prüfen, ob das bestehende gesetzliche Instrumentari

um hinsichtlich der Errichtung und Fortführung von Schulen ausreicht, um 

eine notwendige interkommunale Zusammenarbeit wirksam in Gang zu set-
" 

zen. 
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Als Leitlinie für diese Prüfung hat die Bildungskonferenz mit den weiteren 
Empfehlungen zugleich einige Rahmensetzungen vorgenommen: 

• Freiwilliges Engagement in der interkommunalen Zusammenarbeit 
zur Errichtung oder Fortführung von Schulen hat Vorrang. 

• An der bestehenden Regelung, wonach die Kreise als Reserveschulträ
ger dann auftreten, wenn eine interkommunale Zusammenarbeit nicht 
zustande kommt, sollte festgehalten werden. Einer Hochzonung der 
Schulentwicklungsplanung auf die Kreisebene bedarf es nicht, zumal 
auch kreisübergreifende Lösungen erforderlich sein können. Schulträ
ger sollen ermutigt werden, in geeigneten Fällen Schulverbände zu 
bilden. 

• Es sollte gewährleistet sein, dass öffentliche Schulen überall erreich
bar sind. Dabei ist die interkommunale Zusammenarbeit ein besonders 
wichtiges Instrument. Die Privatschulfreiheit bleibt unberührt. 

Daraus wird deutlich: Es sollte weder um grundlegende strukturelle Verän
derungen der Schulträgerschaft, noch um eine Verschärfung der gesetzlichen 
Verpflichtungen zur Zusammenarbeit gehen. 

Die kommunalen Spitzenverbände und das Ministerium für Schule und Wei
terbildung haben die Bitte der Bildungskonferenz umgesetzt, indem sie Fra
gestellungen zur Förderung interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 
2015 im Rahmen eines Workshops umfassend und unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Standpunkte erörtert haben. Zielsetzung des Workshops 
war es, vorrangig im Rahmen der geltenden Rechtslage Mechanismen und 
Anreize zu identifizieren, welche die interkommunale Zusammenarbeit auf 
freiwilliger Basis initiieren, stimulieren und stärken können. 

Ein zentrales Ergebnis der insgesamt drei Sitzungen des Workshops lautete : 

„Das bestehende gesetzliche Instrumentarium hinsichtlich der Errichtung und 

Fortführung von Schulen ist grundsätzlich ausreichend, um eine notwendige 

interkommunale Zusammenarbeit wirksam in Gang zu setzen, kann aber 

durch weitere untergesetzliche Maßnahmen und die Etablierung freiwilliger 

Instrumente sinnvoll ergänzt werden. " 

Den Abschlussbericht des Workshops „Interkommunale Zusammenarbeit" 
hat die Bildungskonferenz am 30. Oktober 2015 mit Zustimmung zur Kennt
nis genommen und empfohlen, die „Gelingensbedingungen für interkommu
nale Zusammenarbeit stärker zu kommunizieren" und dazu eine Handrei
chung zur Unterstützung der Schulträger zu erarbeiten. 
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2. Genehmigungsfähigkeit schulorganisatorischer 

Maßnahmen (weiterführende allgemeinbildende Schulen 

und Grundschulen) 

1 .  Allgemei nes 

1 . 1 Schu lträgerschaft 
Die Gemeinden sind Schu lträger der öffentlichen Grundschu len und der 
weiterführenden al lgemeinbi ldenden Schu len (§ 78 Absatz 1 SchulG) .  Sie s ind 
zu einer bedürfn isgerechten Gestaltung des örtl ichen Schulangebotes 
verpfl ichtet. Bei der Errichtung oder Fortfüh rung einer Schule gemäß Ziffer 1 . 3 ist 
der Kreis Träger der Schule. 

Ein Bedürfnis für d ie Errichtung oder Fortführung einer Schule besteht, wenn 
d iese erforderl ich ist ,  damit das Bi ldungsangebot der Schu lform in zumutbarer 
Entfernung innerhalb des Gebietes des Schu lträgers wahrgenommen werden 
kann .  Maßgebl ich für d ie Feststel lung des Bedürfn isses sind d ie Entwicklung des 
gemeindebezogenen Schü leraufkommens und der Wi l le der E ltern (§ 1 23 Absatz 
1 SchulG) m it Wohnsitz auf dem Gebiet des Schu lträgers. 

1 .2 Mindestg rößen 
Die Mindestgröße der jeweil igen Schu lform (§ 82 Schu lG) muss stets 
gewährleistet sein .  Die Mindestgröße bei der Errichtung von Schu len 
(Errichtungsg röße) erg ibt s ich für d ie jewei l ige Schulform aus § 82 Absatz 1 i .V.m 
mit  Absatz 2 bis 7 Schu lG.  Die M indestgröße für die Fortführung 
(Fortführu ngsgröße) von weiterführenden Schu len ist nach § 82 Absatz 1 Satz 3 
SchulG gemäß § 82 Absatz 3 b is 7 i .V.m § 6 der Verordnung zur Ausführung 
des § 93 Abs.  2 Schulgesetz zu ermitte ln .  Für Grundschu len g i lt § 82 Absatz 2 
Schu lG.  

1 .3 Tei l bedürfn isse 
Besteht ein Bedürfnis gemäß Ziffer 1 . 1 aufgrund der Entwicklung des 
Schüleraufkommens und des Wil lens der Eltern in mehreren Gemeinden 
(Tei lbedürfn isse) und führt eine Zusammenarbeit der betroffenen Gemeinden (§ 
78 Absatz 8 SchulG) n icht zu einer Schu lerrichtung,  so ist der Kreis verpflichtet, 
d ie Schu le zu errichten und fortzuführen .  

1 .4 Ersatzsch u len i n  d e r  Schu lentwicklungsplanung 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände können mit Einverständnis des 
jeweil igen Trägers bestehende Ersatzschulen bei ih ren Planungen 
berücksichtigen; sie dürfen jedoch keinen bestimmenden Einfluss auf d ie 
Ersatzschulen nehmen . Ein bestimmender E influss ist etwa gegeben , bei e iner 
Betei l igung der Gemeinde a ls Gesel lschafter des Ersatzschu lträgers oder 
-betreibers ,  oder bei einer Betei l igung an einem Schulkontrol lgremium der 
Ersatzschu le oder bei einer M itwi rkung bei der Geschaftsführung.  Sofern 
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bestehende Ersatzschulen das Schu lbed ürfn is durch einen nach Bi ldungsziel , 
Ausstattung und Organ isation geord neten Schu lbetrieb erfül len ,  s ind Gemeinden 
oder Gemeindeverbände n icht verpfl ichtet, öffentl iche Schulen zu errichten oder 
fortzuführen .  Dies setzt voraus ,  dass d ie Ersatzschu le d ie für einen geordneten 
Schulbetrieb gemäß § 82 SchulG vorausgesetzte Mindestgröße hat. Noch zu 
gründende oder in Gründung befindl iche Ersatzschu len bleiben außer Betracht. 
Dies g i lt auch für d ie Erfü l lung eines Tei lbedürfn isses i. S. v. Nr .  1 . 3 .  

2.  Genehmigungsvora ussetzungen fü r die Erric htu ng von Sc h u len 
Über die Errichtung einer Schu le besch l ießt der Schu lträger (§ 8 1  Absatz 2 
Schu lG) .  Der Besch luss des Schu lträgers ist zu genehmigen , wenn er den 
Vorschriften der §§ 78 bis 80, 81 Absatz 1 ,  82 und 83 SchulG n icht widerspricht 
und der Schu lträger über die erforderliche Verwaltungs- und Finanzkraft verfügt. 
D ie Schu lentwick lungsplanung ist an lassbezogen darzulegen (§ 80 Absatz 6 
Schu lG) .  Aus der Darlegung muss sich ergeben ,  dass d ie schu lorgan isatorische 
Maßnahme bedürfn isgerecht (siehe Ziffer 2 .2) und d ie Mindestg röße der zu 
errichtenden Schu le gewährleistet ist (Ziffer 2 .3 ) .  

Be i  der  Errichtung einer Grundschu le s ind  § 27 SchulG und d ie  Verord nung über 
das Verfahren zur Bestimmung der Schulart von Grundschu len und 
Hauptschulen (BASS 1 0  - 02 Nr. 2) zu beachten .  

2 . 1  I n halt des Schu lträgerbesch l usses 
Gegenstand des Errichtungsbesch lusses müssen zunächst d ie Festlegung der 
Schulform und d ie voraussichtliche Zügigkeit der zu errichtenden Schule 
(Schulgröße) sein (Ausnahme: Grundschu le) . Der vorgesehene Schulstandort, 
bei einer beabsichtigten Tei lstandortbi ldung d ie Standorte sowie das 
Standortmodell (horizonta le Gl iederung ,  (te i l)vertikale Gl iederung) ,  muss s ich 
ebenfal ls aus dem Errichtungsbesch luss ergeben . Dies g i lt auch für eine 
Einfüh rung des Ganztagsbetriebes zeitg leich mit der Errichtung . Bei der 
beabsichtigten Errichtung einer Sekundarsch ule gemäß § 1 7a Sch ulG muss der 
Beschluss darüber h inaus die Organisationsform ab Klasse 7 ( integriert ,  
tei l integriert ,  kooperativ mit zwei B i ldungsgängen auf untersch iedl ichen 
Anforderungsebenen , kooperativ m it d rei schu lformbezogenen Bi ldungsgängen) 
benennen . 

Der Besch luss ist unter dem Vorbehalt zu fassen , dass im Anmeldeverfahren die 
für d ie Mindestgröße der jewei l igen Schu lform erforderl iche Zah l  
berücksichtigungsfähiger Anmeld ungen (schu lträgereigene oder aufgrund von 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zu berücksichtigende Anmeldungen) 
erreicht wird . 

Bei der Errichtung einer Grundschu le ist eine Festlegu ng der Zügigkeit n icht 
erforderlich , da für d ie E ingangsklassenbi ldung n icht nur  auf eine, sondern auf 
al le Schu len im Trägergebiet abzustel len ist (kommunale Klassenrichtzahl). Der 
Schulträger legt unter Beachtung der Höchstgrenze für d ie zu bi ldenden 
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Eingangsklassen an Grundschulen (§ 6a der Verordnung zu § 92 Absatz 3 
Schu lG) d ie Zahl  u nd d ie Vertei lung der E ingangsklassen auf d ie Schu len und 
Tei lstandorte fest (§ 46 Absatz 3 Schu lG).  D ie gesetzlich bestimmte 
M indestanzahl  an Paral lelklassen (§ 82 Absatz 2 Schu lG) ist einzuhalten . Bei der 
Errichtung eines Grundschu lverbundes muss der Besch luss Festlegungen zur 
einheitl ichen Organ isation der Schule (§ 83 Absatz 1 ,  § 1 1  Absatz 2 und 3 
SchulG) enthalten .  

2.2 Bed ürfn isfeststel lung 
Für eine rechtserhebliche Feststel lung des Bedürfn isses für weiterführende 
a l lgemeinbi ldende Schu len ist der Wil le der Eltern (§ 1 23 SchulG) auf dem 
Gebiet des Schu lträgers in  einem förmlichen Verfahren und bezogen auf eine 
bestimmte Schulform zu ermitteln (Elternbefragung) . Von einer Elternbefragung 
kann nur dann abgesehen werden,  wenn eine für d ie Mindestgröße (§ 82 
SchulG) h inreichende Nachfrage nach Schulp lätzen für eine bestimmte 
Schulform durch Anmeldeüberhänge an bereits bestehenden Schulen über 
m indestens d rei  Jahre nachgewiesen ist oder sich aus der aktuellen Zah l  der 
Auspendlerinnen und Auspend ler an eine Schule d ieser Schu lform ein 
h inreichendes Bedürfn is erg ibt. Für d ie Durchführung einer Elternbefrag ung 
gelten die nachfolgenden Grundsätze: 

2.2.1  Die Eltern der Kinder an Grundschu len im Gebiet des Schu lträgers ,  d ie für 
den Besuch der zu errichtenden Schu le in  Betracht kommen,  s ind schriftlich zu 
befragen .  D ies sind mindestens d ie Eltern der Schü lerinnen und Schüler, die den 
Eingangsjahrgang der künftigen Schule bi lden würden . D ie Befragung kann auf 
einen Tei l  des Gemeindegebietes begrenzt werden, wenn nach der Größe und 
Gl iederung der Ger:neinde d ieser Teil im Wesentlichen als E inzugsgebiet in  
Betracht kommt. Es können auch die E ltern von Kindern an G rundschu len 
benachbarter Schu lträger m it deren Zustimmung befragt werden, wenn der 
Schulträger eine überörtl iche Versorgungsfunktion erfül len wi l l .  Dies ist bei der 
Beantragung der Genehmigung des Schu lträgerbeschlusses durch Vorlage einer 
Vereinbarung zwischen den Schu lträgern nachzuweisen .  Bei einer 
gemeinschaftl ichen Schu lträgerschaft (Zusammenschluss zu einem 
Schu lverband - § 78 Absatz 8 Schu lG) oder einer Übertragung der Aufgaben des 
Schu lträgers an einen anderen Schu lträger erfolgt die Elternbefragung an 
Grundschu len im Gebiet al ler betei l igten Gemeinden. Satz 3 g i lt entsprechend . 

2.2.2 Die Fragestel lung muss eindeutig sein . Sie ist darauf zu richten,  ob die 
E ltern daran interessiert s ind ,  ih r  Kind an der zu errichtenden Schule 
anzumelden.  Dabei sind der beabsichtigte Standort, bei einer horizontalen oder 
vertikalen G l iederu ng auch das beabsichtigte Standortmodel l ,  für die 
Schu lerrichtung anzugeben .  Sofern nach der Größe des Gebiets des 
Schu lträgers und dem Schü leraufkommen das Vorhalten eines Schulangebotes 
mit mehreren weiterführenden al lgemeinbi ldenden Schulen unterschied l icher 
Schulformen nebeneinander mögl ich ist, sol l zur Sicherung eines al le 
Schu lformen umfassenden B i ldungs- und Abschlussangebots in  al len Lan-
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desteilen den E ltern auch d ie Mögl ichkeit gegeben werden , ihr  I nteresse an a l len 
anderen Sch ulformen anzugeben .  Den zu befragenden Eltern sol len Kenntn isse 
über d ie versch iedenen Schu lformen vermittelt werden.  I st im Rahmen der 
Schu lentwicklungsplanung n icht sicher abzuschätzen ,  ob ein 
Fortführungsbedürfn is für eine bisher vorgehaltene Schu le einer Schulform 
neben der zu errichtenden Schule besteht, sol l  auch das I nteresse an d ieser 
Schu lform erfragt werden.  Darauf kann verzichtet werden,  wenn der Schu lträger 
durch Nachweis einer Vereinbarung mit einem benachbarten Schu lträger a uch 
künftig den Zugang zu d ieser Schu lform für d ie gemeindeeigenen Kinder 
sicherstel lt .  

2.2.3 Die Gemeinde verwendet für d ie jewei l ige Befragung einheitl iche 
Fragebögen . Bei Verte i lung und Rücklauf der Fragebögen ist s icherzustel len , 
dass nur  d ie Berechtigten d ie Fragen beantworten und ein M issbrauch des 
Fragebogens ausgesch lossen wird .  Für  d ie Befragung ist e in bestimmter 
Zeitraum festzu legen . Zeitpunkt und Verfahrensablauf der Befragung sind so zu 
gestalten,  dass mögl ichst der Wi l le a l ler in Betracht kommenden E ltern erm ittelt 
werden kann .  Bei der Gestaltung des Verfahrens ist zu gewäh rleisten,  dass 
Namen und Votum der E ltern unter Beachtung der Zweckbindung gemäß § 1 3  
DSG N RW vertrau l ich behandelt werden.  

2.2.4 Die Befragu ng ist so durchzuführen und auszuwerten ,  dass das Verfah ren 
und das Ergebnis überprüfbar und nachvol lziehbar s ind .  Der E lternwille zur 
Errichtung der Schu le ist nachgewiesen ,  wenn die Auswertung erg ibt, dass mit 
der Anzah l  an  l nteressensbekundungen d ie für d ie Schulform erforderl iche 
M indestgröße (§ 82 Schu lG) erreicht ist. Der Elternwi l le g i lt ebenfalls als 
nachgewiesen,  wenn d ie Zah l  der l nteressensbekundungen d ie für das Erreichen 
der M indestgröße erforderl iche Anzah l  nur  geringfügig unterschreitet oder d iese 
nur  im Wege der Hochrechnung auf eine fiktive volle Wah lbetei l igung erreicht 
wi rd . Eine beabsichtigte Hochrechnung ist bei der Elternbefrag ung 
anzukünd igen . 

2.3 Sicherung der Mindestgröße 
Eine Schule kann nur dort errichtet werden , wo zu erwarten ist, dass das 
Schu lwahlverhalten d ie Errichtung und Fortführung einer Schule in der gesetzl i
chen Regelform dauerhaft gewährleistet. Bei der Errichtung muss d ie für d ie 
jewei l ige Schu lform bestimmte Errichtungsgröße (§ 82 Schu lG) daher für 
mindestens fünf Jahre gesichert sein .  Bei der Genehmigung des 
Errichtungsbesch lusses ist eine Prognose zu treffen,  ob d iese Voraussetzung 
erfü l lt ist. Für  d ie Prognoseentscheidung heranzuziehen ist neben den 
Ergebn issen der Elternbefragung das gemeindeeigene Schüleraufkommen in 
den nächsten fünf Jahren .  Weiterh in  zu berücksichtigen sind d ie zu erwartenden 
Übergangsq uoten an fortgeführte weiterfüh rende Schulen.  E ine voraussichtlich 
e inmal ige U nterschreitung der M indestgröße aufgrund geringen 
Schü leraufkommens innerhalb des Prognosezeitraums steht der Annahme einer 
dauerhaften Gewährleistung der M indestgröße n icht entgegen.  
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2.4 Nachweis ord n u ngsgemäßer Betei l igung von Planungen betroffener 
Schu lträger (regionaler Konsens) 

2.4.1 Schu lträger sind verpflichtet, in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Rücksichtnahme auf e in regional ausgewogenes, vielfältiges, inkl�sives und 
umfassendes Angebot zu achten und benachbarte Schu lträger rechtzeitig 
anzuhören ,  d ie durch die Planungen in ihren Rechten betroffen sein können (§ 
80 Absatz 2 Schu lG) .  Anzuhören sind zumindest d ie öffentl ichen Schu lträger, mit 
denen ein Schü leraustausch bereits besteht oder durch d ie geplante Maßnahme 
entstehen kann .  Die geplante Schu lform und d ie voraussichtl iche Zügigkeit der 
zu errichtenden Schule sind dem benachbarten Schu lträger m itzutei len . Die 
ordnungsgemäße Anhörung ist bei der Beantragung der Genehmigung e ines 
Errichtungsbeschlusses darzulegen .Träger bestehender Ersatzschulen sind über 
die Planungen rechtzeitig zu i nformieren (§ 80 Absatz 7 Schu lG) .  

2.4.2 Können d ie Einwände eines öffentl ichen Schu lträgers gegen e ine 
Schulerrichtung n icht ausgeräumt werden, so ist auf d ie Mög l ichkeit eines 
Moderationsverfahrens h inzuweisen . Wird d ieses n icht beantragt oder ist dieses 
erfolglos, ist zu entscheiden,  ob d ie Schulerrichtung gegen das Gebot 
gegenseitiger Rücksichtnahme verstößt. Die Genehmigung ist zu versagen , 
wenn d ie Neuerrichtung einer Schule eine bestehende Schu le der gleichen 
Schu lform in ih rem Bestand gefährdet. Eine Bestandsgefährdung l iegt vor, wenn 
d ie Errichtung ursächl ich dafür wäre, dass d ie bestehende Schule in einem 
Zeitraum von fünf Jahren d ie vorgeschriebene M indestgröße voraussichtlich 
n icht mehr erreicht. Bei der Bestandsgefährdung einer bestehenden Schule einer 
anderen Schu lform ist nach Abwägu ng al ler Umstände und der widerstreitenden 
I nteressen der beiden Schu lträger zu entscheiden,  ob der Einwand ein 
Genehmigungshindernis darstel lt .  Geltend gemachte Belange von Trägern 
bestehender Ersatzschu len sind in d ie Entscheidung einzubeziehen . 

2.5. Ausreichender und geeigneter Sch u l raum 
Der Schu lträger ist verpfl ichtet, d ie für einen ordnungsgemäßen Unterricht 
erforderlichen Sch ulan lagen und Gebäude bereitzustel len (§ 79 SchulG) . Die 
Genehmigung des Errichtungsbesch lusses setzt d ie Vorlage eines detail ierten 
Raumprogrammes voraus.  Das Raumkonzept muss unter Berücksichtigung des 
pädagogischen Konzeptes und der voraussichtlichen Züg igkeit der Schule 
geeignet sein ,  den ordnungsgemäßen Unterricht einer Schu le der betreffenden 
Schu lform und gegebenenfal ls den Ganztagsbetrieb zu gewährleisten .  Bei einer 
Schu lerrichtung mit mehreren Standorten hat der Schu lträger darzu legen, dass 
d ie innerschu l ischen Abläufe und insbesondere der U nterricht durch die 
Vertei lung der Schülerinnen u nd Schü ler auf mehrere Standorte n icht 
unvertretbar beeinträchtigt wird . 

39 © 



INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT ERFOLGREICH GESTALTEN 

2.6 Erforderl iche Verwaltu ngs- u nd Finanzkraft 
Die erforderl iche Verwaltu ngs- und F inanzkraft des Schu lträgers ist durch eine 
Stel lungnahme der zuständ igen Komm unalaufsicht nachzuweisen .  

3.  Fortfü h ru ng und Auflösung v o n  Schulen 
Die Auflösu ng der letzten am Ort befindl ichen Schu le einer Schu lform ist nur  
dann zu lässig , wenn auf dem Geb iet des Schu lträgers kein Bedürfnis mehr für 
d iese Schu lform besteht oder das Schulangebot für d ie gemeindeeigenen Kinder 
durch eine Vereinbarung mit einem Nachbarschu lträger in zumutbarer 
Entfernung weiter vorgehalten wird .  I st d ie Auflösung der letzten Schule einer 
Schu lform beabsichtigt, um stattdessen eine Schule einer anderen Schulform zu 
errichten ,  und ist n icht sicher abschätzbar, ob neben der zu errichtenden Schu le 
ein Fortfüh rungsbedü rfnis für d ie aufzu lösende Schu le besteht, dann soll der 
Schu lträger das Bedürfn is für d iese Schu lform im Rahmen der E lternbefragung 
ermitteln (Ziffer 2 .2 .2) .  D ies g i lt insbesondere,  wenn d ie bisherige Nachfrage 
nach Schulp lätzen für eine bestimmte Schu lform auf dem Gebiet des 
Schulträgers d ie Mindestgröße d ieser Schulform in erheblichem Maße 
überschre itet. 

4. Änderu ng von Sch u len 
Änderungen im Sinne des § 81 Absatz 2 Schu lG sind der Aus- und Abbau 
bestehender Schu len (Änderung der Zügigkeit) , d ie Einführung und Aufhebung 
des gebundenen Ganztags, die B i ldung eines Tei lstandortes ,  der Wechsel des 
Schu lträgers sowie d ie Änderung der Schulform und der Schulart .  

4.1  Änderung der Züg i g keit 

4. 1 . 1 Der Schulträger muss den Aus- oder Abbau einer bestehenden Schule 
besch l ießen,  wenn die Anzah l  der gebi ldeten E ingangsklassen die genehmigte 
Züg igkeit dauerhaft u nter- oder überschreitet. Eine dauerhafte Abweichung von 
der genehmigten Zügigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn d ie Zahl  der zu 
b i ldenden Eingangsklassen für mehr als zwei Schu ljahre in Folge von der 
festgelegten Zügigkeit abweicht (z. B .  wiederholte Bi ldung von Mehrklassen). Bei 
dem Ausbau einer bestehenden Schule gelten die Ziffern 2 .4 bis 2.6 
entsprechend . 

4. 1 .2 An Grundschulen ist eine flexible Eingangsklassenbi ldung u nter 
Berücksichtigung der Bestimmungen über die Klassenbi ldung an Grundschu len 
(§ 6a der Verordnung zu § 92 Absatz 3 Schu lG) mögl ich (siehe Ziffer 2 . 1 ) .  

4.2 Änderu ng von Schulform oder Schulart 
Die Änderung der Schulform einer Hauptschule, einer Realschule oder eines 
Gymnasiums ist aufgrund der u nterschied lichen personel len und 
organ isatorischen Voraussetzungen n icht zulässig . D ies gi lt auch für die 
Änderung einer Sekundarschu le oder einer Gesamtschule in eine Hauptschule, 
Realschu le oder ein Gymnas ium.  Bei der Änderung der Schulform einer Schule 
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muss sichergestellt sein ,  dass die für d iese Schu lform erforderl iche 
Mindestgröße erreicht wird . Bei der Ermittlung der M indestgröße ist auf die für 
d ie Schu lform erforderliche Züg igkeit gemäß § 82 Absätze 2 bis 7 SchulG in 
Verbindung mit den Bestimmungen in § 6 der Verordnung zu § 93 Absatz 2 
SchulG abzustel len (Fortfüh rungsgröße) . 

4.2. 1 Erreicht d ie Schule einer Schu lform mit Sekundarstufe I I  d ie für d ie 
gymnasiale Oberstufe erforderl iche M indestgröße (§ 82 Absatz 8 Schu lG) 
dauerhaft n icht, so ist d ie Schule aufzulösen,  m it einer Schu le der g leichen 
Schu lform zusammenzu legen oder d ie Änderung der Schu lform zu beschl ießen . 
Bei der Änderung einer Schu le in eine Sekundarschule muss der Beschluss des 
Schu lträgers d ie Organisationsform ab Klasse 7 enthalten.  Verfügt d ie Schule 
über mindestens vier Para l lelklassen pro Jahrgang und ist aufgrund der 
Entwicklung der Abschlüsse und erlangten Berechtigungen an einer 
Sekundarschu le m it tei l integrierter Organ isationsform zu erwarten ,  dass die 
Mindestgröße für die gymnasiale Oberstufe mit den Schü lerinnen und Schülern 
der Sekundarschu le dauerhaft sichergestel lt werden kann ,  so kann der 
Schu lträger d ie Änderung in eine Gesamtschu le besch l ießen. 

4.2.2 Die Änderung der Schulart einer Grundschule richtet s ich nach § 27 
SchulG und der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Schu lart 
von Grundschulen und Hauptschu len (BASS 1 0  - 02 Nr. 2) .  

4.3 Nachträgl iche Bi ldung ei nes Tei lstandortes 
Die Genehmigung einer nachträgl ichen horizontalen oder (tei l)vertikalen 
Gl iederung einer bestehenden Schu le setzt voraus,  dass d ie gesetzlichen 
Voraussetzungen für d ie Bi ldung von Tei lstandorten für d ie jeweil ige Schu lform 
vorliegen (§ 83 SchulG) und ausreichender und geeigneter Schulraum für das 
vorgesehene Standortmodell nachgewiesen wird . Ziffer 2 .5  g i lt entsprechend . 
D ies g i lt auch,  wenn d ie Bi ldung eines Teilstandortes mit der Zusammenlegung 
von Sch u len verbunden ist. 

4.4 Wechsel der Trägerschaft 
Eine öffentliche Schu le kann n icht auf einen Ersatzschulträger übergehen . 
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